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Da der Petent angab, Grundsicherung zu beziehen, 
Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch vom Wohngeld jedoch ausge-
schlossen seien, wenn bei deren Berechnung Kosten 
der Unterkunft berücksichtigt worden seien (§ 7 Ab-
satz 1 Ziffer 5 Wohngeldgesetz), sei am 1. Oktober 2021 
eine Anfrage über die Höhe und Dauer des Sozialhil-
febezugs beim Sachgebiet Grundsicherung des Amts 
für Soziales und Senioren erfolgt. Von dort sei ein Er-
stattungsanspruch geltend gemacht worden. Außerdem 
seien noch fehlende Unterlagen angefordert worden. 

Alle zur Antragsentscheidung notwendigen Informa-
tionen und Unterlagen hätten erst am 10. Januar 2022 
vorgelegen. Am 14. Januar 2022 sei deshalb Wohngeld 
rückwirkend ab 1. September 2021 bis 31. August 2022 
bewilligt worden. Da von September 2021 bis ein-
schließlich Januar 2022 bereits Grundsicherung gezahlt 
wurde, Wohngeld aber die vorrangige, weil höhere Leis-
tung sei, sei mit der Wohngeldnachzahlung zunächst 
der Erstattungsanspruch der Grundsicherungsstelle ge-
deckt worden. Ab Februar 2022 habe kein Leistungs-
anspruch der Grundsicherung mehr bestanden, das 
Wohngeld fließe in voller Höhe an den Antragsteller.

Auch hier sei die Rechtsanwendung entsprechend der 
gesetzlichen Grundlagen erfolgt. Über den Antrag habe 
erst entschieden werden können, nachdem alle für die 
Entscheidung relevanten Informationen und Unterla-
gen vorgelegen hätten.

Zu dem Einwand des Petenten, dass er seit 1. Februar 
2022 keine Grundsicherung mehr erhalte, weil das 
Einkommen aus dem Minijob seiner Frau und auch 
das Wohngeld angerechnet würde, Grundsicherung 
habe aber mit dem Alter zu tun und nicht mit dem, 
was man verdiene, hat die Stadt ausgeführt, dass ent-
gegen der Auffassung des Petenten bei der Gewäh-
rung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung Einkommen vorrangig zu berücksichtigen 
sei (§ 43 Absatz 1 in Verbindung mit § 82 Absatz 1 
Satz 1 SGB XII). Die Freibeträge, die nach § 82 Ab-
satz 3 SGB XII auf das Einkommen zu gewähren seien, 
seien berücksichtigt worden. 

Wohngeld wiederum erhalte nur, wer keine Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach 
dem SGB XII erhalte. Es sei demnach zu entscheiden, 
ob Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung nach dem SGB XII oder Wohngeld nach dem 
Wohngeldgesetz zu gewähren sei. Da Wohngeld im 
Falle der Eheleute die höhere Leistung sei, sei vorran-
gig Wohngeld zu gewähren. 

Auch hier sei die Rechtsanwendung entsprechend der 
gesetzlichen Grundlagen erfolgt. Einkommen abzüg-
lich der gesetzlichen Freibeträge sei bei der Gewäh-
rung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung anzurechnen (§ 43 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 82 Absatz 1 Satz 1 SGB XII).

Bewertung:

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat alle 
Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich 

1. Petition 17/751 betr. Sozialhilfe

Der Petent beanstandet zum einen die Anrechnung 
von erzieltem Einkommen auf die Grundsicherungs-
leistungen, und zum anderen die verspätete Aufnahme 
der Zahlung von Wohngeld und die jeweils damit ver-
bundenen Verrechnungen.

Die Prüfung der Petition ergab das Folgende:

Der Petent und seine Ehefrau beantragten am 18. Au-
gust 2020 Leistungen der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel der 
Zwölften Sozialgesetzbuches (SGB XII).
Die Ehefrau des Petenten war aufgrund des Bezugs 
einer Rente wegen dauerhafter voller Erwerbsminde-
rung leistungsberechtigt nach dem 4. Kapitel SGB XII 
(§ 41 Absatz 1, 3 SGB XII), der Petent aufgrund seines 
Alters (§ 41 Absatz 2 SGB XII). 
Nach vollständiger Vorlage aller leistungsrelevanten 
Unterlagen erfolgte mit Bescheid vom 24. November 
2020 die Leistungsgewährung nach dem 4. Kapitel 
SGB XII ab dem 1. August 2020 (§ 44 Absatz 2 SGB 
XII). Seitdem bezogen die Eheleute Grundsicherungs-
leistungen, zuletzt im Dezember 2021 in Höhe von 
monatlich 69,61 Euro und im Januar 2022 in Höhe 
von monatlich 77,11 Euro. 
Am 14. Januar 2022 wurde auf Antrag Wohngeld rück-
wirkend ab 1. September 2021 bis 31. August 2022 
bewilligt. Da der Petent und seine Ehefrau von Sep-
tember 2021 bis einschließlich Januar 2022 bereits 
Grundsicherung bezogen hatten und Wohngeld aber 
die vorrangige, höhere Leistung war, wurde mit der 
Wohngeldnachzahlung zunächst der Erstattungsan-
spruch der Grundsicherungsstelle gedeckt. Ab Februar 
2022 bestand dann bei laufendem Wohngeldbezug 
kein Leistungsanspruch der Grundsicherung mehr, das 
Wohngeld fließt in voller Höhe an den Petenten und 
seine Ehefrau.
Die Renten der Eheleute betragen zusammengerech-
net 954,75 Euro. Ferner erzielt die Ehefrau des Pe-
tenten monatlich insgesamt 792,58 Euro Erwerbsein-
kommen aus zwei Minijobs. Auch wird zuletzt Wohn-
geld gezahlt.
Soweit der Petent geltend macht, bei einer Rente von 
800 Euro gemeinsam mit seiner Ehefrau nur 69,61 Eu-
ro Sozialhilfe zu erhalten, hat die zuständige Stadt 
ausgeführt, die Rechtsanwendung sei entsprechend 
der gesetzlichen Grundlagen erfolgt; die Angaben des 
Petenten seien insoweit unvollständig, als den Eheleu-
ten neben einer höheren Rente als angegeben und 
Grundsicherungsleistungen noch Einkünfte aus zwei 
Minijobs der Ehefrau zur Verfügung stünden. 
Soweit der Petent die lange Bearbeitungszeit seines 
Antrags auf Wohngeld beanstandet, hat die Stadt 
ausgeführt, der Petent habe am 30. September 2021 
Wohngeld bei der Wohngeldbehörde beantragt. Als 
Haushaltsmitglieder gab er seine Ehefrau sowie sei-
nen 26-jährigen Sohn an. Der Sohn sei arbeitslos, der 
Petent und seine Ehefrau bezögen jeweils eine Rente 
sowie Grundsicherung. 
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und des SGB XII. Danach ist Wohngeld als Einnahme 
nach § 82 Absatz 1 Satz 1 SGB XII abzüglich der ge-
setzlichen Freibeträge bei der Gewährung von Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung anzu-
rechnen (§ 43 Absatz 1 in Verbindung mit § 82 Ab-
satz 1 Satz 1 SGB XII). Das führt vorliegend wegen 
der konkreten Höhe des Wohngelds dazu, dass Rente, 
Einkünfte der Ehefrau und das Wohngeld zusammen 
auch unter Berücksichtigung der Freibeträge den ge-
samten sozialhilferechtlichen Bedarf decken. Damit 
besteht Anspruch auf die vorrangige, höhere Leistung 
– hier Wohngeld – und nicht mehr auf Grundsiche-
rung. 
Insoweit wurden wegen der schon erfolgten Zahlung 
von Grundsicherungsleistungen ab Beginn des Wohn-
gelds im September 2021 zutreffend Erstattungs-
ansprüche geltend gemacht und ab 1. Februar 2022 
die Grundsicherung eingestellt. Insoweit besteht ein 
Leistungsanspruch auf Grundsicherungsleistungen ab 
Februar 2022 nicht mehr, sodass der Petent zu Recht 
das Wohngeld als die höhere Leistung erhält. Seinem 
diesbezüglichen Einwand kann daher auch nicht ge-
folgt werden.
Nach der aktuellen Sachlage und Würdigung des ge-
samten Sachverhalts sind hier weder eine fehlerhafte 
Auslegung der maßgeblichen gesetzlichen Regelun-
gen noch fehlerhaftes Ermessen ersichtlich.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Cuny

2.  Petition 17/961 betr. Beschwerde über die 
Staatsanwaltschaft, Akteneinsicht

Der Petent beanstandet, die Staatsanwaltschaft habe 
sein Recht auf Akteneinsicht verletzt und zudem we-
der ihn noch seine Familienangehörigen über ihre Be-
fugnisse als Verletzte einer Straftat unterrichtet. Dar-
über hinaus möchte er mit seiner Petition das Handeln 
der Generalstaatsanwaltschaft und des Ministeriums 
der Justiz und für Migration auf den Prüfstand stellen, 
da er bei beiden Stellen kein Interesse habe erkennen 
können, die Staatsanwaltschaft zur Einhaltung ihrer 
gesetzlichen Pflichten gegenüber den Verletzten einer 
Straftat anzuhalten. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

In der Zeit vom 28. Februar bis 3. November 2021 er-
stattete der Petent bei der Staatsanwaltschaft insge-
samt 17 Strafanzeigen gegen seinen Vermieter, gegen 
dessen Vater und gegen dessen Lebensgefährtin wegen 
des Vorwurfs der Verletzung des höchstpersönlichen 
Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch 
Bildaufnahmen, der Nachstellung, Nötigung und Ge-
fährdung des Straßenverkehrs. Der Petent trat hierbei 
auch für seine Ehefrau und zwei seiner Kinder als 

sind, auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 
der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch 
Dritte zuzustimmen. Zu den Mitwirkungspflichten 
nach § 60 Absatz 1 SGB I gehören unter Umständen 
auch Auskünfte, die einen Dritten betreffen, soweit 
dies für die Gewährung der begehrten Leistung von 
Bedeutung ist und soweit sie dem Antragsteller be-
kannt sind. Es besteht die Verpflichtung, alle Ände-
rungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnissen zeitnah dem jeweiligen Leistungsträger 
mitzuteilen. Darunter fällt u. a. auch die Prüfung über 
vorhandenes Einkommen und Vermögen. Zum Ein-
kommen gehören grundsätzlich alle Einkünfte in Geld 
oder Geldeswert. 

Bei einem Antrag auf Gewährung von Grundsiche-
rungsleistungen nach dem SGB XII ist regelmäßig 
auch das Einkommen bzw. Vermögen einer Person, 
mit dem der Antragsteller in eheähnlicher Gemein-
schaft lebt, leistungserheblich. Gemäß § 43 SGB XII 
sind Einkommen und Vermögen des nicht getrenntle-
benden Ehegatten oder Lebenspartners sowie des 
Partners einer eheähnlichen oder lebenspartnerschafts-
ähnlichen Gemeinschaft, die dessen notwendigen Le-
bensunterhalt nach § 27a SGB XII übersteigen, zu be-
rücksichtigen. Die gesetzlichen Freibeträge sind nach 
§ 82 Absatz 3 SGB XII zu berücksichtigen. Damit ist 
zwar eine Voraussetzung des Anspruchs auf Leistun-
gen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung die Erreichung der maßgeblichen Alters-
grenze bzw. der vollen dauerhaften Erwerbsminde-
rung, jedoch auch die Bedürftigkeit der jeweiligen 
Person. Entgegen der ersten Einwendung des Petenten 
ist daher nicht nur das Alter und die Erwerbsminde-
rung, sondern auch das verfügbare Einkommen be-
deutsam.

Die Eheleute beziehen neben ihren Renten zusätzliche 
Einkünfte aus den Minijobs der Ehefrau, was dazu führt, 
dass auch unter Berücksichtigung von Freibeträgen 
Einkommen bedürftigkeitsmindernd anzurechnen ist.

Die Rechtsanwendung erfolgte daher gemäß § 41 Ab-
satz 1, 3 SGB XII, § 41 Absatz 2 SGB XII, § 44 Ab-
satz 2 SGB XII, § 43 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 82 Absatz 1 Satz 1 SGB XII, § 82 Absatz 3 SGB 
XII in korrekter Weise. Das bezogene Einkommen 
aus Renten und Minijobs deckt im Wesentlichen den 
gesetzlich vorgesehenen Bedarf. Der noch ungedeckte 
Bedarf ist vom zuständigen Sozialamt zutreffend er-
rechnet. Es wurden entsprechende Sozialhilfeleistun-
gen in zutreffender Höhe gezahlt. 

Da der Petent zudem im Jahr 2021 Wohngeld bean-
tragte, war eine erneute Berechnung bzw. Neufest-
setzung der Leistungen erforderlich. Über den Antrag 
konnte allerdings erst entschieden werden, nachdem 
alle für die Entscheidung relevanten Informationen 
und Unterlagen vorlagen. Der Petent kam seiner Mit-
wirkungspflicht zu Vorlage von Nachweisen verspätet 
nach. Mittlerweile wurde über den Wohngeldantrag 
des Petenten entschieden. Ihm und seiner Ehefrau 
wird Wohngeld ausgezahlt.

Die Rechtsanwendung erfolgte entsprechend der ge-
setzlichen Grundlagen im Wohngeldgesetz (WoGG) 
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tete es am 20. Dezember 2021 zur weiteren Veranlas-
sung an die Generalstaatsanwaltschaft weiter und 
setzte den Petenten gleichzeitig hierüber in Kenntnis.
Mit Verfügung vom 23. Dezember 2021 informierte 
die Generalstaatsanwaltschaft den Petenten darüber, 
dass die Staatsanwaltschaft um Aktenvorlage gebeten 
worden sei, um eine Prüfung zu ermöglichen. Sobald 
die Akten vorlägen, erhalte er weitere Nachricht.
Mit Verfügung vom 8. Februar 2022 sandte die Gene-
ralstaatsanwaltschaft die Akten an die Staatsanwalt-
schaft zurück und bat diese um erneute Prüfung, ob 
dem Petenten nunmehr Akteneinsicht, etwa durch 
Übermittlung von Kopien, gewährt werden könne, 
da fraglich sein könne, ob die ursprünglichen Ableh-
nungsgründe weiterhin tragfähig seien.
Ebenfalls am 8. Februar 2022 ging eine auf den 9. Fe-
bruar 2022 datierte Sachstandsanfrage des Petenten 
bei der Generalstaatsanwaltschaft ein, die mit Verfü-
gung vom 10. Februar 2022 dahin gehend beantwortet 
wurde, die Staatsanwaltschaft sei um erneute Über-
prüfung des Akteneinsichtsgesuchs gebeten worden 
und es werde davon ausgegangen, dass der Petent von 
dort weitere Nachricht erhalten werde.
Am 15. Februar 2022 gelangten die Akten zurück an 
die Staatsanwaltschaft. Nach Urlaubsrückkehr verfüg-
te die zuständige Dezernentin am 1. März 2022 in allen 
Verfahren die Erstellung von Aktendoppeln und die 
Übersendung derselben an den Petenten zur Einsicht. 
Die Verfügungen wurden am 8. März 2022 ausge-
führt.
Mit Verfügungen vom 17. März 2022 wurden zudem 
verfahrensabschließende Entscheidungen in allen Ver-
fahren getroffen. Die Verfahren wurden mangels hin-
reichenden Tatverdachts nach § 170 Absatz 2 StPO 
eingestellt bzw. es wurde nach §§ 374, 376 StPO auf 
den Privatklageweg verwiesen. Die Übersendungen 
an die jeweiligen Anzeigenerstatter mit – sofern ge-
boten – entsprechenden Rechtsmittelbelehrungen wur-
den angeordnet.

Rechtliche Würdigung: 

Gemäß § 406e Absatz 1, Absatz 2 StPO ist der Ver-
letzte einer Straftat befugt, die Ermittlungsakten ein-
zusehen, soweit er hierfür ein berechtigtes Interesse 
darlegt. Zu welchem Zeitpunkt Akteneinsicht zu ge-
währen ist, ist nicht normiert. Insbesondere sieht das 
Gesetz keinen Anspruch vor, binnen eines bestimm-
ten Zeitraums nach Antragstellung Akteneinsicht zu 
erhalten.
Ausweislich des Berichts der Staatsanwaltschaft vom 
13. Dezember 2021 sind Mitte November 2021 drei 
komplette Abteilungen der Behörde nach Abschluss 
von Baumaßnahmen innerhalb des Dienststellenge-
bäudes umgezogen. Zum Zeitpunkt der Erstantragstel-
lung am 30. Oktober 2021 stand dieses Projekt somit 
unmittelbar bevor. Eine besondere Dringlichkeit des 
Gesuchs war weder vom Petenten vorgebracht worden, 
noch sonst ersichtlich. Zwar kann die Akteneinsicht 
auch für einen verletzten Anzeigeerstatter ein wichti-
ges Informationsmittel sein; sie ist aber nicht von der 

weitere Anzeigenerstatter auf, wenngleich ohne hier-
für eine Vollmacht vorgelegt zu haben. Hintergrund 
seiner Strafanzeigen sind zivilrechtliche Streitigkeiten. 
Der beschuldigte Vermieter ist Eigentümer der vom 
Petenten und seiner Familie bewohnten Immobilie 
und hat das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs ge-
kündigt. Hiergegen klagt der Petent vor dem Zivilge-
richt.

Mit Schreiben vom 30. Oktober 2021 beantragte der 
Petent, in den Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft 
Einsicht in alle Ermittlungsakten nehmen zu können. 
Mit Verfügung vom 4. November 2021 teilte ihm die 
zuständige Amtsanwältin mit, eine Einsichtnahme in 
den Räumen der Staatsanwaltschaft sei momentan 
aufgrund der Pandemiesituation und eines internen 
Umzugs der Behörde nicht möglich. Mit Schreiben 
vom 12. November 2021 bat der Petent um nochma-
lige Prüfung seines Anliegens. Die angeführten Ab-
lehnungsgründe seien rechtlich nicht haltbar. Nach 
mehr als eineinhalb Jahren der pandemischen Lage 
könnten Behörden den Bürgern mithilfe von ent-
sprechenden Hygienekonzepten die Einsichtnahme 
in Akten ermöglichen. Ein interner Behördenumzug 
sei kein Dauerzustand und müsse innerhalb weniger 
Tage abgewickelt sein. Darüber hinaus sehe § 406e 
Strafprozessordnung (StPO) auch die Übermittlung 
von Kopien aus den Akten vor. Alternativ könnten die 
Akten an das Amtsgericht seines Wohnorts übermit-
telt werden, sodass er dort Einsicht nehmen könne. 
Er erwarte eine Antwort bis zum 26. November 2021.

Mit weiterem Schreiben vom 12. November 2021, per 
Fax versandt am 13. November 2021, bat der Petent 
die zuständige Amtsanwältin um Mitteilung, warum 
er und seine Familienangehörigen bislang nicht über 
ihre Befugnisse als Verletzte einer Straftat im Straf-
verfahren und außerhalb des Strafverfahrens (§§ 406i 
und 406j StPO) informiert worden seien.

Nachdem der Petent innerhalb der von ihm gesetzten 
Frist keine Rückmeldung der Staatsanwaltschaft er-
halten hatte, forderte er die Generalstaatsanwaltschaft 
mit Schreiben vom 1. Dezember 2021 auf, als diszi-
plinarisch vorgesetzte Behörde die Erfüllung seines 
Anspruchs auf Akteneinsicht sicherzustellen und auf 
die Erledigung der mit Schreiben vom 12. November 
2021 aufgeworfenen Fragen hinzuwirken. Er erwarte 
eine Antwort bis spätestens 15. Dezember 2021.

Mit Verfügung vom 3. Dezember 2021 forderte die 
Generalstaatsanwaltschaft bei der Staatsanwaltschaft 
einen Bericht zur Beschwerde nebst Akten an. Mit 
Bericht vom 13. Dezember 2021, eingegangen am  
16. Dezember 2021, legte die Staatsanwaltschaft die 
Akten an die Generalstaatsanwaltschaft vor.

Mit einem als Dienstaufsichtsbeschwerde bezeichne-
ten Schreiben vom 19. Dezember 2021 wandte sich 
der Petent an das Ministerium der Justiz und für Mig-
ration mit dem Verlangen, im Wege der Dienstauf-
sicht sicherzustellen, dass er baldmöglichst Einsicht 
in die Akten erhalte und seinen Hinweisen seitens der 
Staatsanwaltschaft nachgegangen werde. Das Minis-
terium der Justiz und für Migration legte das Schrei-
ben des Petenten als Untätigkeitsbeschwerde aus, lei-
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Zunächst wird vom Petenten verkannt, dass die ge-
nannten Vorschriften zwar zur – möglichst frühzeiti-
gen – Information der Verletzten über ihre Befugnisse 
im Strafverfahren und außerhalb des Strafverfahrens 
verpflichten, nicht jedoch – wie von ihm mit Schrei-
ben vom 12. November 2021 gefordert – zur Able-
gung von Rechenschaft gegenüber einem Anzeige-
erstatter, weshalb (noch) keine Unterrichtung erfolgt 
ist.

Darüber hinaus hat bereits der Gesetzgeber in seiner 
Gesetzesbegründung darauf hingewiesen, die Hinwei-
se seien entbehrlich, wenn der Verletzte seine Befug-
nisse kenne. Hiervon ist die zuständige Dezernentin 
der Staatsanwaltschaft ausweislich ihres Berichts vom 
13. Dezember 2021 in nachvollziehbarer Weise aus-
gegangen. Bereits Form und Inhalt der unmittelbar 
bei der Staatsanwaltschaft erstatteten Strafanzeigen 
lassen auf entsprechende Rechtskenntnisse der Anzei-
geerstatter schließen. So wird zu Beginn aufgeführt, 
gegen wen wegen welcher – angeblich verwirklichter 
– Straftatbestände Strafanzeige erstattet werden möge. 
Anschließend folgen eine ausführliche Sachverhalts-
darstellung nebst Beweisantritt. Beendet werden die 
Strafanzeigen mit der Bitte um Eingangsbestätigung 
und Aktenzeichenmitteilung sowie dem Hinweis, 
auf eine Einstellungsnachricht werde nicht verzich-
tet. Diesen ersten Eindruck hat der Petent mit seiner 
schriftlichen Anfrage vom 12. November 2021, wa-
rum die zuständige Amtsanwältin ihn und seine Fa-
milienangehörigen bislang nicht über ihre Befugnisse 
als Verletzte einer Straftat im Strafverfahren und au-
ßerhalb des Strafverfahrens (§§ 406i und 406j StPO) 
informiert habe, selbst eindrücklich und zweifelsfrei 
bestätigt.

Schließlich gibt auch das Vorgehen des Ministeriums 
der Justiz und für Migration keinen Anlass für Bean-
standungen. Eine Zuständigkeit zur Überprüfung der 
Verfahrensweisen der Staatsanwaltschaft und der Ge-
neralstaatsanwaltschaft war zu dem Zeitpunkt, als sich 
der Petent mit Schreiben vom 19. Dezember 2021 an 
das Justizministerium wandte, (noch) nicht gegeben. 
Zu einer solchen dienstrechtlichen Überprüfung und 
ggfs. Abhilfe war vielmehr zunächst der jeweilige Be-
hördenleiter berufen. Dem Anliegen des Petenten, 
baldmöglichst Einsicht in die Akten und eine Antwort 
der Staatsanwaltschaft zu erhalten, wurde vollum-
fänglich und bestmöglich Rechnung getragen, indem 
seine Eingabe als Untätigkeitsbeschwerde ausgelegt 
und an die betroffene Behörde, die Generalstaatsan-
waltschaft, zur weiteren Veranlassung weitergeleitet 
wurde. Wie die am 1. März 2022 verfügte und am  
8. März 2022 erfolgte Übersendung der Aktendoppel 
an den Petenten zeigt, wurde dem ursprünglichen Be-
gehr des Petenten, Akteneinsicht zu erhalten, schließ-
lich Rechnung getragen. Dass dies nicht in der von 
ihm erhofften Kürze der Zeit geschah, ist von ihm 
hinzunehmen.

Die Sachbehandlung und Verfahrensweisen der Staats-
anwaltschaft, der Generalstaatsanwaltschaft und des 
Ministeriums der Justiz und für Migration sind nicht 
zu beanstanden.

gleichen zentralen Bedeutung wie für einen Beschul-
digten, der den Inhalt der Akten in der Regel kennen 
muss, um sich angemessen verteidigen zu können.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Mitteilung an 
den Petenten vom 4. November 2021, „momentan“ 
sei es nicht möglich, in den Räumen der Staatsanwalt-
schaft Akteneinsicht zu nehmen, nachvollziehbar und 
vertretbar. Eine generelle Ablehnung des Einsichtsge-
suchs erfolgte nicht. Ebenso ist nicht zu beanstanden, 
dass die Staatsanwaltschaft auf die, nur wenige Tage 
später folgenden weiteren Schreiben des Petenten 
vom 12. November 2021, nicht umgehend reagiert 
hat. Die Sachlage war unverändert, der Umzug war 
noch nicht abgeschlossen und eine Eilbedürftigkeit 
weiterhin nicht erkennbar. An Fristsetzungen von An-
zeigeerstattern oder Beschwerdeführern sind die Er-
mittlungsbehörden nicht gebunden, ein sachfremder 
Ermessensfehlgebrauch oder gar eine mutwillige Ver-
weigerungshaltung der das Akteneinsichtsgesuch sach-
bearbeitenden Dezernentin ist nicht ersichtlich.

Der Petent ließ der Staatsanwaltschaft auch keine 
Gelegenheit, anschließend auf sein Anliegen zurück-
zukommen, sondern wandte sich sogleich am 1. De-
zember 2021 unmittelbar an die Generalstaatsanwalt-
schaft.

Die Vermutung des Petenten, die Generalstaatsan-
waltschaft habe sein Schreiben vom 1. Dezember 2021 
ignoriert, ist unzutreffend. Mit Verfügung vom 3. De-
zember 2021 hat die Generalstaatsanwaltschaft bei 
der Staatsanwaltschaft einen Bericht nebst Akten an-
gefordert. Dieses Vorgehen entspricht der üblichen 
Verfahrensweise und ist nicht zu beanstanden. Nur 
anhand der Akten und einer Stellungnahme der von 
der Beschwerde des Petenten betroffenen Staatsan-
waltschaft konnte sich die Generalstaatsanwaltschaft 
einen umfassenden Überblick über die Sach- und 
Rechtslage verschaffen und prüfen, ob dem Petenten 
das von ihm behauptete Akteneinsichtsrecht tatsäch-
lich sowie binnen der von ihm begehrten Frist zu- und 
ob Anlass für Maßnahmen der Dienstaufsicht bestand. 
Die hierfür in Anspruch genommene Zeit von acht 
Wochen ab Eingang des Berichts und der Akten am 
16. Dezember 2021 bis zur Entscheidung vom 8. Feb-
ruar 2022 erscheint ebenfalls nicht unverhältnismäßig 
lang, zumal die Angelegenheit weiterhin nicht eilbe-
dürftig war. Zudem kommt es um Weihnachten und 
Neujahr typischerweise zu Abwesenheits- und Vertre-
tungszeiten, die eine zusätzliche Priorisierung bei der 
Erledigung des täglichen Arbeitsanfalls erforderlich 
machen.

Auch eine verzögerte Bearbeitung der Staatsanwalt-
schaft nach Rückkunft der Akten von der General-
staatsanwaltschaft am 15. Februar 2021 ist nicht er-
sichtlich. Nach Urlaubsrückkehr verfügte die zustän-
dige Dezernentin am 1. März 2022 die Erstellung von 
Aktendoppeln und die Übersendung derselben an den 
Petenten zur Einsicht. Die Verfügungen wurden bin-
nen nur einer Woche ausgeführt.

Der weitere Vorwurf des Petenten, die Staatsanwalt-
schaft habe ihre Unterrichtungspflichten nach §§ 406i 
und 406j StPO verletzt, ist ebenfalls unbegründet.
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für erledigt erklärt. im Übrigen kann der Pe-
tition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Gehring

4.  Petition 17/1192 betr. Staatliche Toto-Lotto 
GmbH

Der Petent vertritt die Auffassung, dass die Staatliche 
Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg verpflichtend 
an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle teilnehmen sollte. Derzeit 
nehme sie nicht teil. 

Die Prüfung ergab Folgendes:

Die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg 
verlinkt auf ihrer Webseite im Impressum auf die von 
der Europäischen Kommission zur Verfügung gestell-
te Plattform zur Online-Streitbeilegung sowie auf die 
Universalschlichtungsstelle des Bundes – Zentrum für 
Schlichtung e. V. in Kehl am Rhein. Sie informiert 
zudem darüber, dass sie derzeit nicht am Streitbeile-
gungsverfahren teilnimmt. Darauf nimmt der Petent 
in seiner Petition Bezug. 
Der Liste der anerkannten Verbraucherschlichtungs-
stellen, die vom Bundesamt für Justiz geführt und ak-
tuell gehalten wird, kann entnommen werden, dass es 
für das Glücksspiel im Gegensatz zu den Wirtschafts-
bereichen der Finanz- oder Verkehrsdienstleistungen 
keine spezielle, anerkannte Verbraucherschlichtungs-
stelle gibt. Vielmehr werden die bereits im Impressum 
der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württem-
berg genannte Universalschlichtungsstelle des Bundes 
sowie die Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für 
Verbraucher und Unternehmer e. V. als für den Be-
reich des Glücksspiels zuständige Verbraucherschlich-
tungsstellen aufgelistet. Diese fehlende Spezialisie-
rung ist für die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-
Württemberg ein Grund, weshalb sie sich gegen eine 
Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle entschieden hat. Darü-
ber hinaus nennt sie neben weiteren Aspekten die Sel-
tenheit von Streitigkeiten zwischen Kundinnen und 
Kunden und der Gesellschaft sowie die hohe außerge-
richtliche Klärungsquote zur Zufriedenheit der Spiel-
teilnehmerinnen und Spielteilnehmer. Nach Aussage 
des Unternehmens liegt der letzte gerichtliche Rechts-
streit über einen Gewinn mehr als 25 Jahre zurück.

Bewertung:

Regelungen zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten durch Verbraucherschlichtungsstellen 
trifft das Gesetz über die alternative Streitbeilegung in 
Verbrauchersachen (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
– VSGB). Es enthält neben Bestimmungen zu den 
Anforderungen an eine solche Schlichtungsstelle und 
Vorschriften zum Anerkennungs- sowie Streitbeile-
gungsverfahren auch Regelungen zu den Informations-

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Cuny

3. Petition 17/1144 betr. Fahrkartenkontrolle

Gegenstand der Petition ist eine Fahrkartenkontrolle 
beim Petenten im April 2022 in der Stuttgarter S-Bahn 
auf Höhe der Station Stetten-Beinstein. 

Der Petent trägt vor, die Entwerter am S-Bahnhof 
Leinfelden, wo er am Tag der Kontrolle in die S-Bahn 
eingestiegen ist, seien absichtlich schon monatelang 
defekt gewesen und die Deutschen Bahn (DB) repa-
riere diese bewusst nicht. Er beanstandet ferner, dass 
in den S-Bahnen in der Region Stuttgart, nicht wie 
in den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), im Fahrzeug 
selbst Entwerter angebracht sind, sondern nur an den 
S-Bahn-Stationen selbst. In der S-Bahn selbst kann 
das Mehrfahrtenticket nicht mehr entwertet werden.

Auch habe sich der Petent bei der Fahrkartenkontrolle 
durch einen Bundespolizisten bedroht gefühlt.

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

Nach Auskunft von DB Vertrieb wurde der Fahrschein 
(4er-Ticket) des Petenten im Rahmen einer Routine-
kontrolle überprüft und wegen eines fehlenden Ent-
werterstempels beanstandet. Der Fahrgast erhielt zu-
nächst eine Zahlungsaufforderung für ein erhöhtes 
Beförderungsentgelt über 60 Euro. In dem dazu erstell-
ten Prüfbeleg wurde zudem der Einwand des Kunden 
notiert, der Entwerter an der Einstiegsstation Leinfel-
den sei defekt gewesen. Bei der dadurch ausgelösten 
Prüfung der Entwerter vor Ort an einem der nachfol-
genden Tage konnte tatsächlich an einem Gerät eine 
Störung festgestellt werden. Dadurch wurde die For-
derung an den Kunden auf den Fahrpreis reduziert, 
den dieser inzwischen beglichen hat. Die Information 
an den Petenten über die festgestellte Entwerterstö-
rung erfolgte zeitlich nach Einreichung der Petition.

Anhaltspunkte dafür, die Entwerter seien absichtlich 
oft monatelang defekt und die Bahn wolle diese nicht 
reparieren, liegen nicht vor. Dieser Vorwurf des Pe-
tenten entbehrt jeglicher Grundlage.

Der Verband Region Stuttgart (VRS) ist der zustän-
dige Aufgabenträger für die S-Bahn Region Stuttgart. 
Laut VRS liegen über die Einbeziehung der Bundes-
polizei oder einem entsprechenden Kontakt des Pe-
tenten mit einem Bundespolizisten keine Informatio-
nen vor. Davon abgesehen darf die Bundespolizei im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit durchaus in S-Bahnen 
patrouillieren.

Beschlussempfehlung:

Hinsichtlich der reduzierten und mittlerwei-
le beglichenen Forderung wird die Petition 
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Innenministerium weiter, werden Lotterien im Mono-
pol durch eine staatliche Gesellschaft – die Staatliche 
Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg – angeboten. 
Neben der glücksspielrechtlichen Aufsicht habe das 
Land so einen steuernden Einfluss als Gesellschafter. 
Auch dies gewährleiste, dass die Lottogesellschaft ge-
setzeskonform arbeite. Hierdurch unterscheide sie 
sich auch von den meisten Anbietern im Bereich des 
Gewerberechts. Zusätzlich zum Aspekt der starken 
Reglementierung und Aufsicht handelt es sich beim 
Glücksspiel nicht um eine Leistung, die alle Verbrau-
cherinnen und Verbraucher in Anspruch nehmen bzw. 
nehmen müssen – anders zum Beispiel im Bereich der 
Energieversorgung. Dort ist das Bedürfnis eines ef-
fektiven Verbraucherschutzes durch möglichst nied-
rigschwellige Rechtsdurchsetzung im Wege der au-
ßergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren besonders 
hoch. Die tatsächliche Ausgangssituation ist in derar-
tigen Wirtschaftszweigen daher eine andere als im 
Bereich des Glücksspielwesens. 

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Gehring

5. Petition 17/853 betr. Landwirtschaftliche Wege

Der Petent weist in seiner Eingabe auf die teils star-
ke Verschmutzung und Beschädigung der landwirt-
schaftlichen Wege durch die Bewirtschaftung der Fel-
der hin. Ursache für die Schäden seien zu schwere 
Nutzfahrzeuge, für die die Wege nicht ausgelegt sei-
en. Durch die Schäden entstünden Gefahren für Rad-
fahrende.
Der Petent thematisiert in diesem Zusammenhang 
Fragen der Zuständigkeit für die Instandhaltung der 
Wege, der Verantwortlichkeit bei etwaigen Unfällen 
und der Haftung bei Schäden. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Baulastträgerschaft für landwirtschaftliche Wege 
liegt in der Regel bei der Kommune. Die Wege wur-
den zur Bewirtschaftung der Äcker und Felder durch 
die Landwirte errichtet, je nach verkehrsrechtlicher 
Regelung darf Radverkehr auf den landwirtschaftli-
chen Wegen stattfinden. Für die Instandhaltung der 
Wege ist die Kommune zuständig, bei ihr liegt die 
Verkehrssicherungspflicht. Dies bedeutet, dass die 
Kommune bekannte Verschmutzungen und Schäden, 
die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, beseitigen 
bzw. beheben muss. Ob sie für die Verkehrssiche-
rungspflicht die Landwirte als Verursacher heranzieht 
oder die Arbeiten selbst durchführt, liegt im Ermessen 
der Kommune.
Im Fall eines Unfalls muss im Einzelfall entschieden 
werden, ob eine Kommune haftbar gemacht werden 
kann oder nicht. Typische Gefahren des benutzten 

pflichten von Unternehmern (vgl. §§ 36, 37 VSBG). 
Unter den in § 36 VSBG genannten Voraussetzungen 
müssen Unternehmer die Verbraucher u. a. darüber 
informieren, inwieweit sie bereit oder verpflichtet 
sind, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilzunehmen. Damit ist auch 
gemeint, dass die fehlende Bereitschaft oder Ver-
pflichtung offengelegt wird. Es wird mithin bekannt, 
welche Unternehmer zur Teilnahme am Verbraucher-
schlichtungsverfahren bereit sind und welche nicht. 
Insoweit kommt die Staatliche Toto-Lotto GmbH Ba-
den-Württemberg durch die Veröffentlichung der 
nicht vorhandenen Teilnahmebereitschaft ihrer ge-
setzlichen Informationspflicht nach. 
Aktuell folgt das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
dem Grundsatz der Freiwilligkeit. Es handelt sich 
dabei um eine bewusste Entscheidung des Bundesge-
setzgebers, die in der Gesetzesbegründung explizit er-
wähnt und erläutert wird. Eine branchenübergreifende 
Teilnahmeverpflichtung würde – so wörtlich – „das 
System außergerichtlicher Streitbeilegung in Deutsch-
land, das auf einvernehmliche Lösungen setzt […], in 
seiner Rechtsnatur verändern“ und „die Verbraucher-
schlichtungsstellen mit einer Vielzahl von Verfahren 
beschweren, die Kosten verursachen, ohne zu einer 
Einigung zu führen“. Allerdings erkennt der Bundes-
gesetzgeber an, dass eine Teilnahmeverpflichtung von 
Unternehmern in einzelnen Wirtschaftsbranchen sinn-
voll sein kann, und betont, dass entsprechende Vor-
schriften in Spezialgesetzen nicht ausgeschlossen sei-
en. Beispielhaft genannt werden kann in diesem Zu-
sammenhang § 111b des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) für den Wirtschaftszweig der Energieversor-
gung. Im Bereich des staatlichen Glücksspiels erge-
ben sich hingegen weder aus dem Landesglücksspiel-
gesetz noch aus dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 
rechtliche Verpflichtungen, denen zufolge sich An-
bieter an Streitbeilegungsverfahren beteiligen müssen. 
Abgesehen von der Frage, ob es nach der grundge-
setzlichen Kompetenzordnung möglich wäre, dass auf 
landesrechtlicher Ebene eine spezialgesetzliche Aus-
nahmevorschrift zum Verbraucherstreitbeilegungsge-
setz im Bereich des Glücksspiels erlassen werden 
könnte, erscheint fraglich, ob eine Teilnahmever-
pflichtung im Glücksspielwesen tatsächlich angezeigt 
ist. Sicherlich gehen von Glücksspiel Gefahren (u. a. 
Sucht, Vermögensschäden, Manipulationen) aus, die 
bei Gütern des täglichen Lebens nicht in diesem Maß 
bestehen. Diese können jedoch auch nicht durch eine 
verpflichtende Teilnahme der Staatlichen Toto-Lotto 
GmbH Baden-Württemberg an einem außergerichtli-
chen Streitbeilegungsverfahren minimiert werden. Nach 
Auskunft des Ministeriums des Inneren, für Digitali-
sierung und Kommunen als Aufsichtsbehörde für 
staatlich veranstaltetes Glücksspiel begegnet der Staat 
den Gefahren vielmehr dadurch, dass er Glücksspiel 
nur unter Beachtung strenger Regeln überhaupt zuge-
lassen hat, das Angebot deutlich stärker als bei ande-
ren Gewerbetreibenden kontrolliert (nur befristete Er-
laubnisse, Kontrollen vor Ort, in Spielbanken durch 
ständige Anwesenheit von Mitarbeitern der Finanz-
kontrollgruppe, im Internet über ein Safe-Server-Sys-
tem) und dieses begrenzt. Aus diesem Grund, so das 
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Der Petent hält die Stellungnahme der Landesärzte-
kammer Baden-Württemberg, an die er sich in der Sa-
che gewandt hatte, für unbefriedigend.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die in der Angelegenheit vom Sozialministerium um 
Stellungnahme gebetene Landesärztekammer Baden-
Württemberg hat mitgeteilt, dass sich der Petent mit 
seinem Anliegen bereits mit E-Mail vom 31. März 2022 
an eine Vielzahl von Institutionen gewandt habe. Die 
Landesärztekammer Baden-Württemberg, der das 
„offene Schreiben“ zur Kenntnis gelangt war, hat dem 
Petenten mit E-Mail vom 9. Mai 2022 geantwortet 
und hierin in allgemeiner Form Ausführungen zur Be-
handlung schwergewichtiger Patientinnen und Patien-
ten gemacht. 
Eine konkrete berufsrechtliche Prüfung der vom Pe-
tenten geschilderten Erfahrungen ist im Hinblick da-
rauf, dass in der Petitionsschrift keine personenbezo-
genen Angaben über die betroffenen Ärztinnen und 
Ärzte gemacht werden, nicht möglich. 
Die allgemeinen Ausführungen in der E-Mail der 
Landesärztekammer Baden-Württemberg vom 9. Mai 
2022 begegnen keinen rechtsaufsichtlichen Bedenken. 
Es ist zutreffend, dass Ärztinnen und Ärzte insbeson-
dere auch bei der Untersuchung und Behandlung von 
schwergewichtigen Patientinnen und Patienten – als 
solche gelten Personen mit einem Körpergewicht ab 
135 Kilogramm – im Hinblick auf ihre allgemeine 
Sorgfaltspflicht und die Verpflichtungen aus der Me-
dizinprodukte-Betreiberverordnung namentlich aus 
haftungsrechtlichen Gründen bestimmte Rahmenbe-
dingungen zu beachten haben, um insbesondere auch 
eine Gefährdung der Patientin oder des Patienten zu 
vermeiden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
Mobiliar und Medizinprodukte wie zum Beispiel Un-
tersuchungsgeräte. Dies kann im Einzelfall – auch un-
terhalb eines Körpergewichts von 135 Kilogramm – 
dazu führen, dass eine Untersuchung nicht möglich 
ist. Hierin liegt keine sachgrundlose Diskriminierung 
über- oder schwergewichtiger Personen. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass sich ins-
besondere auch die Hersteller von Medizinprodukten 
mit der Zunahme der Zahl und des Anteils über- und 
schwergewichtiger Personen auseinandersetzen und 
hierauf in geeigneter Weise reagieren. Angesichts der 
Kosten komplexer Medizinprodukte kann diese An-
passung allerdings nur Zug um Zug erfolgen.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Heitlinger

Weges (beispielsweise leichte Verschmutzungen bei 
landwirtschaftlichen Wegen, auf dem Weg liegende 
Äste auf forstwirtschaftlichen Wegen, etc.) müssen 
vom Radfahrenden berücksichtigt und die Fahrweise 
dementsprechend angepasst werden. Atypische Ge-
fahren sind durch den Baulastträger des Weges zu 
vermeiden, hier können ggf. Haftungsansprüche gel-
tend gemacht werden.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann über die gegebenen Hin-
weise hinaus nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Heitlinger

6.  Petition 17/1172 betr. Ärztliche Untersuchungen 
bei adipösen Menschen

Der Petent wendet sich gegen die im Zusammenhang 
mit ärztlichen Untersuchungen von ihm empfundene 
Diskriminierung von adipösen Patientinnen und Pa-
tienten. Er bittet darum, Maßnahmen gegen diese Dis-
kriminierung zu beschließen und die Abweisung von 
übergewichtigen Patientinnen und Patienten durch 
ärztliche Praxen für unzulässig zu erklären. 

Der Petent führt aus, dass er in den vergangenen Jah-
ren die von ihm als sogenannte IGeL-Leistung (indi-
viduelle Gesundheitsleistung außerhalb des Leistungs-
katalogs der gesetzlichen Krankenversicherung) in 
Anspruch genommene Osteodensitometrie (Knochen-
dichtemessung) problemlos erhalten habe. Seit 2021 
erhalte er jedoch von einer zunehmenden Zahl von 
Praxen und Kliniken die Auskunft, dass die für die 
Knochendichtemessung üblicherweise verwendeten 
Geräte wegen seines Körpergewichts nicht genutzt 
werden könnten. Da er in der Vergangenheit bei ver-
gleichbarem Körpergewicht stets untersucht worden 
sei, sieht der Petent hierin eine strukturierte Diskrimi-
nierung und Mobbing. Er weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass die Gründe für Adipositas viel-
fältig seien und nicht immer auf eine ungesunde Le-
bensweise (Ernährung, mangelnde Bewegung) zu-
rückgeführt werden könnten. Aus seiner Sicht offen-
bare sich in der Untersuchungsverweigerung ein be-
denkenswertes Menschenbild, das er in orthopädi-
schen Arztpraxen wiederholt erlebt habe.

Zwar komme als Untersuchungsalternative nach Dar-
stellung des Petenten ein pQCT (periphere quantitati-
ve Computertomografie) in Betracht. Nach medizini-
scher Auffassung liefere diese Methode allerdings nur 
bedingt aussagekräftige Antworten im Hinblick auf 
eine mögliche Osteoporose, sei sehr kostenintensiv 
und zudem mit einer Strahlenexposition verbunden. 
Die ihm ebenfalls angeratene Knochenstoffwechsel-
diagnostik sei gleichfalls keine zielführende Alterna-
tive, weil labormedizinische Werte hinsichtlich einer 
Osteoporose-Diagnose nur eingeschränkt verwertbare 
Anhaltspunkte lieferten.
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Im weiteren Verfahren können jedoch insbesondere 
die einzelnen Gemeinden prüfen, inwieweit bereits 
dargestellte Potenzialflächen gegen neue Flächendar-
stellungen, die sich besser eignen, ausgetauscht wer-
den sollen. Dieser Verfahrensschritt steht derzeit noch 
aus.
Die streitgegenständlichen Flächen „R.“ und „B.“ 
wurden durch den Nachbarschaftsverband erstmals im 
Flächennutzungsplan 1983 (Bekanntmachung der Ge-
nehmigung am 11. November 1983) als geplante Bau-
flächen dargestellt. Der Flächennutzungsplan 1983 
wurde zwischen den Jahren 2000 und 2004 fortge-
schrieben, am 22. März 2005 durch das Regierungs-
präsidium genehmigt und am 10. Mai 2005 bekannt 
gegeben. Der Planungsträger hatte im Rahmen der 
Fortschreibung 2005 das Siedlungsflächenkonzept des 
Flächennutzungsplans von 1983 grundsätzlich beibe-
halten und um Bauflächen zur Deckung des ermittel-
ten Bedarfs der kommenden 15 Jahre ergänzt. Ent-
sprechend wurden die geplanten Bauflächen, die be-
reits im Flächennutzungsplan 1983 dargestellt, jedoch 
noch nicht entwickelt waren, als Bestandsflächen dar-
gestellt. Diese Darstellungsform erfolgte nach Vorga-
be des Regierungspräsidiums, um damit die damalige 
Planungsabsicht des Planungsträgers zum Ausdruck 
zu bringen, dass bereits im Flächennutzungsplan 1983 
enthaltene geplante Flächendarstellungen nicht Ge-
genstand des Fortschreibungsverfahren für den Flä-
chennutzungsplan 2005 sind.
Die Baufläche „R.“ wird im Flächennutzungsplan von 
1983 unter der Bezeichnung „O.“ geführt und mit der 
Flächennutzungsplanfortschreibung von 2005 als „R.“ 
bezeichnet. Die Baufläche „R.“ liegt in der Wasser-
schutzgebiet Zone IIB, einer Wasserschutzgebietsver-
ordnung, die am 26. Januar 1985 in Kraft trat.
In der Trägerbeteiligung zur Flächennutzungsplanauf-
stellung von 1983 wiesen der Regionalverband, das 
Geologische Landesamt Baden-Württemberg sowie 
das Wasserwirtschaftsamt auf den bestehenden Ver-
ordnungsentwurf für das Wasserschutzgebiet hin. Wei-
ter nahm das Geologische Landesamt Baden-Würt-
temberg zur Baufläche „R.“ folgendermaßen Stellung: 
„[…] dass die geplanten Gewerbegebiete der Gemein-
de [X] unmittelbar oberhalb der östlichen Brunnenrei-
he des Wasserwerks […] von der Stadt [Y] zu ganz 
erheblichen Bedenken Anlass geben.“
Der Nachbarschaftsverband nahm zu den Hinweisen 
und Bedenken folgendermaßen Stellung: „Das ge-
plante Gewerbegebiet war bereits Bestandteil des Flä-
chennutzungsplans, der von der Bauleitplan-Beratungs-
stelle erarbeitet und bis zur Genehmigungsreife vor-
angetrieben wurde. Der speziellen Lage in der  Nähe 
der Brunnenreihe entsprechend war und ist ein einge-
schränktes Gewerbegebiet vorgesehen. Ein Hinweis 
soll in den Erläuterungsbericht aufgenommen werden. 
Das übrige regelt der Bebauungsplan.“
Das Regierungspräsidium hat den Flächennutzungs-
plan seinerzeit vor dem Hintergrund dieser Stellung-
nahmen geprüft und am 6. Oktober 1983 genehmigt.

7.  Petition 17/893 betr. Fortschreibung von Flächen-
nutzungsplänen u. a.

Der Petent wendet sich gegen den behördlichen Um-
gang mit nicht umgesetzten Flächendarstellungen bei 
der Fortschreibung von Flächennutzungsplänen. Er 
vertritt die Auffassung, dass im Falle der Fortschrei-
bung von Flächennutzungsplänen zugleich eine Über-
prüfung der bisherigen Flächendarstellungen zu erfol-
gen habe, die bislang noch nicht umgesetzt wurden. 
Die gewerbliche Baufläche „R.“ (Gemeinde X) und 
die Wohnbaufläche „B.“ (Stadtgebiet Y) werden als 
Beispielflächen genannt, die als Bestandsflächen in 
Flächennutzungsplanfortschreibungen in den neuen 
Plan überführt werden, aber einer erneuten Umwelt-
prüfung nicht standhalten würden und daher nicht als 
Bauflächen im Flächennutzungsplan dargestellt werden 
dürften. Der Petent fordert, die rechtlichen Grundla-
gen zu schaffen, damit im Flächennutzungsplan dar-
gestellte Bauflächen (Bestand) in einer Flächennut-
zungsplanfortschreibung gleichbehandelt werden, wie 
neu in das Verfahren aufgenommene Bauflächen.

Der Petent stellt außerdem das Vorgehen der Kom-
munen im Abwägungsprozess in Frage. Er unterstellt, 
dass die fachlichen Umweltbelange in der Abwä-
gung nicht ausreichend berücksichtigt werden und es 
grundsätzlich falsch sei, dass fachliche Stellungnah-
men von Gemeinderäten politisch abgewogen werden 
können.

Der Petent begehrt weiter die Überprüfung der Recht-
mäßigkeit des Flächennutzungsplans aus dem Jahr 
1983. Er ist der Auffassung, dass die Abwägung der 
gewerblichen Baufläche „R.“ fehlerhaft sei, da die 
Stellungnahmen der Fachbehörden im Bauleitplanver-
fahren nicht ausreichend berücksichtigt worden seien.

Die Prüfung der Petition ergab das Folgende:

1. Sachverhalt

Die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsver-
bands Z hat am 23. März 2018 beschlossen, den seit 
10. Mai 2005 wirksamen Flächennutzungsplan für 
den Nachbarschaftsverband (neu bekannt gemacht am 
1. Juli 2016) mit dem Zielhorizont 2035 fortzuschrei-
ben. Mitglied im Nachbarschaftsverband sind u. a. die 
Gemeinde X und die Stadt Y.

Der Nachbarschaftsverband hat die Behörden und 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 
BauGB in der Zeit vom 31. Januar bis 11. März 2022 
angehört. Grundlage der Beteiligung ist ein Planent-
wurf mit Flächenvorschlägen (sogenannte Prüfflächen-
kulisse), die im weiteren Verfahren auf ihre grund-
sätzliche Realisierbarkeit als Bauflächen geprüft wer-
den. Der Planentwurf für die Flächennutzungsplan-
fortschreibung basiert auf dem bisherigen Siedlungs-
flächenkonzept des Flächennutzungsplans von 2005, 
ergänzt um neue Prüfflächen. Die bislang nicht entwi-
ckelten Bauflächen werden zunächst als Potenzialflä-
chen übernommen und auf den Flächenbedarf ange-
rechnet. Eine erneute Umweltprüfung dieser Poten-
zialflächen findet nicht automatisch statt.
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Verbotstatbestand nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 Was-
serschutzgebietsverordnung letztlich doch nicht mög-
lich ist und der Bebauungsplan damit nicht vollzieh-
bar wäre, hat der Planungsträger (Nachbarschaftsver-
band) bereits angekündigt, den Flächennutzungsplan 
der veränderten Sachlage entsprechend anzupassen.
Gleiches gilt für die Fläche „B.“. Im Zuge der früh-
zeitigen Träger- und Behördenbeteiligung gemäß § 4 
Absatz 1 BauGB hat die untere Naturschutzbehörde 
darauf hingewiesen, dass für die Fläche aufgrund ih-
rer Lage angrenzend an ein FFH-Gebiet eine FFH-
Vorprüfung erforderlich ist, im Gebiet vorkommende 
besonders schutzwürdige Strukturen (z. B. Biotope, 
Mähwiesen, Streuobstwiesen) und geschützte Arten 
zu beachten sind sowie der Belang des Biotopver-
bunds zu untersuchen ist. Daraus leitet sich jedoch 
ebenfalls kein Verbotstatbestand ab, der die Darstel-
lung der Fläche im Flächennutzungsplan aufgrund der 
Nichtvollziehbarkeit der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans unmöglich machen würde. Eine natur-
schutzfachliche Erhebung für die Fläche ist durch die 
Stadt beauftragt. Ergebnisse liegen zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht vor und bleiben abzuwarten. Weitere 
Belange, die die Umsetzung des Flächennutzungs-
plans unmöglich machen würden, wurden bislang 
nicht vorgebracht. Der entscheidungsrelevante Zeit-
punkt ist die abschließende Abwägung und die Be-
schlussfassung, der nicht vorgegriffen werden kann.
Bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Auf-
hebung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Absatz 7 
BauGB die öffentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander gerecht abzuwägen. Nach 
§ 214 Absatz 3 Satz 1 BauGB ist für die Abwägung 
die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschluss-
fassung über den Flächennutzungsplan oder die Sat-
zung maßgebend. Zum gegenwärtigen Verfahrens-
stand steht sowohl die förmliche Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung wie auch die abschließende Ab-
wägung im Bauleitplanverfahren noch aus.
Die vorgebrachten Argumente werden vom Planungs-
träger gewürdigt und in der Abwägung berücksichtigt, 
da dieser alle für die Planung relevanten Belange zu 
ermitteln und in die Abwägung einzustellen hat. Die 
Gewichtung einzelner Belange sieht das Baugesetz-
buch nicht vor. Diese erfolgt durch den Nachbar-
schaftsverband bzw. die Gemeinde bei der Aufstel-
lung der Bauleitpläne im Rahmen der kommunalen 
Planungshoheit, die verfassungsrechtlich durch die 
Selbstverwaltungsgarantie des Artikel 28 Grundge-
setz gewährleistet wird.
Die Feststellung eines Abwägungsfehlers wie auch, 
dass bestimmte Belange nicht ausreichend gewürdigt 
wurden, ist naturgemäß nicht vor der Abwägungsent-
scheidung selbst und damit dem Abschluss des Bau-
leitplanverfahrens möglich.

Umgang mit Bestandsflächen in der Flächennutzungs-
planfortschreibung:

Die Flächennutzungsplanfortschreibung ist nach § 2a 
Absatz 1 BauGB sachgerecht und nachvollziehbar zu 
begründen. Hierfür sind die Flächenpotenziale und 

2. Beurteilung, insbesondere rechtliche Würdigung

Darstellung bestimmter Flächen in der Gesamtfort-
schreibung Flächennutzungsplan 2035:

Den Kommunen wird gemäß Artikel 28 Absatz 2 
Grundgesetz und Artikel 71 Absatz 1 Landesverfas-
sung Baden-Württemberg garantiert, alle Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Ge-
setze in eigener Verantwortung zu regeln. Zu dieser 
Selbstverwaltungsgarantie zählt auch die kommunale 
Planungshoheit.

Die Gemeinden haben nach § 1 Absatz 3 Satz 1 
BauGB die Bauleitpläne – dazu gehören auch die Flä-
chennutzungspläne – sobald und soweit dies für die 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung erforderlich 
ist, aufzustellen bzw. fortzuschreiben.

Die Planungshoheit nehmen Kommunen in eigener 
Verantwortung und eigenem Ermessen weisungsfrei 
wahr. Das bedeutet, dass Flächennutzungsplanfortschrei-
bungen nur im Zuge der Genehmigung gemäß § 6 Ab-
satz 1 BauGB der Rechtsaufsicht unterliegen. Die Ge-
nehmigung ist demnach gemäß § 6 Absatz 2 BauGB 
nur zu versagen, wenn der Flächennutzungsplan nicht 
ordnungsgemäß zustande gekommen ist oder diesem 
Gesetzbuch, den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlasse-
nen oder sonstigen Rechtsvorschriften widerspricht.

Das Planungserfordernis ist nur dann zu verneinen, 
wenn die Vollziehbarkeit des Bauleitplans unmöglich 
ist, d. h. die Aufstellung eines Bauleitplans ausge-
schlossen ist, weil rechtliche Gründe entgegenstehen. 
Dies ist aber nur dann der Fall, wenn ein absolutes 
Verbot durch eine Rechtsvorschrift vorliegt. Erlaubt 
die Rechtsvorschrift jedoch Befreiungen vom Verbot, 
dann kann die Aufstellung des Flächennutzungsplans 
bzw. eines Bebauungsplans nicht bereits im Vorfeld 
ausgeschlossen werden, da der Vollzug grundsätz-
lich möglich ist. Denn nicht der Bauleitplan selbst 
erfüllt Verbotstatbestände, sondern die Umsetzung 
des Plans, beispielsweise durch die Realisierung von 
Vorhaben, die nach Maßgabe der Landesbauordnung 
Baden-Württemberg zugelassen werden.

Die Wasserschutzgebietsverordnung erlaubt in der 
Schutzzone IIB das Errichten baulicher Anlagen nach 
Befreiung vom Verbotstatbestand des Errichtens bau-
licher Anlagen gemäß § 7 Nummer 2 der einschlägigen 
Wasserschutzgebietsverordnung. Somit steht weder 
der Vollziehbarkeit des Flächennutzungsplans durch 
die Aufstellung eines Bebauungsplans noch dessen 
Vollziehbarkeit selbst ein absolutes Verbot entgegen. 
Die Genehmigungsbehörden der unteren und der hö-
heren Wasserbehörde haben entsprechend in der bis-
her erfolgten frühzeitigen Behörden- und Trägerbetei-
ligung keine grundsätzlichen Hindernisse für eine Be-
freiung vom Verbotstatbestand erkennen lassen. Die 
Flächennutzungsplanfortschreibung verstößt somit nicht 
gegen die Bestimmungen der Wasserschutzgebiets-
verordnung, da die Aufstellung eines Bebauungsplans 
nicht ausgeschlossen ist.

Sollte sich im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplans herausstellen, dass eine Befreiung vom 
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Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Dr. Jung

8. Petition 17/827 betr. Aufenthaltstitel

Mit der Petition wird die Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis für eine 17-jährige brasilianische Staatsan-
gehörige begehrt.

Die Prüfung hat ergeben, dass die Petentin zwischen-
zeitlich alle Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Ausbildungsduldung nach § 60c Absatz 1 Aufenthalts-
gesetz erfüllt. 

Die Anordnung an die zuständige untere Ausländer-
behörde hinsichtlich der Ausstellung einer Ausbil-
dungsduldung ist bereits erfolgt.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Katzenstein

9. Petition 17/1073 Bau eines Kreisverkehrs

Die Petentin weist auf einen Unfallschwerpunkt an 
der bestehenden Kreuzung L 200, K 7771 und städ-
tischer Zufahrt zum Entsorgungszentrum Überlingen 
Füllenwaid (Ottomühle) hin und begehrt den Umbau 
der Kreuzung zu einem Kreisverkehrsplatz.

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

Sachverhalt:

Die benannte Kreuzung im Zuge der L 200 befindet 
sich nordöstlich von Überlingen im Außerortsbereich. 
An der bestehenden Kreuzung schließen die L 200,  
K 7771 und städtische Zufahrt zum Entsorgungszent-
rum Überlingen Füllenwaid (Ottomühle) an. Parallel 
zur L 200 wird ein Radweg geführt.

An der Kreuzung ereigneten sich in den vergangenen 
Jahren Unfälle mit schwer- und leichtverletzten Ver-
kehrsteilnehmern. Die verkehrssicherheitstechnische 
Entwicklung des Knotenpunkts wurde daher von der 
zuständigen Straßenverkehrsbehörde bei der Stadt Über-
lingen und der Unfallkommission beobachtet.

Im letzten Betrachtungszeitraum vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2021 sind sieben Unfälle mit Per-
sonenschäden und 19 Unfälle ohne Personenschäden 
polizeilich aufgenommen worden. Die Kreuzung wur-
de daher als Unfallhäufungsstelle eingestuft.

die Flächenbedarfe (Potenzialflächen der Innenent-
wicklung, bisher nicht entwickelte Potenzialflächen) 
zu ermitteln und einander gegenüber zu stellen. Die 
Gemeinde X begründet das Planungserfordernis da-
mit, dass geeignete Bauflächen für Gewerbe fehlen 
und belegt dies insbesondere mit Anfragen von Ge-
werbetreibenden, die keine geeigneten Bauflächen 
finden. Die Herleitung des Flächenbedarfs ist zum 
gegenwärtigen Planungsstand nicht zu beanstanden 
und ausreichend, um das Planungserfordernis zu be-
gründen.
Im Zuge einer sachgerechten Abwägung gemäß § 1 
Absatz 7 und § 2 Absatz 3 BauGB hat der Planungs-
träger die abwägungsrelevanten Flächeninformatio-
nen zusammenzutragen und in die Abwägung einzu-
stellen. Ob dabei eine erneute Umweltprüfung für be-
reits in einem älteren Verfahren untersuchten Flächen 
erforderlich wird, hängt davon ab, ob neue abwä-
gungsrelevante Entwicklungen eingetreten sind und 
gegebenenfalls Informationen bereitgestellt werden. 
Nach § 1 Absatz 6 Nummer 5 BauGB gehören zu den 
abwägungsrelevanten Belangen auch die des Umwelt-
schutzes, die gemäß § 2a Satz 2 Nummer 2 BauGB 
gesondert in einem Umweltbericht darzustellen sind. 
Dieses Vorgehen hat für alle Potenzialflächen zu er-
folgen, die im Flächennutzungsplan als Bauflächen 
dargestellt werden sollen. Nach Aussage des Nach-
barschaftsverbands werden Flächen, die als Bestands-
flächen dargestellt, jedoch noch nicht entwickelt und 
bebaut sind, in der Flächennutzungsplanfortschrei-
bung entsprechend als Potenzialflächen behandelt.
Das Vorgehen des Planungsträgers ist damit nicht zu 
beanstanden. Inwieweit eine fehlerhafte Abwägung 
erfolgen wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Erforderlichkeit einer Gesetzesänderung:

Eine Gesetzesänderung, die den Planungsträger ver-
pflichten würde, FNP-Flächen (Bestand) und FNP-
Flächen (Planung) gleich zu behandeln, ist nicht er-
forderlich, da das Baugesetzbuch mit den Regelungen 
der §§ 1 Absatz 7, 1a, 2 Absätze 3 und 4 BauGB hin-
längliche Rechtsnormen in diesem Sinne beinhaltet. 
Die Erforderlichkeit für weitergehende gesetzliche 
Regelungen in dieser Sache besteht aktuell nicht.

Überprüfung der Rechtmäßigkeit alter Flächennut-
zungspläne:

Mit der Genehmigung des Flächennutzungsplans wird 
dessen rechtmäßiges Zustandekommen und dessen 
Übereinstimmung mit den zu beachtenden Vorschrif-
ten bestätigt. Die Flächennutzungspläne 1984 und 2005 
wurden seinerzeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde 
geprüft und genehmigt und waren mithin nicht zu be-
anstanden. Eine nachträgliche gerichtliche Überprü-
fung des Flächennutzungsplans ist nur inzident bzw. 
in Fällen möglich, in denen der Flächennutzungsplan 
eine Rechtswirkung entfaltet, die zu Einschränkungen 
einzelner Personen bzw. juristischer Personen in ihren 
subjektiven Rechten führt. Darüber hinaus wird ein 
alter Flächennutzungsplan mit Wirksamwerden eines 
neuen Flächennutzungsplans unwirksam.
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Gemäß Straßengesetz Baden-Württemberg wird der 
Umbau eines höhengleichen Knotenpunkts durch die 
jeweiligen Träger der Straßenbaulast im Verhältnis 
der Fahrbahnbreiten der an der Kreuzung beteiligten 
Straßenäste finanziert.

Ergebnis:

Beim Regierungspräsidium Tübingen werden die not-
wendigen Planungen zur baulichen Umgestaltung des 
Knotenpunkts intensiv verfolgt. Der Vorschlag zur 
Umsetzung eines Kreisverkehrsplatzes ist eine von 
mehreren möglichen Varianten, die anhand verschie-
dener Kriterien gegeneinander abzuwägen sind.

Infolge der aktuellen Einstufung des Knotenpunkts 
als Unfallhäufungsstelle folgt in Kürze eine Begehung 
durch die Unfallkommission mit dem Ziel, die Ver-
kehrssicherheit vor Ort durch weitere verkehrsrecht-
liche Maßnahmen bis zur baulichen Umgestaltung zu 
verbessern.

Beschlussempfehlung:

Der Petition wurde durch die Aufnahme der 
Planungen zur Umgestaltung des Knoten-
punkts grundsätzlich abgeholfen. Die Peti-
tion wird insoweit für erledigt erklärt. Ob 
die Kreuzung wie gefordert zu einem Kreis-
verkehr umgebaut wird oder andere Maß-
nahmen ausreichend sind, bleibt abzuwar-
ten. Diesbezüglich kann der Petition nicht 
abgeholfen werden.

Berichterstatter: Katzenstein

10. Petition 16/4042 betr. Aufenthaltstitel

Der Petent begehrt die Aussetzung der Abschiebung 
sowie die erneute Ausstellung einer Ausbildungsdul-
dung. 

Bei dem Petenten handelt es sich um einen 25-jähri-
gen afghanischen Staatsangehörigen. Er reiste erst-
mals im Januar 2016 in das Bundesgebiet ein. Im Juni 
2016 stellte er einen Asylantrag, welcher mit Be-
scheid vom August 2016 vom Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) als unbegründet abge-
lehnt wurde. Die vom Petenten erhobene Klage wurde 
vom zuständigen Verwaltungsgericht im Februar 2017 
abgewiesen. Der Antrag auf Zulassung der Berufung 
wurde durch Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs 
Baden-Württemberg im April 2017 abgelehnt.

Aufgrund eines im April 2017 begonnenen Ausbil-
dungsverhältnisses zum Altenpfleger beantragte der 
Petent im Mai 2017 die Erteilung einer Ausbildungs-
duldung. Als voraussichtliches Ausbildungsende wur-
de Ende März 2021 angegeben. Nachdem der Petent 
im September 2018 seinen Reisepass vorlegte, wurde 
ihm im Oktober 2018 eine Ausbildungsduldung mit 
Gültigkeit bis Ende März 2021 ausgestellt. Die Aus-

Die Petentin fordert die Beseitigung der Unfallhäu-
fungsstelle an der Kreuzung durch den Bau eines Kreis-
verkehrsplatzes.

Rechtliche Würdigung:

Der Knotenpunkt L 200, K 7771 und Zufahrt zum Ent-
sorgungszentrum Überlingen Füllenwaid ist mit einer 
Verkehrsstärke von 7 448 Kfz/24 h (DTV2019) auf der 
Landesstraße und 3 816 Kfz/24 h (DTV2019) auf der 
Kreisstraße überdurchschnittlich stark belastet. Zudem 
generiert das Entsorgungszentrum eine vergleichsweise 
hohe Anzahl an Zu- und Abfahrten. Genaue Zahlen 
zur Verkehrsstärke der Zufahrt des Entsorgungszent-
rums liegen nicht vor.
Die Kreuzung war in der Vergangenheit bereits Un-
fallhäufungsstelle. Bei auftretenden Unfallhäufungen 
sind zunächst Verbesserungen der Verkehrssicher-
heit durch verkehrsrechtliche Maßnahmen (z. B. Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen, die Einrichtung einer 
Stoppstelle usw.) zu veranlassen, bevor der hohe Auf-
wand für bauliche Maßnahme an einem Verkehrskno-
tenpunkt vorgenommen werden.
Die Verkehrsbehörde der Stadt Überlingen hat im 
Jahr 2017 mehrere Maßnahmen zur verkehrlichen Ver-
besserung des Knotenpunkts veranlasst. Hierzu wurde 
die Begreifbarkeit des Knotenpunkts erhöht und die 
Sichtbeziehungen optimiert.
In dem sich anschließenden Zeitraum 2017 bis 2019 
wurde der Knotenpunkt nicht mehr als Unfallhäu-
fungsstelle eingestuft. Somit musste davon ausgegan-
gen werden, dass durch die getroffenen Maßnahmen 
der erwünschte Effekt einer Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit erreicht wurde.
Im aktuellen Betrachtungszeitraum 2019 bis 2021 
sind sieben Unfälle mit Personenschaden und 19 Un-
fälle ohne Personenschaden polizeilich aufgenommen 
worden. Die Kreuzung wurde als Unfallhäufungsstel-
le eingestuft, weshalb die Unfallkommission, unter 
Führung und Zuständigkeit der Verkehrsbehörde der 
Stadt Überlingen, zusammenkommt. Ziel dieser Be-
gehung ist die Prüfung und Festlegung geeigneter 
Maßnahmen, die Situation vor Ort weiter durch in Be-
tracht kommende verkehrsrechtliche Maßnahmen zu 
verbessern. Diese Maßnahmen werden im Anschluss 
vor Ort umgesetzt.
Ungeachtet dessen laufen beim Regierungspräsidium 
Tübingen die Planungen zur baulichen Umgestaltung 
des Knotenpunkts. Dabei ist nicht nur der motorisier-
te Verkehr, sondern auch die Führung des Fuß- und 
Radverkehrs innerhalb des Kreuzungspunkts zu be-
trachten. Neben baulichen Verbesserungen im Be-
stand, kommt auch ein Umbau der Kreuzung zu ei-
nem Kreisverkehrsplatz oder eine Signalisierung in 
Betracht.
Die möglichen Varianten sind anhand verschiedener 
Kriterien u. a. Verkehrssicherheit, natur- und arten-
schutzrechtliche Belange, möglicher Grunderwerb 
sowie der Wirtschaftlichkeit zu bewerten und gegen-
einander abzuwägen. Als Ergebnis steht dann die ge-
eignetste Lösung, die es zu realisieren gilt.
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ar 2017 ab, stellte fest, dass zielstaatsbezogene Ab-
schiebungsverbote nach § 60 Absatz 5 und 7 Satz 1 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) nicht vorliegen und 
forderte den Petenten unter Androhung der Abschie-
bung nach Pakistan zur freiwilligen Ausreise auf. 

Gegen diesen Bescheid erhob der Petent im Februar 
2017 Klage, welche mit Urteil des zuständigen Ver-
waltungsgerichts von August 2019 abgewiesen wur-
de. Das Urteil ist seit Anfang Oktober 2019 rechts-
kräftig. Seither ist der Petent vollziehbar ausreise-
pflichtig und wird im Bundesgebiet geduldet.

Der Petent wurde Ende Oktober 2019 über die be-
stehende Passpflicht belehrt und mit Verfügung von 
Mitte Februar 2020 zur Vorlage gültiger Reisedoku-
mente oder sonstiger Identitätspapiere bis Anfang Ap-
ril 2020 aufgefordert. Im November 2020 wurde eine 
pakistanische ID-Karte und ein Passantrag vorgelegt. 
Einen gültigen pakistanischen Reisepass hat der Pe-
tent bisher nicht vorgelegt. 

Die Beschäftigung war dem Petenten zunächst unter 
dem Vorbehalt der weiteren Mitwirkung bei der Pass-
beschaffung bis Juli 2022 ausländerrechtlich erlaubt. 
Die weitere Beschäftigungserlaubnis hängt von der 
Erfüllung der Mitwirkungspflichten bei der Passbe-
schaffung ab.

Seit Januar 2020 ist der Petent als Transporteur bei 
einem Hersteller für Gartengeräte in Vollzeit beschäf-
tigt. Das Beschäftigungsverhältnis ist unbefristet. 

Seit Februar 2019 besteht kein Leistungsbezug mehr.

Eine Auskunft aus dem Zentralregister des Bundes-
amts für Justiz vom Mai 2022 enthält drei Eintragungen. 

Der Petent hat ausreichende Sprachkenntnisse ent-
sprechend dem Niveau B1 des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmen für Sprachen nachgewie-
sen. Den Test „Leben in Deutschland“ hat er im Okto-
ber 2016 mit 32 von 33 Punkten bestanden.

In der Petition wird vorgebracht, dass das Verlassen 
des Bundesgebiets für den Petenten angesichts sei-
ner Integration in Deutschland eine außergewöhnli-
che Härte darstelle und er darum bitte, aus dringen-
den persönlichen Gründen ein Aufenthaltsrecht in 
Deutschland zu bekommen und seine Abschiebung 
nach Pakistan zu verhindern. Soziale Hilfen würden 
nicht in Anspruch genommen und er sei bisher nie 
kriminell in Erscheinung getreten. In Pakistan hätte 
der Petent Schwierigkeiten im Hinblick auf die Co-
vid-19-Pandemie, ferner sei der Konflikt zwischen 
Afghanistan und Pakistan unberechenbar. Die Delta- 
und Omikron-Varianten hätten Deutschland und die 
Welt im Griff. Weiter wird vorgebracht, dass er unter 
die Ausführungen auf Seite 138 des Koalitionsver-
trags auf Bundesebene falle, nach welchen Menschen, 
die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren in Deutsch-
land lebten, nicht straffällig geworden seien und sich 
zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung be-
kennen würden, eine einjährige Aufenthaltserlaubnis 
zur Probe erhalten könnten. Zudem habe der Krieg in 
der Ukraine globale Auswirkungen und ängstige viele 
Menschen.

bildungsduldung enthielt die auflösende Bedingung 
„Duldung erlischt mit Verurteilung wegen vorsätzli-
cher Straftat gemäß § 60a Absatz 2 Satz 6 AufenthG 
[Aufenthaltsgesetz]“. Der Petent wurde hierzu aus-
drücklich belehrt. 
Im Juni 2019 wurde der Petent wegen fahrlässiger 
Trunkenheit im Straßenverkehr in Tateinheit mit vor-
sätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis in Tatmehrheit 
mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer 
Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen verurteilt. Die 
Ausbildungsduldung war damit kraft Gesetzes er-
loschen. Dem Petenten wurde daraufhin erneut eine 
Duldung für drei Monate ausgestellt. Die Duldung 
enthielt die auflösende Bedingung „Duldung erlischt 
mit Bekanntgabe des Abschiebungstermins“. Die Be-
schäftigung war dem Petenten weiterhin erlaubt. 
In der Petitionsschrift wird vorgetragen, der Petent sei 
ein guter Mitarbeiter und Schüler und beweise einen 
großen Integrationswillen. Zu der strafrechtlichen Ver-
urteilung sei es gekommen, da er jeweils einer ande-
ren Person habe helfen wollen. 
Eine für Januar 2020 geplante Rückführung konnte 
nicht erfolgen, da der Petent nicht angetroffen wurde. 
Am Tag der gescheiterten Rückführung stellte der Pe-
tent beim BAMF einen Asylfolgeantrag. 
Das zuständige Verwaltungsgericht hat das BAMF 
zwischenzeitlich zur Feststellung des Abschiebever-
bots nach § 60 Absatz 5 AufenthG für den Petenten 
verpflichtet. 
Dem Petenten wurde daraufhin eine Aufenthaltser-
laubnis gemäß § 25 Absatz 3 AufenthG erteilt.
Nach Kenntnis des Berichterstatters hat der Petent im 
Übrigen seine Ausbildung zur Altenpflegefachkraft 
erfolgreich abgeschlossen und arbeitet als Pflegefach-
kraft in einer Klinik.

Beschlussempfehlung:
Die Petition wird, nachdem ihr mit Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 
Absatz 3 AufenthG abgeholfen wurde, für 
erledigt erklärt.

Berichterstatter: Kenner

11. Petition 17/1167 betr. Aufenthaltstitel

Der Petent begehrt die Erteilung eines Aufenthalts-
titels.
Bei dem Petenten handelt es sich um einen 34-jähri-
gen pakistanischen Staatsangehörigen. Er reiste eige-
nen Angaben zufolge im März 2015 in die Bundesre-
publik Deutschland ein und stellte im Juni 2015 einen 
Asylantrag. Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) lehnte seinen Antrag auf Anerkennung 
als Asylberechtigter, auf Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft sowie subsidiären Schutzes im Janu-
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fehlender Reisedokumente nicht ausreisen und es liegt 
aktuell nur die pakistanische ID-Karte vor. Weitere 
Ausreisehindernisse sind weder ersichtlich noch wur-
den diese vorgetragen. Eine Unmöglichkeit der Aus-
reise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen er-
gibt sich insbesondere nicht aus dem Schutz von Ehe 
und Familie gemäß Artikel 6 des Grundgesetzes oder 
dem Schutz des Privatlebens gemäß Artikel 8 der 
 Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). 
Es bestehen keine geschützten familiären Bindungen 
im Bundesgebiet. Ein rechtliches Ausreisehindernis 
im Hinblick auf Artikel 8 EMRK aufgrund einer et-
waigen tiefgreifenden Verwurzelung im Bundesgebiet 
und gleichzeitiger Entwurzelung im Heimatland 
kommt ebenfalls nicht in Betracht. Diese setzt voraus, 
dass die Verwurzelung des Ausländers in der Bundes-
republik infolge fortgeschrittener beruflicher und so-
zialer Integration bei gleichzeitiger Unmöglichkeit 
 einer Reintegration im Herkunftsstaat dazu führt, dass 
das geschützte Privatleben nur noch hier geführt wer-
den kann (sogenannter faktischer Inländer). Vorlie-
gend ist eine soziale Integration nicht nachgewiesen 
und es bestehen auch sonst keine Anhaltspunkte da-
für. Eine nachhaltige Verwurzelung im Bundesgebiet 
ist damit nicht gegeben.

Ebenso wenig ist von einer Entwurzelung des Pe-
tenten vom Herkunftsland Pakistan auszugehen. Der 
Petent reiste erst im Alter von 27 Jahren in das Bun-
desgebiet ein und hat bis dahin sein gesamtes Leben 
in Pakistan verbracht. Er wurde dort sozialisiert, die-
ses Land ist ihm vertraut. Bei der persönlichen An-
hörung zu seinem Asylantrag beim BAMF gab der 
Petent unter anderem an, dass sich in Pakistan nach 
wie vor seine Eltern, deren Geschwister sowie seine 
eigenen vier Geschwister aufhielten. Der Petent hat 
in Pakistan nach eigener Aussage die Schule bis zur 
zehnten Klasse im Jahr 2005 besucht und danach bis 
zu seiner Ausreise als Maler gearbeitet. Somit ist ihm 
eine Rückkehr und Reintegration in Pakistan jederzeit 
möglich und zumutbar.

Bei der Covid-19-Pandemie handelt es sich um ein 
weltweites Geschehen. Eine Ansteckung droht sowohl 
im Bundesgebiet als auch in Pakistan, dem Heimat-
land des Petenten. Die persönliche Einhaltung der Hy-
giene- und Abstandsvorschriften sowie die empfoh-
lenen Schutzimpfungen bieten bestmöglichen Schutz 
vor Ansteckung. 

Ein Rückgriff auf die auf Seite 138 des Koalitions-
vertrags auf Bundesebene vereinbarte Schaffung eines 
sogenannten „Chancen-Aufenthaltsrechts“ ist nicht 
möglich. Es handelt sich dabei – unbeschadet der Fra-
ge, ob er dessen Voraussetzungen erfüllen würde – 
nicht um geltendes Recht.

Weitere Rechtsgrundlagen, die dem Petenten einen 
legalen Verbleib im Bundesgebiet ermöglichen könn-
ten, sind nicht ersichtlich.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Kenner

Der Petent ist, nachdem sein Asylantrag bestands-
kräftig abgelehnt worden ist, vollziehbar zur Ausreise 
verpflichtet und wird derzeit gemäß § 60a Absatz 2 
Satz 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) wegen fehlender 
Reisedokumente im Bundesgebiet geduldet. 

Bewertung:

Sofern sich die Petition auf die politische und wirt-
schaftliche Lage in Pakistan und damit etwaig ver-
bundene negative Auswirkungen auf den Petenten – 
mithin zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse – 
bezieht, ist die Beurteilung der Zuständigkeit des Lan-
des entzogen. Die Entscheidung hierüber obliegt dem 
BAMF. Dieses entscheidet auch über das Vorliegen 
von Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 5 und 
Absatz 7 AufenthG und erlässt die Abschiebungsan-
drohung. Die Entscheidung des BAMF bindet gemäß 
§ 42 Asylgesetz (AsylG) die Ausländerbehörden des 
Landes. Das Land Baden-Württemberg hat insofern 
keine Prüfungs- und Entscheidungskompetenz. Im Üb-
rigen wurden zielstaatsbezogene Belange bereits im 
Asylverfahren geltend gemacht und durch das BAMF 
sowie das zuständige Verwaltungsgericht entspre-
chend gewürdigt.

Die Erteilung einer Beschäftigungsduldung gemäß § 60d 
AufenthG kommt für den Petenten derzeit nicht in 
Betracht, da er mehrfach strafrechtlich in Erscheinung 
getreten ist. Es liegt ein Ausschlussgrund nach § 60d 
Absatz 1 Nummer 7 AufenthG vor.

Der Asylantrag des Petenten ist unanfechtbar abge-
lehnt worden. Gemäß § 10 Absatz 3 Sätze 1 und 3 
AufenthG darf ihm daher vor der Ausreise ein Auf-
enthaltstitel nur nach Maßgabe des Abschnitts 5 des 
Aufenthaltsgesetzes erteilt werden, es sei denn, er hat 
einen Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels.

Der Petent verwirklicht jedoch keinen Anspruch auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels. Überdies kommt die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Abschnitt 5 des 
Aufenthaltsgesetzes nicht in Betracht.

Für eine Aufenthaltsgewährung nach § 25 Absatz 1 
bis 3 AufenthG fehlt eine entsprechende Feststellung 
des Bundesamts. 

Ein Aufenthaltstitel gemäß § 25 Absatz 4 AufenthG 
ist nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern 
vorbehalten. Der Petent ist jedoch vollziehbar ausrei-
sepflichtig.

Dem Personenkreis, dem eine Aufenthaltsgewährung 
nach § 25a AufenthG eröffnet ist, gehört der Petent 
nicht an, da er mit einem Alter von 34 Jahren kein 
Jugendlicher oder Heranwachsender mehr ist.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b 
AufenthG kommt zurzeit nicht in Betracht, da u. a. 
die zeitlichen Voraussetzungen durch den Petenten 
nicht erfüllt werden. 

Schließlich kann dem Petenten zurzeit auch kein hu-
manitärer Aufenthaltstitel nach § 25 Absatz 5 Auf-
enthG erteilt werden, da er sein Ausreisehindernis selbst 
zu verschulden hat. Derzeit kann der Petent wegen 
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Beschlussempfehlung:
Die Petition wird, nachdem ihr mit Ertei-
lung der Beschäftigungsduldung abgeholfen 
werden konnte, für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Marwein

13. Petition 17/65 betr. Steuersache

I. Gegenstand der Petition

Die Petenten begehren die Änderung ihres Einkom-
mensteuerbescheids 2018. Sie beantragen, Unterhalts-
zahlungen an ihre Tochter als außergewöhnliche Be-
lastungen zu berücksichtigen. Mit der Petition bean-
standen sie die Ablehnung des Änderungsantrags durch 
das Finanzamt. 
II. Sachverhalt
Die Petenten wurden für das Jahr 2018 zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt. Die Petenten beziehen 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Ihre Toch-
ter befand sich 2018 ganzjährig in einer Hochschul-
ausbildung an einer Universität.
Mit der Einkommensteuererklärung 2018 reichten 
die Petenten unter anderem eine „Anlage Kind“ für 
ihre Tochter ein. Neben der Höhe des Kindergeldan-
spruchs wurden auch die von den Petenten getragenen 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung erklärt. 
Da die Tochter im September 2018 ihr 25. Lebensjahr 
vollendete, wurde sie im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung nur zeitanteilig bis September 2018 
als Kind im Sinne des Einkommensteuerrechts be-
rücksichtigt. Eine entsprechende Erläuterung erfolgte 
im Einkommensteuerbescheid 2018 vom 16. Mai 2019. 
Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 
wurden darin – wie erklärt – als Sonderausgaben ab-
gezogen.
Am 13. Juli 2020 beantragten die Petenten die Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids für das Jahr 2018. 
Die an ihre Tochter ab dem 1. Oktober 2018 – und 
damit ab Vollendung des 25. Lebensjahres – geleiste-
ten Unterhaltsaufwendungen in Höhe von 2.250 Euro 
sollten steuermindernd berücksichtigt werden. Hierfür 
reichten sie die entsprechende „Anlage Unterhalt“ 
ein.
Der Antrag auf Änderung wurde am 14. Juli 2020 
vom Finanzamt abgelehnt. Die Unkenntnis über die 
Möglichkeit, Unterhaltszahlungen steuermindernd gel-
tend zu machen, rechtfertige keine Änderung des be-
standskräftigen Einkommensteuerbescheids. In der 
amtlichen Anleitung zur Einkommensteuererklärung 
2018 werde ausdrücklich auf die „Anlage Unterhalt“ 
aufmerksam gemacht.
Die Petenten hielten ihre abweichende Meinung auf-
recht und legten gegen die Ablehnung des Änderungs-
antrags am 9. August 2020 Einspruch ein. Zur Be-

12. Petition 16/5610 betr. Aufenthaltstitel

Der Petent begehrt die Erteilung einer Duldung, wel-
che nicht an einen konkreten Abschiebetermin gebun-
den ist, sowie einen dauerhaften Aufenthalt im Bun-
desgebiet.
Bei dem Petenten handelt es sich um einen 35-jähri-
gen gambischen Staatsangehörigen. Er reiste eigenen 
Angaben zufolge im Oktober 2015 auf dem Landweg 
in die Bundesrepublik Deutschland ein. Mitte Oktober 
2016 stellte er einen Asylantrag. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) lehnte mit Be-
scheid von März 2018 die Anträge auf Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft, Anerkennung als Asylbe-
rechtigter und subsidiären Schutz ab, stellte fest, dass 
keine Abschiebungsverbote nach § 60 Absatz 5 und 7 
Satz 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) vorliegen und 
forderte den Petenten unter Androhung der Abschie-
bung nach Gambia zur Ausreise auf. Gegen diesen 
Bescheid erhob der Petent im März 2018 Klage und 
stellte einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz nach 
§ 80 Absatz 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 
Das Verfahren des Antrags auf vorläufigen Rechts-
schutz wurde mit Beschluss des zuständigen Verwal-
tungsgerichts von April 2018 nach Zurücknahme des 
Antrags eingestellt. Die Klage wurde mit Urteil des 
zuständigen Verwaltungsgerichts von Ende Dezember 
2020 abgewiesen, die Rechtskraft trat Anfang Februar 
2021 ein.
Der Petent wurde erstmals im Februar 2021 über seine 
Passpflicht belehrt und mit Verfügung von März 2021 
zur Vorlage gültiger Reisedokumente aufgefordert. 
Seitdem liegen für den Petenten eine gambische Ge-
burtsurkunde sowie ein gültiger Reisepass vor.
Bereits während der Zeit der Aufenthaltsgestattung 
ging der Petent in den Zeiträumen Ende September 
2017 bis Anfang September 2018 sowie von Ende 
September 2018 bis Mitte Mai 2019 verschiedenen 
Beschäftigungen in Vollzeit nach. Seinen Lebensun-
terhalt sichert er so seit November 2018 fast durch-
gängig selbst. Zuvor hatte er für den Zeitraum von 
März 2016 bis Oktober 2018 Leistungen erhalten. In 
der Zeit von Mitte Juni 2019 bis Ende Februar 2021 
war er in Vollzeit über eine Personalservice GmbH 
beschäftigt. Seit April 2021 ist er als Produktionshel-
fer in Vollzeit wiederum bei einer Zeitarbeitsfirma tä-
tig. Der Arbeitsvertrag war befristet bis April 2022.
Nach Erreichen des Vorduldungszeitraums von min-
destens zwölf Monaten (vgl. § 60d Absatz 1 Num-
mer 2 AufenthG) wurde die Erteilung einer Beschäf-
tigungsduldung nach § 60d Aufenthaltsgesetz geprüft. 
Die Prüfung konnte Anfang Mai 2022 abgeschlossen 
und eine entsprechende Anweisung zur Ausstellung 
der Beschäftigungsduldung an die zuständige Auslän-
derbehörde versandt werden. 
Laut Ausländerzentralregister wurde die Beschäfti-
gungsduldung dem Petenten am 11. Mai 2022 erteilt.
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Die Petenten gehen zutreffend davon aus, dass dem 
Finanzamt die Unterhaltszahlungen an die Tochter als 
neue Tatsachen erst nachträglich bekannt wurden.

2.2. Grobes Verschulden

Die Änderung eines Steuerbescheids zugunsten des 
Steuerpflichtigen ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn 
den Steuerpflichtigen ein grobes Verschulden daran 
trifft, dass die Tatsachen dem Finanzamt erst nach-
träglich bekannt geworden sind. 

Grobes Verschulden setzt Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit voraus. Grobe Fahrlässigkeit ist nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs anzunehmen, 
wenn der Steuerpflichtige die ihm nach seinen per-
sönlichen Fähigkeiten und Verhältnissen zumutbare 
Sorgfalt in ungewöhnlichem Maße und in nicht ent-
schuldbarer Weise verletzt hat. Bei der Beurteilung 
der Schwere der Verletzung dieser Sorgfaltspflicht 
sind die Gegebenheiten des Einzelfalls und die indi-
viduellen Kenntnisse und Fähigkeiten des einzelnen 
Steuerpflichtigen zu berücksichtigen. So kann die Un-
kenntnis steuerrechtlicher Bestimmungen allein den 
Vorwurf groben Verschuldens nicht begründen. Dies 
gilt jedoch nicht, wenn sich die Zweifelsfragen dem 
Steuerpflichtigen hätten aufdrängen müssen oder eine 
im Erklärungsbogen ausdrücklich gestellte Frage un-
beantwortet bleibt.

Die Petenten tragen vor, dass nach der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs einem Steuerpflichtigen 
die Abgabe einer unvollständigen Steuererklärung in 
der Regel nicht als grobes Verschulden anzulasten 
sei, wenn die Unvollständigkeit der Steuererklärung 
auf einem Rechtsirrtum wegen mangelnder Kenntnis 
steuerrechtlicher Vorschriften beruhe. 

In der Rechtsprechung ist mittlerweile geklärt, dass 
ein Steuerpflichtiger regelmäßig grob schuldhaft han-
delt, wenn er eine im Steuererklärungsformular aus-
drücklich gestellte, auf einen ganz bestimmten Vor-
gang bezogene Frage nicht beachtet. Die Petenten 
argumentieren allerdings, dass weder im Mantelbogen 
noch auf der „Anlage Kind“ ein entsprechender Hin-
weis auf die „Anlage Unterhalt“ enthalten sei. Somit 
hätten sie von der Möglichkeit des Abzugs als außer-
gewöhnliche Belastung keine Kenntnis erlangen kön-
nen. Die Frage des Ansatzes von Unterhaltszahlungen 
als außergewöhnliche Belastung dränge sich den Pe-
tenten nicht auf, wenn sie die „Anlage Unterhalt“ tat-
sächlich nicht verwendeten. Das Versehen sei infolge 
fehlender steuerlicher Kenntnisse damit entschuldbar 
und eine Änderung des Einkommensteuerbescheids 
auch nach Ablauf der Einspruchsfrist möglich.

Die Einwände der Petenten greifen nicht durch. Den 
Petenten war bewusst, dass sie ihre Tochter mit Voll-
endung des 25. Lebensjahrs nicht mehr über die „An-
lage Kind“ berücksichtigen konnten. Da sie an die 
Tochter Unterhaltsaufwendungen leisteten, hätte sich 
ihnen die Frage aufdrängen müssen, an welcher an-
deren Stelle diese Aufwendungen geltend zu machen 
sind. Eine „Übernahme der Vorjahreswerte und Aktu-
alisierung der Beträge“, wie es die Petenten vortragen, 
reicht bei solchen Veränderungen gerade nicht aus.

gründung verwiesen sie auf die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs. Danach treffe einen Steuerpflichti-
gen an der Abgabe einer unvollständigen Steuererklä-
rung in der Regel kein grobes Verschulden im Sinne 
der Abgabenordnung (AO), wenn die Unvollständig-
keit der Erklärung auf einem Rechtsirrtum wegen 
mangelnder Kenntnis steuerrechtlicher Vorschriften 
beruhe.
Die Petenten teilten mit Schreiben vom 11. Oktober 
2020 mit, dass der Einspruch aufrechterhalten werde. 
Am 10. Februar 2021 wurden sie informiert, dass die 
weitere Bearbeitung des Einspruchs nunmehr durch 
die Rechtsbehelfsstelle des Finanzamts erfolge. Nach-
dem das Finanzamt im Einspruchsverfahren weiter-
hin an der Ablehnung des Änderungsantrags festhielt, 
wandten sich die Petenten an den Petitionsausschuss.

III. Bewertung

Die Ablehnung der Änderung des Einkommensteuer-
bescheids 2018 erfolgte rechtmäßig. Da die Petenten 
grobes Verschulden am nachträglichen Bekanntwer-
den des Vorgangs trifft, ist eine Änderung nach § 173 
Absatz 1 Nummer 2 AO ausgeschlossen.

1. Änderbarkeit von Einkommensteuerbescheiden 

Mit Ablauf der Einspruchsfrist von einem Monat (§ 355 
Absatz 1 AO) tritt für einen Steuerbescheid die soge-
nannte Bestandskraft ein. Das bedeutet, der Bescheid 
kann nur dann noch geändert werden, wenn das Ge-
setz dies ausdrücklich zulässt und eine entsprechende 
Korrekturvorschrift vorliegt. 
Im vorliegenden Fall wurde der Antrag auf Änderung 
am 14. Juli 2020 und damit mehr als ein Jahr nach 
Bekanntgabe des Einkommensteuerbescheids vom 16. 
Mai 2019 gestellt. Die Monatsfrist für die Einlegung 
eines Einspruchs war damit abgelaufen. Eine Änderung 
des Bescheids zugunsten der Petenten kommt deshalb 
nur unter den besonderen Voraussetzungen von § 173 
Absatz 1 Nummer 2 AO in Betracht.

2.  Änderung von Steuerbescheiden wegen neuer Tat-
sachen oder Beweismittel

Steuerbescheide sind gemäß § 173 Absatz 1 Nummer 2 
AO zu ändern, soweit Tatsachen oder Beweismittel 
nachträglich bekannt werden, die zu einer niedrigeren 
Steuer führen und den Steuerpflichtigen kein grobes 
Verschulden daran trifft, dass die Tatsachen oder Be-
weismittel erst nachträglich bekannt werden. 

2.1. Nachträgliches Bekanntwerden neuer Tatsachen

Eine Tatsache im Sinne des § 173 AO ist alles, was 
Merkmal eines gesetzlichen Steuertatbestands sein 
kann, also konkrete tatsächliche Zustände, Vorgänge, 
Beziehungen und Eigenschaften. 
Diese Tatsache muss nachträglich bekannt werden, 
das heißt neu sein. Dies ist der Fall, wenn die Tat-
sache zwar vorhanden ist, dem Finanzamt aber erst 
bekannt wird, nachdem der erstmalige Steuerbescheid 
erlassen wurde.
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terhaltsaufwendungen die sich aufdrängende „Anlage 
Unterhalt“ nicht einreichen und die Berücksichtigung 
der Aufwendungen beantragen, obwohl sie für die Be-
steuerung Bedeutung haben kann.

Im Ergebnis ist die Abgabe der unvollständigen Steu-
ererklärung damit grob fahrlässig. Ein Rechtsirrtum im 
Sinne des § 173 AO liegt nicht vor, da sich die Zwei-
felsfrage auch für die steuerrechtlich nicht vorgebilde-
ten Petenten hätte aufdrängen müssen.

2.3.  Amtsermittlungspflicht und vermeintlicher Er-
mittlungsfehler des Finanzamts

Eine Änderung nach § 173 AO ist nicht möglich, 
wenn das Finanzamt auch bei Kenntnis der Tatsache 
bei der ursprünglichen Veranlagung mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit zu keiner anderen als 
der tatsächlich getroffenen Entscheidung gekommen 
wäre. Es kommt nur darauf an, ob das Finanzamt bei 
Kenntnis der Tatsache anders hätte entscheiden müssen. 

Die Petenten sind der Ansicht, das Finanzamt habe 
bei der Bearbeitung der Einkommensteuererklärung 
selbst nicht erkannt, dass die „Anlage Unterhalt“ 
fehle. Da die Tochter der Petenten Versicherungs-
nehmerin sei, hätten ihre Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge ab dem 1. Oktober 2018 nicht wie 
fälschlicherweise beantragt (und vom Finanzamt nicht 
beanstandet) als Vorsorgeaufwendungen, sondern nur 
als Unterhaltsleistungen nach § 33a Absatz 1 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) über die „Anlage Unterhalt“ 
berücksichtigt werden dürfen. 

Wären die Petenten vom Finanzamt auf diesen Fehler 
hingewiesen worden, hätten sie die „Anlage Unter-
halt“ rechtzeitig nachreichen können. Wenn selbst 
steuerlichem Fachpersonal solche Fehler unterlaufen 
würden, könne bei Bürgern ohne einschlägige steuer-
liche Rechtskenntnisse wohl kaum von grobem Ver-
schulden im Sinne des § 173 Absatz 1 Nummer 2 AO 
gesprochen werden.

Die Politik und die Finanzministerien in Bund und 
Land würden immer betonen, dass das Besteuerungs-
verfahren möglichst vereinfacht und bürgerfreundlich 
abzuwickeln sei. Hierzu gehöre auch, dass die Finanz-
behörden bestehende Beurteilungsspielräume zuguns-
ten des Bürgers ausschöpfen und nicht hartnäckig an 
einer einmal getroffenen Entscheidung festhalten.

Die Petenten können dem Finanzamt allerdings kei-
nen Ermittlungsfehler entgegenhalten, wenn sie selbst 
zu besteuerungsrelevanten Tatsachen keine, lücken-
hafte, ungenaue oder unrichtige Angaben machen. 

Das Finanzamt verletzt seine Amtsermittlungspflicht 
nur, wenn es ersichtlichen Unklarheiten oder Zwei-
felsfragen, die sich bei einer Prüfung der Steuererklä-
rung aufdrängen mussten, nicht nachgeht. Das Fi-
nanzamt muss dabei den Steuererklärungen nicht mit 
Miss trauen begegnen, sondern darf regelmäßig von 
deren Richtigkeit und Vollständigkeit ausgehen. Die 
Erklärung muss vielmehr konkrete Anhaltspunkte für 
weitere Nachforschungen geben, etwa weil sie er-
kennbar unvollständig oder in sich widersprüchlich ist 

Die Petenten haben richtig festgestellt, dass sowohl 
im Hauptvordruck (Mantelbogen) als auch auf der 
„Anlage Kind“ kein Hinweis auf die Berücksichti-
gung entsprechender Unterhaltsaufwendungen zu fin-
den ist. Die Frage nach Unterhaltsaufwendungen 
wird damit nicht ausdrücklich im Steuererklärungs-
formular selbst gestellt. Allerdings können sich die 
Petenten nicht auf einen Rechtsirrtum berufen, da sie 
die Merkblätter (amtlichen Anleitungen) nicht beach-
tet haben.

Die Petenten haben ihre Einkommensteuererklärung 
2018 elektronisch mithilfe des Programms ElsterFor-
mular erstellt. Bei diesem Programm kann der Steuer-
pflichtige bei Erfassung der Daten anhand der ge-
wohnten Formularoberfläche vom kompletten Steuer-
erklärungsvordruck und allen dort gestellten Fragen 
Kenntnis nehmen; darüber hinaus wird auch eine Hil-
fefunktion im Umfang der amtlichen Anleitung gebo-
ten. Die Hilfetexte des Programms ElsterFormular 
vermitteln dem steuerlichen Laien die gleichen steuer-
lichen Kenntnisse wie die Papieranleitung zur Ein-
kommensteuererklärung. 

Beim Ausfüllen der Einkommensteuererklärung 2018 
mittels ElsterFomular wurden den Petenten alle An-
lagen, auch die „Anlage Unterhalt“, zur Verfügung 
gestellt. Ob und ggf. in welcher Form eine steuerliche 
Begünstigung von über 25 Jahre alten Kindern mög-
lich ist, hätten die Petenten der ElsterFormular-Ein-
gabehilfe entnehmen können. 

Es ist nur dann nicht schuldhaft, sich nicht alle Vor-
drucke zu beschaffen, sofern die allgemeinen Ausfül-
lungsanleitungen keinen Anlass dazu geben, diese 
Vordrucke auszufüllen bzw. zu prüfen. Dies ist bei dem 
vorliegenden Sachverhalt eindeutig nicht der Fall.

Der veränderte Sachverhalt wurde bei Erstellung der 
Einkommensteuererklärung 2018 durch die Petenten 
grob schuldhaft nicht beachtet. Die grobe Fahrläs-
sigkeit der Petenten wird auch nicht dadurch ausge-
schlossen, dass die Eingabehilfe zur „Anlage Unter-
halt“ erst bei Aufruf der „Anlage Unterhalt“ angezeigt 
wird. Denn den Petenten war es nach ihren persönli-
chen Fähigkeiten und Verhältnissen im Rahmen ihrer 
Sorgfaltspflichten zuzumuten, sich in ausreichendem 
Maße über ihre steuerrechtlichen Rechte und Pflichten 
zu informieren. Die Petenten sind auch als steuerliche 
Laien vor ihrem beruflichen Hintergrund grundsätz-
lich in der Lage der Frage nachzugehen, ob bei der 
Erstellung der Einkommensteuererklärung hinsicht-
lich der bestehenden Unterhaltsverpflichtung eventu-
ell relevante Angaben zu machen sind. Dies zeigt sich 
auch dadurch, dass die Petenten sich im Schriftwech-
sel mit dem Finanzamt zu dieser Thematik detailliert 
mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aus-
einandersetzen. 

Die „Anlage Unterhalt“ und die Erläuterungen hierzu 
sind auch für einen Laien ausreichend verständlich, 
klar und eindeutig. Die Petenten können daher auf 
den allgemeinen Sprachgebrauch vertrauen und hätten 
sich mit der „Anlage Unterhalt“ befassen müssen. Die 
Petenten handeln damit grob fahrlässig, wenn sie trotz 
des allgemeinen Sprachgebrauchs bei geleisteten Un-
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Grobes Verschulden kann damit nicht nur die Ver-
säumnis bei der Erstellung der Steuererklärung vorlie-
gen, sondern auch bei der mangelnden Überprüfung 
des Steuerbescheids. Hintergrund dieser Einschrän-
kung der Änderungsmöglichkeit ist, dass es dem 
Steuerpflichtigen im Rahmen seiner steuerlichen Er-
klärungs- und Mitwirkungspflichten obliegt, die aus 
seiner Sphäre stammenden, für ihn günstigen besteue-
rungsrelevanten Tatsachen richtig, vollständig und 
rechtzeitig vorzutragen.

Ein dem Steuerpflichtigen zuzurechnendes grobes 
Verschulden im Sinne des § 173 AO kann daher auch 
darin bestehen, dass er es unterlassen hat, gegen einen 
Steuerbescheid Einspruch einzulegen, obwohl sich 
ihm innerhalb der Einspruchsfrist die Geltendma-
chung bisher nicht vorgetragener Tatsachen hätte auf-
drängen müssen. 

So ist es hier: Im Einkommensteuerbescheid 2018 
wies das Finanzamt in den Erläuterungen zur Festset-
zung darauf hin, dass die Tochter im Rahmen des Fa-
milienleistungsausgleichs nur zeitanteilig berücksich-
tigt werden konnte, weil die gesetzlichen Vorausset-
zungen nicht während des ganzen Kalenderjahres vor-
gelegen hätten. Auch das hätte den Petenten Anstoß 
sein müssen, die Berücksichtigung der bisher nicht 
geltend gemachten Unterhaltszahlungen innerhalb der 
Einspruchsfrist zu beantragen. Trotzdem sind sie ihrer 
steuerlichen Erklärungs- und Mitwirkungspflichten 
nicht fristgerecht nachkommen. Eine Änderung zu 
ihren Gunsten im Nachgang scheidet damit aus.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

14. Petition 17/817 betr. Steuersache

I. Gegenstand der Petition 

Der Petent wendet sich gegen die Prüfungs- und Er-
mittlungsmaßnahmen der Betriebsprüfungsstelle des 
Finanzamts A sowie der Steuerfahndungs- und der 
Straf- und Bußgeldsachenstelle des Finanzamts B im 
Rahmen der laufenden Betriebsprüfung für die Ver-
anlagungszeiträume 2015 bis 2017.

Insbesondere kritisiert der Vertreter des Petenten, 
dass die laufende Betriebsprüfung kein Ende nehme, 
der eingesetzte Betriebsprüfer ständig verhindert sei 
bzw. sich verleugnen lasse und Schutz bei seinem 
Vorgesetzten finde. Ferner wendet sich der Petent ge-
gen das angeblich unnötigerweise eingeleitete Steuer-
strafverfahren und begehrt eine zeitnahe Erledigung 
der Betriebsprüfung und des Steuerstrafverfahrens. 
Das Menschenrecht auf ein zügiges Verfahren aus Ar-
tikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) sei zwischenzeitlich grob verletzt.

oder sich dem Finanzamt aus anderweitig bekannten 
Umständen Zweifel an ihrer Richtigkeit aufdrängen 
müssen.

Bezogen auf den vorliegenden Fall ist zu beachten, 
dass Unterhaltsaufwendungen nach § 33a Absatz 1 
Satz 1 EStG nur auf Antrag der Steuerpflichtigen als 
außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden. 
Das Finanzamt ist daher ohne Antrag nicht verpflich-
tet, die Aufwendungen im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung zu berücksichtigen. Die geltend 
gemachten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung waren schlüssig und wurden wie beantragt im 
Bereich der Sonderausgaben zum Abzug zugelassen. 
Ein Ansatz im Rahmen der „Anlage Unterhalt“ hat – 
jedenfalls ohne Kenntnis geleisteter Unterhaltszahlun-
gen – nicht zwingend zu erfolgen. Das Finanzamt hat 
bei Bearbeitung der Einkommensteuererklärung daher 
auch nicht erkennen müssen, dass die „Anlage Unter-
halt“ „fehle“. 

Selbst wenn das Finanzamt von den Unterhaltszah-
lungen gewusst hätte, wäre es die Entscheidung der 
Petenten geblieben, die Berücksichtigung als außerge-
wöhnliche Belastung zu beantragen oder nicht. Eine 
„Anlage Unterhalt“ könnte auch bewusst nicht ein-
gereicht worden sein, da die unterstütze Person bei-
spielsweise über eigene Einkünfte oder Vermögen in 
nicht unwesentlicher Höhe verfügt. Eine steuerliche 
Berücksichtigung der Unterhaltsaufwendungen käme 
dann von vornherein nicht in Frage. Die Petenten ir-
ren, wenn sie davon ausgehen, das Finanzamt habe 
die Pflicht, die Steuerpflichtigen zu fragen, ob sie die 
Berücksichtigung von Unterhaltsaufwendungen bean-
tragen möchten.

Hängt die Berücksichtigung der Unterhaltsaufwen-
dungen allerdings von der Entscheidung der Steuer-
pflichtigen ab, kann ein fehlender Antrag kein Grund 
für weitere Nachforschungen sein. Ein nicht gestellter 
Antrag führt zu keiner unvollständigen oder wider-
sprüchlichen Einkommensteuererklärung. 

Die Petenten verkennen hier ihre eigene Mitwirkungs-
pflicht. „Beurteilungsspielräume“ auf Seiten des Fi-
nanzamts sind nicht gegeben. Das Finanzamt ist im 
vorliegenden Fall seiner Amtsermittlungspflicht in 
ausreichendem Maße nachgekommen. 

2.4.  Erklärungs- und Mitwirkungspflicht der Steuer-
pflichtigen

Im Übrigen ist bei der Frage des groben Verschuldens 
auch der Zeitraum einzubeziehen, in dem der Be-
scheid noch änderbar ist. 

Der Bundesfinanzhof nimmt in seiner Rechtsprechung 
ein grobes Verschulden auch dann an, wenn der Steu-
erpflichtige es unterlässt, entscheidungserhebliche 
Tatsachen innerhalb der Einspruchsfrist mitzuteilen. 
Die Steuerpflichtigen zwingt diese Sichtweise zu er-
höhten Sorgfaltsanforderungen bei der Sachverhalts-
ermittlung und der Prüfung von Sachverhaltsalternati-
ven und ggf. zu einer vorsorglichen Einlegung von 
Rechtsbehelfen.
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des Petenten weist erhebliche Mängel im formellen 
und materiellen Bereich auf. Als formelle Fehler sind 
zu werten, dass die Eintragungen nicht zeitnah vorge-
nommen wurden und keine Kassenberichte vorhanden 
sind. Alle Kassenberichte fehlen, es liegen lediglich 
tabellarische handschriftliche Zusammenstellungen der 
Kassenbewegungen vor. Kassenfehlbeträge werden 
nicht offen ausgewiesen, da keine Anfangs- und End-
bestände in der Kassenführung festgehalten werden 
und keine Kassenberichte erstellt werden. Außerdem 
wird in den tabellarisch geführten Übersichten der 
Kassenbewegungen mehrfach der Verkauf eines Kfz 
vor dessen tatsächlichem Verkauf aufgeführt.

Insgesamt wurden im Jahr 2015 54 Fehlbeträge in 
Höhe von zusammen ca. 252 400 Euro, 2016 38 Fehl-
beträge in Höhe von zusammen ca. 169 500 Euro und 
2017 neun Fehlbeträge in Höhe von zusammen ca.  
38 700 Euro festgestellt.

Bei dem Vergleich des Fahrtenbuchs für die Verwen-
dung des „roten Kennzeichens“ wurde festgestellt, 
dass einige Kfz sowohl im Einkauf als auch im Ver-
kauf nicht enthalten sind. Im „Kassenbuch“ sind diese 
Kfz ebenfalls nicht aufgeführt.

Diese Ungereimtheiten stellten Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Steuerstraftat bzw. Steuerordnungs-
widrigkeit dar, sodass die Betriebsprüfung am 7. Ja-
nuar 2020 per E-Mail pflichtgemäß Kontakt mit der 
zuständigen Steuerfahndungsstelle des Finanzamts B 
aufgenommen hat.

Bis zur abschließenden Prüfung dieser Meldung dür-
fen hinsichtlich des Sachverhalts, auf den sich der 
Verdacht bezieht, keine weiteren Ermittlungen durch 
die Betriebsprüfung erfolgen.

In einem Telefonat am 17. Februar 2020 teilte der 
Steuerberater dem Prüfer mit, dass er die angeforder-
ten Unterlagen im Rahmen einer persönlichen Bespre-
chung übergeben möchte. Demzufolge wurde ein Be-
sprechungstermin für den 25. März 2020 vereinbart. 
Dieser musste coronabedingt am 17. März 2020 tele-
fonisch abgesagt werden.

Zwischenzeitlich wurden verschiedene (interne) Prü-
fungen und Ermittlungen von der Straf- und Bußgeld-
sachenstelle und der Steuerfahndung des Finanzamts 
B sowie – wegen des Verdachtes auf Urkundenfäl-
schung – unter Einbeziehung der Staatsanwaltschaft 
angestoßen. Im April 2020 erteilte die Steuerfahn-
dungsstelle der Betriebsprüfung eine Zwischennach-
richt, dass Durchsuchungen aufgrund der Pandemie-
situation derzeit nicht möglich seien und die weiteren 
Ermittlungen noch andauern würden.

Am 31. Juli 2020 bat der Steuerberater beim Prüfer 
um Rückruf. Daher erfolgte vonseiten der Betriebs-
prüfung eine Rücksprache mit der Steuerfahndungs-
stelle. Am 5. August 2020 teilte die Steuerfahndungs-
stelle mit, dass keine Bedenken gegen ein Gespräch 
des Prüfers mit dem Steuerberater bestehen. Die Ent-
gegennahme von Unterlagen, die der Prüfer im Rah-
men der Betriebsprüfung bereits angefordert habe, sei 
für das Steuerstrafverfahren unschädlich. Es dürften 
allerdings keine darüberhinausgehenden Fragen ge-

II. Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

1. Sachverhalt

Der Petent betreibt seit einigen Jahren einen In- und 
Exporthandel mit Kraftfahrzeugen. Er ist als Kauf-
mann im Handelsregister eingetragen. Der Petent und 
seine Ehefrau werden steuerlich beim Finanzamt A 
geführt. Die Ehefrau des Petenten ist als Steuerfach-
angestellte bei einem Steuerberatungsbüro angestellt 
und erledigt die laufend anfallenden Buchführungs-
arbeiten für ihren Ehemann.
Mit Prüfungsanordnung vom 24. September 2019 wur-
de bei dem Petenten eine Außenprüfung für die Jahre 
2015 bis 2017 angeordnet.
Die zu prüfenden Steuerarten umfassen die Einkom-
mensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Die Prü-
fung begann am 22. Oktober 2019 in den Räumen der 
Steuerberatungskanzlei des Arbeitgebers der Ehefrau. 
Prüfungsgegenstand waren insbesondere die Reise-
kosten des Petenten, der Pkw-Eigenverbrauch sowie 
die Vollständigkeit der zum Großteil in bar verein-
nahmten Betriebseinnahmen.
Dem Steuerberater des Petenten wurden während der 
Prüfung vor Ort (22. bis 28. Oktober 2019) vier Prü-
feranfragen mit der Bitte um Beantwortung zugeleitet. 
Diese Prüferanfragen betrafen im Wesentlichen:
–  Nummer 1: Rechnungslücken aufgrund fehlender 

Rechnungsnummern;
–  Nummer 2: Fahrten mit dem roten Kennzeichen 

(Angaben im Fahrtenbuch weichen von den Buch-
haltungsunterlagen ab);

–  Nummer 3: Rückfragen zu Verbindlichkeiten/Dar-
lehen;

–  Nummer 4:
 •  Rückfragen zu verschiedenen Fahrzeug An- und 

Verkäufen (Differenzbesteuerung gemäß § 25a 
Umsatzsteuergesetz);

 •  grenzüberschreitender Bargeldtransit;
 •  Art und Ort der Kasse.
Im Bereich der Reisekosten und privaten Kraftfahr-
zeugnutzung konnten die aufgeworfenen Fragen an-
hand von Buchführungsunterlagen geklärt werden, 
sodass sich diesbezüglich keine Änderungen ergaben.
Außerdem wurde im Rahmen der Betriebsprüfung 
festgestellt, dass bei einer Vielzahl von Fahrzeugver-
käufen die Differenzbesteuerung gemäß § 25a Um-
satzsteuergesetz (UStG) angewandt wurde. Die erfor-
derlichen Nachweise zu diesen Kraftfahrzeugen (Kfz) 
waren in den Buchführungsunterlagen nicht enthalten. 
Die Unterlagen wurden nach mehreren Erinnerungen 
am 27. Januar 2021 eingereicht. Änderungen ergaben 
sich daraus nicht.
Die Betriebseinnahmen werden fast ausschließlich in 
bar vereinnahmt. Der Anteil der Bareinnahmen be-
trägt 90 Prozent im Jahr 2015, 93 Prozent im Jahr 
2016 und 77 Prozent im Jahr 2017. Die Buchhaltung 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3320

20

Am 26. Januar 2021 bat der Steuerberater den Prüfer 
um Rückruf. Der Prüfer rief am gleichen Tag zurück 
und vereinbarte, dass er die Belege am folgenden Tag 
abholen würde. Mit den Belegen übergab der Steuer-
berater am 27. Januar 2021 die Stellungnahme zu den 
Prüferanfragen Nummer 2 bis 4 vom Oktober 2019. 
Für den Prüfer gestaltete sich die Zuordnung der auf-
geführten Kfz zu den Geschäftsvorfällen in der Buch-
haltung weiterhin schwierig, da die erteilten Auskünf-
te und vorgelegten Unterlagen unvollständig waren. 
Ein Teil der Prüfungspositionen konnte geklärt wer-
den, teilweise waren die vorgelegten Belege jedoch 
nicht geeignet, die Aussagen der Steuerberatung zu 
belegen.
Demzufolge führte der Prüfer am 16. April 2021 ein 
Telefonat mit dem Steuerberater und teilte ihm mit, 
dass der Verbleib von 56 auf der Liste aufgeführten 
Kfz aufgrund fehlender Unterlagen weiterhin nicht 
geklärt sei. Außerdem erläuterte der Prüfer die Grün-
de, weshalb eine Präsenzbesprechung noch immer 
nicht möglich sei. Des Weiteren seien in der Stellung-
nahme des Strafverteidigers vom 22. Oktober 2020 
in 29 Fällen zwar Namen von Zeugen aufgeführt, 
allerdings ohne inhaltliche Angaben der Aussagen. 
Gleichzeitig sei bei 13 Kfz-Überführungen auf „Pro-
visionsrechnungen“ verwiesen, diese jedoch nicht 
vorgelegt worden. Zu acht Kfz hätten keine Angaben 
vorgelegen. Der Steuerberater sagte zu, die Sachver-
halte aufzuklären und die erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen.
An diese Erledigung wurde der Steuerberater am 17. Ju-
ni 2021 schriftlich erinnert. Die Rechnungen gingen 
am 22. Juni 2021 beim Finanzamt A ein. Die Anga-
ben in den vorgelegten Rechnungen waren teilweise 
nicht schlüssig. Als Rechnungsgrund war eine „Ver-
mittlungsprovision“ angegeben, Kfz wurden mit einer 
unvollständigen Fahrgestellnummer aufgeführt und 
Zeugenaussagen nur in italienischer Sprache vorge-
legt. Zu einigen Kfz gab es keine Erläuterungen.
Am 14. Juli 2021 wurde der Steuerberater schriftlich 
gebeten, die vollständigen Fahrgestellnummern, die 
Übersetzung der Zeugenaussagen in die deutsche Spra-
che sowie die notwendigen Nebenaufzeichnungen wie 
Überführungsmitteilungen und Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen bis 31. August 2021 vorzulegen.
Der Prüfer tauschte sich am 14. Juli 2021 telefonisch 
mit der Steuerfahndung über das weitere Vorgehen 
aus. Man kam überein, die Antwort des Steuerberaters 
abzuwarten.
Am 27. August 2021 legte der Steuerberater die Über-
setzungen der Zeugenaussagen vor. Bezüglich der un-
vollständigen Fahrgestellnummern teilte er mit, dass 
diese nicht mehr vollumfänglich zu rekonstruieren 
seien.
Mit Schreiben vom 19. Oktober 2021 beschwerte sich 
der Strafverteidiger beim Vorsteher des Finanzamts A 
über die angeblich schikanöse Art und Weise, wie die 
Betriebsprüfung geführt werde, sowie über die lange 
Verfahrensdauer. Er räumte dem Finanzamt A eine 
Frist bis zum 30. November 2021 ein, die endgültigen 
Schritte samt zeitlichen Horizonts zur Beendigung der 

stellt werden. Am 5. August 2020 vereinbarten der Prü-
fer und der Steuerberater telefonisch Ende September 
2020 eine Präsenzbesprechung durchzuführen, soweit 
dies pandemiebedingt wieder zulässig sei.

Im Rahmen eines Austauschs zwischen der Betriebs-
prüfung, der Steuerfahndung und der Straf- und Buß-
geldsachenstelle am 27. August 2020 wurde als Er-
gebnis festgehalten, dass weitere Prüfungshandlungen 
erforderlich seien. Die Steuerfahndung beabsichtige 
keine Durchsuchung mehr, da die Unterlagen im 
 Rahmen der Betriebsprüfung angefordert werden 
könnten.

Die ursprüngliche Prüferanfrage Nummer 2 vom 23. Ok-
tober 2019 betraf Fahrzeuge, die nicht in der Buchhal-
tung, jedoch im Fahrtenbuch für das „rote Kennzei-
chen“ aufgeführt waren. Es war nicht nachzuvollzie-
hen, warum der Petent eine Vielzahl von Fahrzeugen 
mit dem roten Kennzeichen für Fahrzeughändler 
überführt hat. Einnahmen und Ausgaben waren in die-
sem Zusammenhang nicht festzustellen.

Mit Schreiben vom 4. September 2020 wurde das Straf-
verfahren gegen den Petenten von der Straf- und Buß-
geldsachenstelle des Finanzamts B wegen des Ver-
dachts der vorsätzlichen Steuerverkürzung bekanntge-
geben. Außerdem wurde dem Petenten mit diesem 
Schreiben mitgeteilt, dass zwei weitere eingekaufte 
Kfz nicht in den Erlösen enthalten seien.

Am 22. Oktober 2020 nahm der Strafverteidiger des 
Petenten Stellung zur Einleitung des Strafverfahrens 
sowie zu der nicht erfolgten buchhalterischen Er-
fassung der Kfz. Nachweise wurden hierzu keine er-
bracht. Er teilte für einige Kfz die Rechnungsnum-
mern mit, benannte Zeugen und verwies auf Vermitt-
lungsprovisionen. Zu den anderen Fahrzeugen wurden 
keine Aussagen getroffen. In den Erläuterungen wur-
den zu den Kfz Namen von Zeugen benannt, jedoch 
ohne inhaltliche Aussagen. Soweit auf Vermittlungs-
provisionen verwiesen wurde, lagen auch hierzu keine 
Rechnungen vor.

Mit Schreiben vom 3. November 2020 nahm die Steu-
erfahndung zu den Einlassungen des Petenten gegen-
über der Betriebsprüfung Stellung.

Am 9. November 2020 bat der Steuerberater um Rück-
ruf. Der Rückruf des Prüfers erfolgte zeitnah am 10. No-
vember 2020. Der Antrag des Steuerberaters auf eine 
Präsenzbesprechung musste unter Hinweis auf die 
Coronabestimmungen abgelehnt werden. Stattdessen 
wurde ihm eine Besprechung als Video- oder Tele-
fonkonferenz angeboten. Der Prüfer bat den Steuerbe-
rater, die Unterlagen, die bereits mit den Prüferanfra-
gen Nummer 2, 3 und 4 vom Oktober 2019 angefor-
dert worden waren, per Post an das Finanzamt A zu 
senden.

Der Steuerberater bat am 30. November 2020 noch-
mals um ein persönliches Gespräch mit dem Prüfer, 
um die Unterlagen überreichen zu können. Am 4. De-
zember 2020 wurden die ausstehenden Belege durch 
den Prüfer beim Petenten mit Frist bis zum 31. Januar 
2021 angefordert, da eine Präsenzbesprechung zu die-
sem Zeitpunkt pandemiebedingt nicht möglich war.



21

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3320

sich, sodass eine Durchsuchung zeitnah nicht möglich 
war. Ab Mitte März 2020 waren keine Prüfungen im 
Außendienst mehr möglich. Zudem waren Präsenzbe-
sprechungen dienstlich untersagt.

Ein bewusstes Verzögern der Betriebsprüfung ist dem 
Prüfer nicht zur Last zu legen. Die Anfragen waren 
notwendig, um die Sachverhalte aufzuklären. Auf kei-
nen Fall kann dem Prüfer mangelnde Kompetenz oder 
schikanöses Verhalten vorgeworfen werden.

b) Steuerstrafverfahren

Das Steuerstrafverfahren gegen den Petenten ist we-
der unnötigerweise eingeleitet noch ist sein Recht auf 
ein zügiges Verfahren gemäß Artikel 6 EMRK ver-
letzt worden:

–  Das Legalitätsprinzip verpflichtet Strafverfolgungs-
behörden, ein Ermittlungsverfahren zu eröffnen, 
wenn sie Kenntnis von einer Straftat erlangt, die 
kein reines Antragsdelikt ist (vgl. § 152 Absatz 2, 
§§ 160, 163 der Strafprozessordnung – StPO – so-
wie §§ 385, 386 AO). Für die Einleitung eines 
Steuerstrafverfahrens ist ein konkreter Anfangsver-
dacht erforderlich. Der Anfangsverdacht ist zu be-
jahen, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunk-
te für eine Steuerstraftat vorliegen (§ 152 Absatz 2 
StPO). Vorliegend war zum Zeitpunkt der Einlei-
tung des Steuerstrafverfahrens am 18. Februar 2020 
unklar, ob in der Buchführung alle Einnahmen er-
fasst wurden.

  Grund hierfür war die Feststellung von Kfz-Über-
führungsfahrten, die im Fahrtenbuch zur Verwen-
dung eines roten Kfz-Kennzeichens erfasst worden 
sind. Der An- und Verkauf dieser Kfz war aber we-
der als Ausgabe bei Erwerb noch als Einnahme bei 
Veräußerung im Kassenbuch enthalten. Darüber 
hinaus fehlten Nachweise für die Anwendung der 
Differenzbesteuerung nach § 25a UStG.

  Damit erschien die Hinterziehung von Einkommen-, 
Gewerbe- und Umsatzsteuer zumindest möglich. 
Aufgrund des bestehenden Anfangsverdachts wur-
de das Strafverfahren rechtmäßig eingeleitet.

–  Nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 EMRK hat jede 
Person ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten 
in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und 
Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene 
strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen 
und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht 
in einem fairen Verfahren öffentlich und innerhalb 
angemessener Frist verhandelt wird.

  Artikel 6 EMRK findet dem Wortlaut nach keine 
unmittelbare Anwendung auf den hier vorliegenden 
Fall.

  Aber auch unter Berücksichtigung des Rechtsge-
dankens des strafrechtlich gebotenen Beschleu-
nigungsgebots lassen sich für das hier gegenständ-
liche strafrechtliche Ermittlungsverfahren keine 
vermeidbaren zeitlichen Verzögerungen erkennen, 
die eine Verletzung dieses Gebots begründen könn-
ten.

Außenprüfung darzulegen. Sollte bis 30. November 
2021 dieses Konzept nicht vorliegen, werde er den Vor-
gang dem Petitionsausschuss des Landtags vorlegen.
In einer Besprechung am 15. November 2021 zwi-
schen Betriebsprüfung, Steuerfahndung und Straf- 
und Bußgeldsachenstelle wurden der bisherige Ver-
fahrensgang besprochen, die vorgelegten Unterlagen 
(Zeugenaussagen, Provisionsrechnungen) zu den Kfz-
Überführungen ausgewertet und die weiteren Schritte 
festgelegt. Anschließend stellte die Straf- und Buß-
geldsachenstelle verschiedene Auskunftsersuchen, um 
den Wahrheitsgehalt der vorgelegten Unterlagen zu 
den überführten Kfz zu überprüfen, insbesondere hin-
sichtlich der Schlüssigkeit zu den Provisionsabrech-
nungen und Zeugenaussagen.
Der Vorsteher des Finanzamts A antwortete dem Straf-
verteidiger mit Schreiben vom 26. November 2021. 
Darin wurde mitgeteilt, dass das Finanzamt A einen 
schnellstmöglichen Abschluss der Betriebsprüfung 
anstrebe.
Am 16. Dezember 2021 übermittelte die Steuerfahn-
dung die Ergebnisse zweier Auskunftsersuchen an 
die Betriebsprüfung. Eine Antwort zu einem weiteren 
Auskunftsersuchen steht noch aus.

2. Rechtliche Würdigung

a) Betriebsprüfung

Nach § 194 Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) 
dient die Außenprüfung der Ermittlung der steuerli-
chen Verhältnisse. Zur Ermittlung der steuerlichen 
Verhältnisse wurde nach den Prüfungsgrundsätzen 
des § 199 Absatz 1 AO gehandelt. Der Ablauf der Be-
triebsprüfung und die Prüfungsdauer sind im vorlie-
genden Fall nicht zu beanstanden. Sie sind der Kom-
plexität des Sachverhaltes sowie den pandemiebe-
dingten Einschränkungen geschuldet.
Es waren umfangreiche Ermittlungen durchzuführen. 
Prüferanfragen wurden teilweise mit erheblichen Ver-
zögerungen und/oder erst nach mehrfacher Aufforde-
rung/Erinnerung beantwortet. Die Sachverhalte ge-
stalteten sich als sehr komplex, sodass sich aus den 
eingereichten Unterlagen oder beantworteten Fragen 
die nächsten Fragestellungen ergaben, die dann wie-
derum zu weiteren Rückfragen führten.
Die vorgelegte Buchführung ist nach den Feststellungen 
der Betriebsprüfung nicht ordnungsgemäß und daher 
nach § 158 AO zumindest teilweise zu verwerfen.
Ab Januar 2020 wurde die Straf- und Bußgeldsachen-
stelle des Finanzamts B in die Ermittlungen einbe-
zogen. Angedacht war die Übernahme der Prüfung 
durch die Steuerfahndungsstelle. Daher wurden Prü-
fungshandlungen eingestellt, um einerseits den Er-
folg der Fahndungsmaßnahmen nicht zu gefährden 
und andererseits sicherzustellen, dass die Rechte des 
Petenten als Beschuldigter nicht verletzt werden, in-
dem dieser im Besteuerungsverfahren Äußerungen 
machen könnte, die ihn selbst strafrechtlich belasten 
würden. Die Coronapandemie brachte allerdings er-
hebliche Einschränkungen für die Außendienste mit 
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barschaft, für die der Petent stellvertretend auftritt, 
und die Multifunktionshalle liegen auf der Gemar-
kung unterschiedlicher Städte und sind durch eine 
Bundesstraße getrennt. 

Der Petent hat gegen die Baugenehmigung Wider-
spruch erhoben und die Anordnung der aufschieben-
den Wirkung beantragt. Das Widerspruchsverfahren 
ist derzeit beim zuständigen Regierungspräsidium an-
hängig. Der Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung wurde vom zuständigen Verwaltungsge-
richt mit Beschluss vom 1. Juni 2016, unter Verweis 
auf voraussichtlich nicht vorliegende Verstöße gegen 
nachbarschützende Vorschriften, abgelehnt. 

Gegen den der Baugenehmigung zugrundeliegenden 
Bebauungsplan ist der Petent erfolgreich vorgegangen. 
Das Bundesverwaltungsgericht urteilte am 18. Febru-
ar 2021, dass der Bebauungsplan unwirksam ist. Die 
Unwirksamkeit gründet sich darauf, dass Lärmemissi-
onskontingentierungen in Industriegebieten nur zuläs-
sig sind, wenn diese Beschränkung lediglich für Teil-
bereiche festgesetzt werden. Vorliegend wurde jedoch 
das gesamte Bebauungsplangebiet mit entsprechenden 
Lärmemissionskontingenten belegt, sodass der Senat 
die Zweckbestimmung des Industriegebiets nicht ge-
wahrt sah. Auf die konkrete Bebauung (Multifunkti-
onshalle) und deren Vereinbarkeit mit der Wohnbe-
bauung komme es unterdessen nicht an, weil der Be-
bauungsplan einen Baugebietstyp, nicht aber konkrete 
Vorhaben festsetze.

Infolgedessen hat der Petent die untere Baurechtsbe-
hörde aufgefordert, die Baugenehmigung für die Mul-
tifunktionshalle mangels einer planungsrechtlichen 
Grundlage zurückzunehmen.

Rechtliche Würdigung:

Die Haltung der unteren Baurechtsbehörde, den Ab-
schluss des anhängigen Widerspruchsverfahrens ab-
zuwarten und keine Maßnahmen zu ergreifen, ist ver-
tretbar.

Die Baugenehmigung bleibt als Verwaltungsakt nach 
§ 43 Absatz 2 Landesverwaltungsverfahrensgesetz Ba-
den-Württemberg wirksam, solange und soweit sie 
nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig auf-
gehoben oder erledigt ist. Die Wirksamkeit kann vor-
liegend insbesondere durch die untere Baurechtsbe-
hörde oder die Rechtsmittelinstanzen beendet werden.

Ein Anspruch des Petenten auf behördliches Ein-
schreiten in diesem Sinne besteht nur, wenn die Bau-
genehmigung gegen eine nachbarschützende Vorschrift 
verstößt und das der Behörde zukommende Entschlie-
ßungsermessen auf null reduziert ist. Letztes liegt nur 
bei hoher Intensität der Störung, die erhebliche Ge-
fahren für bedeutsame Rechtsgüter mit sich bringt, 
vor. Anhaltspunkte, dass dies hier der Fall ist, ergeben 
sich insbesondere aufgrund der vorliegenden Lärm-
schutzgutachten und diesbezüglicher Auflagen in der 
Baugenehmigung nicht. Ferner befinden sich in un-
mittelbarer Umgebung zur Multifunktionshalle wei-
tere Lärmquellen, wie zum Beispiel ein öffentlicher 
Parkplatz und eine Bundesstraße.

  Wegen des aufgrund der vorhandenen Unterlagen 
bestehenden Verdachts einer Urkundenfälschung ge-
mäß § 267 Absatz 1, § 53 des Strafgesetzbuchs war 
die Übernahme des Verfahrens durch die Staatsan-
waltschaft zu prüfen. Nach vorläufiger Einstellung 
des Verfahrens gemäß § 154 StPO bezüglich der 
Urkundenfälschung wurde das Verfahren wieder an 
die Straf- und Bußgeldsachenstelle des Finanzamts 
B zur weiteren Bearbeitung zurückgegeben.

  Der Petent zeigte sich gegenüber den Finanzbe-
hörden kooperativ. Vor diesem Hintergrund wurde 
von Durchsuchungsmaßnahmen und anderen straf-
prozessualen Maßnahmen durch die Steuerfahn-
dung des Finanzamts B Abstand genommen. Diese 
Entscheidung führte letztendlich zu einer beschleu-
nigten Bearbeitung des Verfahrens, wodurch dem 
strafrechtlich gebotenen Beschleunigungsgebot hin-
reichend entsprochen wurde.

–  Die Verzögerung bei der Betriebsprüfung war un-
umgänglich, da vor einer Fortsetzung der Prüfung 
zunächst der Anfangsverdacht durch die Steuer-
fahndung, die Straf- und Bußgeldsachenstelle und 
die Staatsanwaltschaft geprüft werden musste.

  Da der Anfangsverdacht vorlag, wurde das Straf-
verfahren rechtmäßig eingeleitet. Die Bekanntgabe 
des Strafverfahrens erfolgte, nachdem absehbar war, 
dass keine Durchsuchungsmaßnahmen notwendig 
werden würden. In diese Prüfungsphase fielen zahl-
reiche Einschränkungen der Außendiensttätigkeit 
aufgrund der Coronapandemie, die die Betriebsprü-
fung und die strafrechtlichen Ermittlungen verzö-
gerten.

  Sobald die steuerlichen Feststellungen durch die 
Betriebsprüfung abgeschlossen sind, kann der Be-
triebsprüfungsbericht erstellt und der Straf- und 
Bußgeldsachenstelle zur Entscheidung vorgelegt wer-
den, ob das Strafverfahren zu beenden oder weiter-
zuführen ist. Der weitere Verfahrensgang obliegt in-
soweit der Straf- und Bußgeldsachenstelle beim Fi-
nanzamt B als zuständiger Strafverfolgungsbehörde.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

15. Petition 17/845 betr. Bebauungsplan, Bausache

Die Petenten wenden sich gegen eine Baugenehmi-
gung für eine Multifunktionshalle in einem Industrie-
gebiet und begehren deren Aufhebung sowie die Er-
stellung einer Überwachungsmessung.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die hier gegenständliche Multifunktionshalle wurde 
mit Bescheid vom 14. Dezember 2015 auf Basis eines 
qualifizierten Bebauungsplans genehmigt. Die Nach-
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Zu den Dienstaufgaben eines stellvertretenden Schul-
leiters gehören im Vertretungsfall unter anderem auch 
die Beurteilung der wissenschaftlichen Lehrkräfte der 
Schule und die Wahrnehmung der Funktion als Vor-
gesetzter gegenüber den Lehrkräften an der Schule. 
Daher gehört es zu den Anforderungen des Amts ei-
nes Konrektors an einer Grund- und Werkrealschule, 
dass dieser – wie der Rektor einer Grund- und Werk-
realschule – die Befähigung für das Lehramt Grund-
schule, das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
oder das Lehramt Werkreal-, Haupt- und Realschule 
innehat. Nur so ist gewährleistet, dass auch der ständi-
ge Vertreter des Rektors die Eignung und Befähigung 
besitzt, den Unterricht der wissenschaftlichen Lehr-
kräfte an der Grund- und Werkrealschule fachlich zu 
bewerten und dienstliche Beurteilungen zu erstellen. 
Fachlehrkräfte haben aufgrund ihrer Ausbildung le-
diglich die Lehrbefähigung für ein einzelnes Fach, 
nicht hingegen für eine gesamte Schulart. Die Rege-
lung des § 39 Absatz 2 SchG sieht bewusst keine Aus-
nahme vor. Dadurch soll sichergestellt werden, dass 
die Anforderungen des Amts erfüllt werden und ein 
Qualitätsstandard bei der Besetzung von Schulleiter-
stellen gewährleistet ist. 

Für Fachlehrkräfte besteht zum Erwerb der Laufbahn-
befähigung einer wissenschaftlichen Lehrkraft neben 
der Wiederaufnahme eines Studiums (Regelstudium 
mit Vorbereitungsdienst oder bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen Erlass des Vorbereitungsdienstes gemäß 
§ 6 Absatz 2 Laufbahnverordnung Kultusministerium 
– LVO-KM) die Möglichkeit der Teilnahme am so-
genannten Aufstiegslehrgang für Fachlehrkräfte und 
Technische Lehrkräfte gemäß § 6 Absatz 1 LVO-KM. 

Der Aufstiegslehrgang eröffnet jährlich insgesamt  
30 besonders engagierten Fachlehrkräften und Tech-
nischen Lehrkräften die Möglichkeit, die Laufbahn-
befähigung einer wissenschaftlichen Lehrkraft des ge-
hobenen Dienstes in Besoldungsgruppe A 12 oder A 13 
nach einer zweijährigen berufsbegleitenden Qualifi-
zierung an einem Seminar für Ausbildung und Fort-
bildung der Lehrkräfte zu erwerben. Zulassungsvor-
aussetzung ist neben einer hauptberuflichen Unter-
richtspraxis von mindestens zwölf Jahren in der ent-
sprechenden Laufbahn, das Befinden im Endamt (bei 
Fachlehrkräften Besoldungsgruppe A 11 + Amtszu-
lage) und eine dienstliche Beurteilung mit mindestens 
der Note 1,5. 

Der Petent befindet sich aktuell nicht im für den 
Aufstiegslehrgang erforderlichen Endamt in A 11 + 
Amtszulage. Diese Zulassungsvoraussetzung wurde 
festgelegt, da nur auf diese Weise gewährleistet wer-
den kann, dass der Aufstiegslehrgang für Fachlehr-
kräfte auch dem in Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz 
und § 9 Beamtenstatusgesetz verankerten Prinzip der 
Bestenauslese gerecht wird. Die Bewerberinnen und 
Bewerber müssen im Sinne der Bestenauswahl auch 
befähigt sein, alle Aufgaben der neuen Laufbahn – 
also etwa auch die Aufgaben der Schulleitung – zu 
erledigen. Mit der Übernahme der Funktion der Fach-
betreuerin bzw. des Fachbetreuers ist eine koordinie-
rende Tätigkeit verbunden, die grundsätzlich mit der 
Übernahme einer höheren Verantwortung einhergeht. 

Die Unwirksamkeit eines Bebauungsplans allein reicht 
nicht aus, um gegen eine bereits erteilte Baugenehmi-
gung vorzugehen. Vielmehr müssen weitere, nachbar-
schützende Vorschriften verletzt sein. Dies gilt hier 
insbesondere, weil der Bebauungsplan nicht aufgrund 
für die Nachbarschaft unzumutbarer Lärmemissionen 
gescheitert ist, sondern weil Industriegebiete mindes-
tens für einen Teilbereich des Plangebiets ohne Be-
schränkungen, wie sie eine Lärmkontingentierung dar-
stellt, festgesetzt werden müssen, d. h. in dem gerade 
keine Einschränkungen hinsichtlich der Schallemissi-
onen getroffen werden, was vorliegend nicht erfüllt 
war.

Das Verwaltungsgericht hat im Verfahren zur Anord-
nung der aufschiebenden Wirkung festgestellt, dass 
voraussichtlich keine nachbarschützenden Vorschrif-
ten verletzt sind und stellt dabei insbesondere auch 
auf die Entfernung zwischen der Multifunktionshalle 
und dem Grundstück des Petenten ab. Die endgülti-
ge Entscheidung hierüber obliegt jedoch dem Re-
gierungspräsidium, das über den anhängigen Wider-
spruch zeitnah nach Abschluss des Petitionsverfah-
rens entscheiden wird.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

16. Petition 17/856 betr. Lehrer

Der Petent ist Fachlehrer für musisch-technische Fä-
cher in der Besoldungsgruppe A 10. Er begehrt den 
Zugang zum Amt eines stellvertretenden Schulleiters. 
Alternativ bittet er um Zulassung zum Aufstiegslehr-
gang für Fachlehrkräfte.

Der Petent wurde im Jahr 2009 als Fachlehrer für 
musisch-technische Fächer eingestellt, ist an einer 
Grund- und Werkrealschule tätig und wurde im Feb-
ruar 2018 nach A 10 befördert. 

Er verweist auf seine langjährige Tätigkeit als Fach-
lehrkraft, sein schulisches und außerschulisches En-
gagement und seine Qualifikationen. Er äußert in 
diesem Zusammenhang sein Unverständnis darüber, 
dass er sich weder auf eine stellvertretende Schullei-
terstelle noch für den sogenannten Aufstiegslehrgang 
für Fachlehrkräfte bewerben könne. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Nach § 39 Absatz 2 Schulgesetz für Baden-Württem-
berg (SchG) kann zum Schulleiter nur bestellt wer-
den, wer die Befähigung für das Lehramt einer Schul-
art besitzt, die an der Schule besteht und wer für die 
mit der Schulleitung verbundenen Aufgaben geeignet 
ist. Dies gilt in gleicher Weise für stellvertretende 
Schulleiter, die gemäß § 42 Absatz 1 SchG die ständi-
gen und allgemeinen Vertreter des Schulleiters sind. 
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haben zu schaffen. Anlass für die Planung waren die 
Erweiterungsabsichten eines Unternehmens, dessen 
Standort unmittelbar an das Plangebiet angrenzt. Das 
Plangebiet umfasst insgesamt eine Fläche von circa 
5,5 Hektar. 
Das Plangebiet wurde bereits in einem Teilbereich 
gewerblich genutzt, andere Bereiche sind nach wie 
vor unbebaut. Zudem wurde ein Bereich bis zum Jahr 
2019 als Schrebergartenanlage genutzt. Durch das 
Baugebiet fließt ein Gewässer.
Da im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft lediglich ein 
Teil des Plangebiets als gewerbliche Fläche darge-
stellt war, wurde der rechtswirksame Flächennut-
zungsplan im Parallelverfahren geändert. Die Ver-
bandsversammlung der Vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft hat die Flächennutzungsplanänderung am 
16. Juni 2021 beschlossen. Das Landratsamt hat diese 
mit Bescheid vom 17. August genehmigt. Mit der 
ortsüblichen Bekanntmachung der Flächennutzungs-
planänderung am 10. September 2021 wurde diese 
rechtswirksam. Die Grundstücke im Plangebiet wer-
den im Flächennutzungsplan nun als gewerbliche 
Baufläche dargestellt.
Den Aufstellungsbeschluss für den qualifizierten Be-
bauungsplan hat die Stadt am 5. Mai 2020 gefasst.
Im Bauleitplanverfahren hat sie die Öffentlichkeit und 
die Behörden und Träger öffentlicher Belange ent-
sprechend der Verfahrensvorschrift der §§ 3, 4 und 4a 
Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Insbesondere hat 
sie die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Absatz 1 
BauGB im Zeitraum vom 25. Mai bis 25. Juni 2020 
durchgeführt und den Bebauungsplanentwurf mit der 
Begründung und den nach ihrer Einschätzung wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen nach § 3 Absatz 2 BauGB vom 14. De-
zember 2020 bis 22. Januar 2021 öffentlich ausgelegt. 
Zudem hat sie den Bebauungsplanentwurf in der Folge 
aufgrund von Änderungen nach § 4a Absatz 3 BauGB 
vom 7. Juni bis 7. Juli 2021 erneut öffentlich ausge-
legt und die Stellungnahmen der Behörden und Trä-
ger öffentlicher Belange erneut eingeholt.
Am 28. September 2021 hat die Stadt den Bebauungs-
plan als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan ist 
mit der ortsüblichen Bekanntmachung am 29. Okto-
ber 2021 in Kraft treten.
Der Bebauungsplan setzt insbesondere ein Gewerbege-
biet (GE) nach § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO), 
die Verkehrsflächen und Grünflächen fest. Das Gebiet 
dient vorwiegend der Unterbringung von nicht erheb-
lich belästigenden Gewerbebetrieben. 

III. Rechtliche Würdigung

1. Bauleitplanung

Die Gemeinden haben nach § 1 Absatz 3 Satz 1 
BauGB die Bauleitpläne – dazu zählen der Flächen-
nutzungsplan sowie die Bebauungspläne – aufzustel-
len, sobald und soweit es für die städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung erforderlich ist.

Diese Erfahrung kann eine Fachlehrkraft in Besol-
dungsgruppe A 9, A 10 oder A 11 üblicherweise nicht 
vorweisen. Die Erfahrungen der letzten fünf Auf-
stiegslehrgänge haben gezeigt, dass es für den Erwerb 
der Laufbahnbefähigung der wissenschaftlichen Lehr-
kräfte des gehobenen Dienstes, die hierfür ein wis-
senschaftliches Studium absolvieren, wichtig ist, be-
reits zuvor übergeordnete, koordinierende Tätigkeiten 
ausgeübt zu haben. Durch ein Festhalten am Endamt 
kann überdies auch erreicht werden, dass zunächst die 
Möglichkeiten der Weiterentwicklung in der eigenen 
Laufbahn ausgeschöpft werden. 

Für Fachlehrkräfte besteht die Möglichkeit, sich be-
reits im Eingangsamt (Besoldungsgruppe A 9) auf ein 
Funktionsamt in A 11 + Amtszulage zu bewerben. 
Entsprechende Stellen werden regelmäßig im Amts-
blatt Kultus und Unterricht ausgeschrieben. Der Pe-
tent hatte sich bereits in den Jahren 2013 und 2014 je-
weils auf eine Stelle als Fachbetreuer beworben, kam 
damals jedoch nicht zum Zuge. Es wird angeregt, dass 
sich der Petent zunächst bezüglich der Bewerbung auf 
eine Funktionsstelle mit dem zuständigen Staatlichen 
Schulamt in Verbindung setzt. Dieses berät über kon-
krete Perspektiven. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

17. Petition 17/978 betr. Bebauungsplan

I. Gegenstand der Petition

Die Petenten wenden sich gegen den Bebauungsplan U.

Die Petenten tragen vor, die Planungsträgerin habe 
eine erforderliche Standortalternativenprüfung nicht 
durchgeführt und damit für das Gewerbegebiet geeig-
netere Standorte nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Abwägung im Bauleitplanverfahren 
seien die Auswirkungen der Planung auf den Boden 
und den Wasserhaushalt, insbesondere die Belange 
des Hochwasserschutzes und der Starkregenvorsorge 
fehlehrhaft berücksichtigt worden. 

Merkmale der möglichen Auswirkungen der Bauleit-
planung in Bezug auf gesetzlich geschützte Biotope 
seien nicht berücksichtigt worden.

Zudem sind die Petenten der Auffassung, dass mit 
dem Inkrafttreten des Bebauungsplans ein Verstoß ge-
gen das Artenschutzrecht einherging. Ein im Rahmen 
des Bauleitplanverfahrens erstelltes Artenschutzgut-
achten sei fehlerhaft.

II. Sachverhalt

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans beabsichtig-
te die Stadt das Ziel, Baurecht für gewerbliche Vor-
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tungsgerichtshof Baden-Württemberg ein Normen-
kontrollverfahren gegen den Bebauungsplan zu bean-
tragen, sofern sie sich auch weiterhin in ihren Rechten 
verletzt sehen.
Dem Verwaltungsgerichtshof obliegt die Überprüfung 
des Abwägungsvorgangs sowie die Feststellung etwa-
iger Abwägungsfehler nach § 214 Absatz 1 Nummer 1 
BauGB und in der Folge die teilweise oder vollständi-
ge Aufhebung des Bebauungsplans.
Eine fehlerhafte Abwägung der öffentlichen und pri-
vaten Belange gegeneinander und untereinander, ins-
besondere der von den Petenten vorgetragenen Um-
weltbelange und der Belange des Hochwasserschutzes 
ist vorliegend allerdings nicht ersichtlich. Vielmehr 
hat die Stadt die von der Planung berührten öffentli-
chen und privaten Belange in die Abwägung einge-
stellt und diese im Sinne einer nachhaltigen städtebau-
lichen Entwicklung gegeneinander und untereinander 
abgewogen. Dokumentiert wird dieser Abwägungs-
vorgang insbesondere durch die Abwägungstabelle, 
die den Stadträtinnen und Stadträten beim Satzungs-
beschluss über den Bebauungsplan vorlag. Ein feh-
lerhafter Umgang mit den Stellungnahmen, die die 
Petenten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens abge-
geben haben, ist nicht ersichtlich.
Die Stadt hat im Bauleitplanverfahren insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 1 
Absatz 6 Nummer 7 BauGB berücksichtigt. Im Rah-
men ihrer bauplanungsrechtlichen Ausgleichsver-
pflichtung nach § 1a Absatz 3 BauGB hat sie zudem 
eine Beschreibung und Bewertung der Umweltaus-
wirkungen vorgenommen und eine Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz aufgestellt, die Bestandteil des Umwelt-
berichts zum Bebauungsplan nach § 2a Satz 2 Num-
mer 2 BauGB ist.
Um die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf-
grund der Durchführung der Bauleitplanung eintre-
ten und unvorhergesehene nachteilige Auswirkun-
gen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, 
geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen, hat 
die Stadt ein Monitoringkonzept nach § 4c BauGB 
erstellt. Darin wird insbesondere auf die Unterrichts-
pflicht durch Behörden auch nach Abschluss des Bau-
leitplanverfahrens nach § 4 Absatz 3 BauGB und für 
die Bauausführung auf die erforderliche Beteiligung 
einer ökologischen Baubegleitung bei der Umsetzung 
der artenschutzrechtlichen Maßnahmen hingewiesen.
Die Anforderungen des Standorts zur Bebauung wur-
den in einem Baugrundgutachten untersucht.
Das Baugrundgutachten konnte keine der Bodenkarte 
BK50 Moor entsprechende Ausdehnung von Moor-
böden nachweisen. Vielmehr wurden untergeordnet 
Torfe, sowie Schichten mit Schluffen mit ausgepräg-
tem Anteil an organischen Bestandteilen kartiert. Ge-
mäß dem vorliegenden Baugrundgutachten wurden 
moorähnliche Bodenbildungen aus Torf oder Mud-
den mit 0,4 bis 1,5 Metern Mächtigkeit sowie einer 
Ost-West-Ausdehnung von maximal 60 bis 70 Me-
tern angetroffen. Zusammenhängende flächige Ho-
rizonte konnten nicht beziehungsweise nur reliktisch 

Die Stadt begründet das Erfordernis zur Aufstellung 
des Bebauungsplans nachvollziehbar mit der Schaffung 
der „planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
Erweiterung des Unternehmens an seinem jetzigen 
Standort […], um damit den Belangen der Wirtschaft 
Rechnung zu tragen und die Erhaltung, Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen in […] zu befördern.“ 
Zu möglichen Standortalternativen führt sie aus, dass 
eine bauliche Verbindung der Unternehmenserweite-
rung mit dem Unternehmensbestand für den Betrieb 
erforderlich sei und Alternativstandorte für die Bau-
leitplanung insofern nicht infrage kamen.

Die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen – 
dazu zählen der Flächennutzungsplan sowie die Be-
bauungspläne – gehört zu den nach Artikel 28 Grund-
gesetz garantierten Selbstverwaltungsaufgaben der 
Gemeinden. Dies bedeutet, dass die Gemeinden – ver-
treten durch die von der Bürgerschaft gewählten Ge-
meinderäte – die städtebauliche Entwicklung in ihrem 
Gemeindegebiet im Rahmen der zu beachtenden 
Rechtsvorschriften selbst bestimmen. Welche Inhalte 
sie letztlich in ihren Bauleitplänen darstellen bezie-
hungsweise festsetzen, entscheiden sie im Rahmen 
der Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB bei der Auf-
stellung des Flächennutzungsplans und der Bebau-
ungspläne in eigener Verantwortung.

Dabei haben die Gemeinden die im Rahmen des Bau-
leitplanverfahrens bei der Beteiligung der Öffentlich-
keit nach § 3 BauGB und der Behördenbeteiligung 
nach § 4 BauGB sowie der erneuten Beteiligung nach 
§ 4a Absatz 3 BauGB vorgebrachten öffentlichen und 
privaten Belange nach § 2 Absatz 3 BauGB zu bewer-
ten und in die Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB 
einzustellen.

Soweit die Petenten vortragen, dass im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung das geotechni-
sche Gutachten vom 18. Mai 2020 der Öffentlichkeit 
nicht vorgelegt wurde, ist festzustellen, dass daraus 
kein beachtlicher Verfahrensfehler nach § 214 Absatz 1 
BauGB resultiert, da das Gutachten im Rahmen der 
Planoffenlage mit den weiteren Arten umweltbezoge-
ner Informationen vorgelegt wurde.

Eine gerechte Abwägung öffentlicher und privater 
Belange gegeneinander und untereinander stellt nach 
§ 1 Absatz 7 BauGB die zentrale Verpflichtung einer 
den rechtsstaatlichen Anforderungen entsprechenden 
Planung dar. Dabei stehen sich die verschiedenen Be-
lange grundsätzlich als gleichrangig gegenüber. Einen 
Vorrang ihrer Belange – hier den Erhalt eines unbe-
bauten Natur- und Landschaftsraums – können die 
Petenten deshalb nicht verlangen. Jedoch haben sie 
ein Recht darauf, dass ihre Belange in die Abwägung 
eingestellt und ihrer Gewichtigkeit entsprechend be-
handelt werden.

Sie hatten daher die Möglichkeit, im Rahmen der ge-
setzlich vorgeschriebenen Öffentlichkeitsbeteiligungen 
im Bauleitplanverfahren nach § 3 BauGB Stellung-
nahmen abzugeben. Zudem haben sie nach dem Sat-
zungsbeschluss und der ortsüblichen Bekanntmachung 
des Bebauungsplans die Möglichkeit, gemäß § 47 Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) vor dem Verwal-
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befinden sich allerdings nach den Hochwassergefah-
renkarten innerhalb einer Fläche, in der Hochwasser-
extremereignisse (HQextrem) mit sehr seltener statis-
tischer Wahrscheinlichkeit auftreten können.

Nach § 78c Absatz 2 Wasserhaushalsgesetz (WHG) ist 
die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in die-
sem Gebiet verboten. Weitere wasserrechtliche Rest-
riktionen bestehen nicht. Allerdings wird nach § 78b 
WHG eine dem Hochwasser angepasste Bauweise 
empfohlen.

Die Stadt legt darüber hinaus in ihrer Stellungnahme 
dar, dass Starkregen für die Ausführung des Bauge-
biets kein Hindernis darstellt. Der Argumentation in 
der Stellungnahme kann gefolgt werden.

Es ist nicht mit zusätzlichen Drainageeffekten auf-
grund des neuen Entwässerungsgrabens zu rechnen. 
Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es bei Um-
setzung der Planung zu Auswirkungen auf das an-
grenzende Biotop, das sich westlich des Bahndamms 
befindet, kommen wird.

2. Artenschutzrechtliche Beurteilung

Die artenschutzrechtlichen Anforderungen des Bundes-
naturschutzgesetzes (BNatSchG) zum besonderen Ar-
tenschutzrecht nach §§ 44f BNatSchG sind der bau-
planungsrechtlichen Abwägung nicht zugänglich. Die 
Planungsträgerin hat zum Zeitpunkt der Planaufstel-
lung vorausschauend zu ermitteln und zu beurteilen, 
ob die vorgesehenen Festsetzungen im Bebauungs-
plan auf unüberwindbare artenschutzrechtliche Hin-
dernisse stoßen.

Derartige unüberwindbare Hindernisse sind für den 
vorliegenden Bebauungsplan nicht ersichtlich.

Spezifische Vorgaben hinsichtlich der Ermittlung aller 
potenziell auftretenden Konflikte existieren nicht. In 
den Grundsätzen zu Methodik und Umfang gilt zwar 
anzumerken, dass eine Behörde in die Lage versetzt 
werden muss, die tatbestandlichen Voraussetzungen 
sachgemäß überprüfen zu können. Allerdings ent-
spricht es der Rechtsprechung, dass keine Verpflich-
tung besteht, bei der Aufstellung des Bebauungsplans 
ein lückenloses Arteninventar zu erstellen. Die Unter-
suchungstiefe hängt vielmehr maßgeblich von den 
Umständen des Einzelfalls ab.

Im Rahmen einer Nachkartierung von April bis Juli 
2021 wurden neben der Gelbbauchunke und der Zaun-
eidechse weitere Arten wie die Kreuzkröte, Bergmol-
che und Waldeidechsen gefunden. Diese befanden 
sich gemäß der Kartierung durch die Gutachterin 
größtenteils außerhalb des Plangebiets.

Da die relativ niedrige Zahl an Individuen der streng 
geschützten Arten bei den durchgeführten Kartie-
rungen auf kleine Populationsgrößen schließen lässt, 
wird davon ausgegangen, dass die eingerichtete Aus-
gleichsfläche für die kartierten Populationen ausrei-
chend ist.

Das bisherige Habitat in den Schrebergärten innerhalb 
des Plangebiets konnte in der Vergangenheit nicht als 

nachgewiesen werden. Gemäß der bodenkundlichen 
Stellungnahme zum Umweltbericht der Arbeitsge-
meinschaft Schwäbisches Donaumoos e. V. wäre das 
Untersuchungsgebiet zusammengefasst vorwiegend 
als „degradierter Torfkörper über Auenlehm“ zu be-
zeichnen.
Zudem besteht eine deutliche Vorbelastung durch die 
bestehende gewerbliche und Kleingartennutzung. Die 
Bohrprofile belegen, dass es sich um keinen klassi-
schen Niedermoorstandort mit gewachsenem tiefgrün-
digem Moor- oder Torfkörper und Grundwasseran-
bindung handelt, der nur oberflächennah degeneriert 
ist, sondern um Böden mit moorähnlichen Bildungen 
unterschiedlicher Ausbildung und ohne geschlossenes 
flächenhaftes Vorkommen auf wasserstauenden Aue-
lehmen. Zum Zeitpunkt der Profilaufnahme waren die 
Grundwasserstände in einem moorzehrenden Bereich 
(circa 40 Zentimeter oder tiefer).
Die Gutachter kamen zu der Einschätzung, dass die 
Torfschicht bereits stark degradiert ist und die natür-
liche Funktion als Moorkörper verloren wurde. Dies 
könnte auf die Nutzung als Kleingärten, sowie die 
damit verbundene Bebauung mit Gartenhütten und 
Gewächshäusern und Entwässerungsmaßnahmen zu-
rückzuführen sein.
Die Ergebnisse des Baugrundgutachtens werden im 
Umweltbericht zum Bebauungsplan dargestellt. Es 
werden Kompensationsmaßnahmen, wie etwa der Er-
halt der belebten Bodenzone, für die im Zuge der bau-
lichen Nutzung hervorgerufenen Beeinträchtigungen 
festgesetzt.
Ein Bodenschutzkonzept nach § 2 Absatz 3 Landes-
Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) war 
zu diesem Planungsstand nicht erforderlich, da § 2 
Absatz 3 für die Bauleitplanung nicht einschlägig ist.
Im Rahmen einer hydrogeologischen Untersuchung 
im Bauleitplanverfahren wurde innerhalb des Plange-
biets grundsätzlich ein hoher Grundwasserstand fest-
gestellt, gleichzeitig aber auch, dass bereits überbaute 
Flächen keine Funktion für den Wasserkreislauf haben.
Um eine Beeinträchtigung des Grundwasserhaushalts 
durch die geplante bauliche Nutzung zu vermeiden 
oder zu mindern, hat die Stadt im Bebauungsplan die 
Entwässerung im Trennsystem, die Begrünung von 
unbefestigten und nicht anderweitig genutzten Frei-
flächen und die Reduzierung der Versiegelung auf 
das notwendige Minimum festgesetzt. Zudem muss 
der Rückstau von Grund- und Hangwasser mithilfe 
von baulichen Maßnahmen ausgeschlossen werden, 
die Grundwasserumläufigkeit bei der Gründung und 
Unterkellerung der Gebäude gewährleistet sein. Bei-
des ist im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu 
prüfen.
Die Stadt hat auch die Belange des Hochwasserschut-
zes im Bauleitplanverfahren berücksichtigt. Die in dem 
Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen 
befinden sich nicht innerhalb eines Überschwem-
mungsgebiets, in dem ein Hochwasserereignis statis-
tisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist (HQ100). 
Teile der baulich nutzbaren Flächen des Baugebiets 
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Der Verfüllung der wasserführenden Gräben im Rah-
men der Baufeldfreimachung wurde durch die zu-
ständige Wasserbehörde ohne wasserrechtliches Ver-
fahren nach § 68 WHG zugestimmt, da es sich nicht 
um ein relevantes Gewässer handelt. Darüber hinaus 
haben diese Wassergräben keine typischen Lebens-
räume der streng geschützten Arten dargestellt, die in 
diesem Bereich kartiert wurden. Aufgrund der fehlen-
den Kartierungsergebnisse wurde auch ein Monito-
ring nicht in Erwägung gezogen.

Durch einen vor Satzungsbeschluss abgeschlossenen 
städtebaulichen Vertrag mit dem Unternehmen wird 
die Umsetzung der Festsetzungen im Bebauungsplan 
sowie der planexternen Ausgleichs- und CEF-Maß-
nahmen sichergestellt.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

18.  Petition 17/1009 betr. Aufhebung der 2G-Re-
gelung im Skibetrieb

Der Petent begehrt in seiner Eingabe vom Februar 
2022 die Aufhebung der 2G-Regelung im Skibetrieb. 
Er verweist darauf, dass der Einzelhandel mittlerweile 
(Stand 8. Februar 2022) von der 3G-Regelung befreit 
sei. An den Skiliften gelte jedoch weiterhin die 2G-
Regelung. Dies sei im Vergleich zum Einzelhandel 
unverständlich.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Maßnahmen der Landesregierung zur Bekämp-
fung der Coronapandemie beruhen auf einem Gesamt-
konzept, welches zudem mit den Regierungsverant-
wortlichen in den anderen Bundesländern und dem 
Bund abgestimmt ist. Im Wesentlichen geht es dar-
um, die Anzahl der physischen Kontakte, insbeson-
dere unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit zu reduzieren, um so wirksam die weitere 
Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 zu verhindern. 
Entscheidend ist dabei, dass insbesondere Kontakte 
von Personen reduziert werden, die sich und andere 
aufgrund fehlender Immunisierung (geimpft/genesen) 
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mit dem Virus 
SARS-CoV-2 anstecken können, die aber auch auf-
grund fehlender Immunisierung ein höheres Risiko 
für einen schweren Krankheitsverlauf haben und da-
mit gesundheitsmedizinische Behandlung benötigen.

Die Petition zielt auf die Verordnung der Landesre-
gierung zur Änderung der Corona-Verordnung (Co-
ronaVO) und zur Änderung der Neunten Verordnung 
zur Änderung der Corona-Verordnung vom 8. Feb-
ruar 2022 ab. Diese trat am 9. Februar 2022 in Kraft. 

Zum damaligen Zeitpunkt galt in Baden-Württemberg 
die Alarmstufe I (§ 1 Absatz 2 Nummer 3 Corona-

störungsfrei beurteilt werden, da die Schrebergärten 
regelmäßig und aktiv genutzt wurden. Da die Kar-
tierung zu dem Ergebnis kam, dass es sich bei den 
streng geschützten Arten von Amphibien und Repti-
lien größtenteils um Einzeltiere, aber nicht um grö-
ßere Populationen handelt, wird davon ausgegangen, 
dass die geplanten CEF-Maßnahmen (continuous eco-
logical functionality, dabei handelt es sich um Maß-
nahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen 
Funktion) und bereits ausgeführten Ausgleichs- und 
CEF-Maßnahmen für die Populationsgrößen der kar-
tierten Arten ausreichend sind.
Insgesamt wird die Störungsanfälligkeit der neuen 
Standorte nicht als höher betrachtet als bei den Schre-
bergärten. Störfaktoren an den neuen Standorten ge-
hen auch hier hauptsächlich von menschlichen Aktivi-
täten aus.
Durch das Entfernen des Mülls und einiger Gehölze 
wurden den Tieren Versteckmöglichkeiten genom-
men. Diese werden im Laufe der Zeit durch Neupflan-
zungen von Gehölzen sowie der Aussaat von Blüh-
mischungen ersetzt.
Zum Ermitteln der Populationsgrößen beziehungswei-
se der erfolgreichen Umsiedlung der Tiere wurde von 
der unteren Naturschutzbehörde folgende Auflage ge-
macht:
Es ist ein zweijähriges, regelmäßiges Monitoring der 
CEF- und Ausgleichsmaßnahmen für Reptilien und 
Amphibien während der Hauptaktivitätszeiten (März 
bis September) durchzuführen, um eine tatsächliche 
Besiedelung durch die Tiere zu untersuchen. Sollten 
keine Tierfunde der Zauneidechse, der Kreuzkröte und 
der Gelbbauchunke nachgewiesen werden können, 
sind gegebenenfalls Nachbesserungen in Absprache 
mit der Unteren Naturschutzbehörde vorzunehmen.
Im Zuge der Bauleitplanung wurde ein wesentlicher 
Teil der durch den Naturschutz vorgegebenen CEF-
Maßnahmen bereits sehr frühzeitig durch den Vor-
habenträger ausgeführt, die Baggerarbeiten innerhalb 
des Plangebiets durch eine ökologische Baubeglei-
tung überwacht. Die Ersatzhabitate wurden im April 
2021 westlich an das Baugebiet anschließend erfolg-
reich umgesetzt.
Diese CEF-Maßnahmen sollen Ersatzhabitate für die 
streng geschützten Arten vor Ort schaffen, um eine 
partielle Inanspruchnahme der Lebensräume auf dem 
künftigen Firmengelände zu kompensieren. Die Maß-
nahmen wurden fachlich korrekt geplant und durchge-
führt. Die sehr frühzeitige Durchführung ermöglicht 
zudem, dass die Maßnahmen zum Zeitpunkt der Um-
siedlung bereits etabliert sind und nicht mehr „ganz 
neu“ erscheinen. Der Zeitpunkt der Durchführung ist 
schon insofern geeignet, als die Jungtiere im Frühling 
schnell flüchten beziehungsweise vergrämt werden 
können.
Für die Kreuzkröte konnten keine Habitatnachweise 
im Baugebiet nachgewiesen werden, die Kreuzkröte 
wurde bei der Nachkartierung durch die Gutachterin 
nur außerhalb des Baugebiets kartiert. Daher sind kei-
ne Schutzmaßnahmen für die Kreuzkröte vorgesehen.
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setz die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des 
Gesundheitssystems im Land und damit den Schutz 
der Gesundheit und des Lebens der Bevölkerung zu 
gewährleisten hatte. Hierfür hatte die Landesregie-
rung Maßnahmen zu ergreifen, die das Infektionsge-
schehen durch Reduktion der Ausbreitungsgeschwin-
digkeit eindämmten und das Funktionieren der medi-
zinischen, insbesondere der stationären Versorgung 
der Bevölkerung gewährleisteten.

Die mit der 2G-Regelung verbundenen zeitlich befris-
teten Grundrechtseingriffe waren nach Auffassung 
der Landesregierung angesichts der damaligen Ent-
wicklung des Infektionsgeschehens in den Kranken-
häusern bei Abwägung aller Umstände und Folgen 
gerechtfertigt. Denn die Einschränkungen wurden erst 
dann wirksam, wenn eine bestimmte Auslastung in 
den Krankenhäusern auf den Normalstationen oder 
auf den Intensivstationen bereits eingetreten war und 
aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Wirksamkeit 
der Schutzmaßnahmen anzunehmen war, dass sich das 
Infektionsgeschehen weiter verschärft. Wenn die Frei-
heits- und Schutzbedarfe der verschiedenen Grund-
rechtsträger – wie im Zusammenhang mit der Corona-
pandemie – in unterschiedliche Richtung weisen, ha-
ben der Gesetzgeber und auch die von ihm zum Ver-
ordnungserlass ermächtigte Landesregierung von 
Verfassungs wegen einen erheblichen Gestaltungs- 
und Prognosespielraum für einen Ausgleich dieser wi-
derstreitenden Grundrechte. Bei der Coronapandemie 
besteht dabei wegen der im fachwissenschaftlichen 
Diskurs auftretenden Ungewissheiten und der damit 
unsicheren Entscheidungsgrundlage auch ein tatsäch-
licher Einschätzungsspielraum. Deshalb sollen die von 
der Landesregierung beschlossenen, zeitlich befriste-
ten Grundrechtseingriffe insbesondere dazu beitragen, 
darüber hinausgehende, noch strengere Maßnahmen 
und Einschränkungen – auch für die Gesamtbevölke-
rung – zu verhindern. Die Landesregierung wog bei 
der Prüfung der erlassenen Maßnahmen vor allem die 
kollidierenden Rechtsgüter unter Berücksichtigung 
des Infektionsgeschehens und der fortgeschrittenen 
Immunisierung umfassend gegeneinander ab, mit dem 
Ergebnis, dass der Schutz von Leben und Gesundheit 
und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems 
für einen befristeten Zeitraum die Eingriffe in die 
Rechtsgüter der Betroffenen in Ansehung aller sozia-
len, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswir-
kungen auf den Einzelnen und die Allgemeinheit wei-
terhin rechtfertigt und überwiegt. Denn ohne die Maß-
nahmen wäre eine Begrenzung des Infektionsgesche-
hens und eine Sicherstellung der medizinischen Ver-
sorgung nicht mehr sichergestellt gewesen. Die Diffe-
renzierung zwischen immunisierten und nicht-immu-
nisierten Personen beruht dem Grunde nach auf einer 
bundeseinheitlichen Verständigung der Länder und 
der Bundesregierung und ist von dem Beschluss der 
Ministerpräsidentenkonferenz vom 24. Januar 2022 in 
jeder Hinsicht gedeckt. Die Ungleichbehandlung von 
nicht-immunisierten Personen gegenüber immunisier-
ten Personen verstößt nicht gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz nach Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. 
Sämtliche wissenschaftlichen Studien und Untersu-
chungen kommen zu dem Ergebnis, dass das infektio-

VO). Damit war gemäß § 14 Absatz 1 Nummer 3 Co-
ronaVO der Betrieb u. a. von Sportstätten, Bahn- und 
Seilbahnverkehren und Skiaufstiegsanlagen zwar zu-
lässig. Nicht-immunisierten Besucherinnen und Besu-
chern war der Zutritt jedoch nicht gestattet (2G-Re-
gelung).
Die 2G-Regelung fand in Baden-Württemberg ab der 
Alarmstufe I in bestimmten Lebensbereichen Anwen-
dung. Die Alarmstufe I, die eingriff, wenn die Sieben-
Tage-Hospitalisierungsinzidenz einen Wert von 3 oder 
den AIB-Wert von 390 erreichte oder überschritt, war 
von dem Gedanken getragen, dass bei Erreichen die-
ser maximalen Werte des Ampelsystems von einer 
akuten Gefährdung und einem drohenden Kollaps des 
Gesundheitssystems auszugehen war. Es drohte so-
dann eine landesweite Gesundheitsnotlage, in der eine 
erhebliche Gefährdung für Leib und Leben der Bevöl-
kerung bestehe, die weitere erhebliche Einschränkun-
gen erforderlich gemacht hätte, da die stationären Ka-
pazitäten dem Infektionsgeschehen ansonsten nicht 
mehr hätten standhalten können. Neben der Tatsache, 
dass ein Regelbetrieb in den Krankenhäusern nicht 
mehr aufrechterhalten werden könnte, müsste im 
schlimmsten Fall durch die behandelnden Ärztinnen 
und Ärzte die Entscheidung getroffen werden, welche 
Patientinnen und Patienten eine Intensivbehandlung 
bekommen bzw. beatmet werden und welche Patien-
tinnen und Patienten nur noch mittels „best supportive 
care“ behandelt werden. Es reichte daher in der 
Alarmstufe I auch nicht mehr aus, die Qualität der 
Kontakte über eine PCR-Testnachweispflicht zu re-
geln, sondern die Quantität der Kontakte musste in 
dieser Situation minimiert werden. Unabhängig hier-
von war davon auszugehen, dass Laborkapazitäten für 
PCR-Tests für diese Anwendungsfälle in dieser Grö-
ßenordnung nicht bestanden. Wie bereits in den zu-
rückliegenden Infektionswellen mussten Kontakte 
dort reduziert werden, wo sie infektiologisch am ge-
fährlichsten waren, damit das Infektionsgeschehen 
schnellstmöglich eingedämmt werden konnte. Das In-
fektionsgeschehen breitete sich hauptsächlich unter 
den nicht-immunisierten Personen aus und es waren 
nahezu ausschließlich nicht-immunisierte Personen, 
die sich auf den Intensivstationen befanden, sodass 
auch ein überwiegendes Handeln diesen gegenüber 
erforderlich und angemessen war. Gerade dort fand 
eine effiziente und zielgerichtete Unterbrechung vie-
ler Infektionsketten statt, sodass die Maßnahmen ih-
ren höchsten Wirkungsgrad entfalten konnten. Es 
wurde daher ein Zutrittsverbot für nicht-immunisierte 
Personen in den Bereichen vorgesehen, die bereits in 
der Warnstufe als infektiologisch besonders gefähr-
lich angesehen werden. Dies bedeutet, dass in diesem 
Fall dann nur noch geimpfte oder genesene Personen 
Zugang zu den von den Einschränkungen betroffenen 
Angeboten hatten und die Vorlage eines negativen 
Testnachweises insofern nicht mehr ausreichend war.
Der Landesregierung war dabei bewusst, dass die 2G-
Regelung mit erheblichen Eingriffen in Grundrechte 
verbunden ist. Gerechtfertigt waren diese Eingriffe 
dadurch, dass die Landesregierung nach Artikel 2 Ab-
satz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württem-
berg in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2 Grundge-
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zahl physischer Kontakte. Infolgedessen bestehen 
dort besondere Infektionsrisiken sowohl durch Tröpf-
chen- als auch durch Aerosolinfektionen. Wie oben 
ausgeführt, verfügen nicht-immunisierte Personen 
über ein geringes Schutzniveau. Daher reichte es in der 
Alarmstufe nicht mehr aus, eine PCR-Testpflicht fest-
zulegen, welche die Qualität der Kontakte über eine 
PCR-Testnachweispflicht bestimmte, sondern die 
Quantität der Kontakte musste in der damaligen Situ-
ation minimiert werden. In der Gesamtschau war es 
angezeigt und auch gerechtfertigt, in der Alarmstufe I 
den Zutritt zum Skibetrieb nur immunisierten Perso-
nen zu gestatten.
Mit Inkrafttreten der geänderten Corona-Verordnung 
am 9. Februar 2022 wurde die zuvor im Einzelhandel 
in der Alarmstufe I bestehende Zutrittsbeschränkung 
für nicht-immunisierte Personen, nach der diesen Per-
sonen der Zutritt zu Geschäften und Märkten des Ein-
zelhandels nur nach Vorlage eines negativen Test-
nachweises gestattet war (3G-Regelung), aufgehoben. 
Grundlage für diese Entscheidung war die Tatsache, 
dass sich die Situation auf den Intensivstationen in 
Baden-Württemberg in den davorliegenden Wochen 
etwas entspannt hatte. So befanden sich ausweislich 
des Tagesberichts des Landesgesundheitsamts vom  
7. Februar 2022 damals 277 an Covid-19 erkrankte 
Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen. 
Damit hatte sich die Zahl im Vergleich zur Vorwoche, 
in der sich 274 an Covid-19 erkrankte Patientinnen 
und Patienten auf den Intensivstationen befanden, nur 
unwesentlich erhöht. Aufgrund der Stabilisierung der 
Situation auf den Intensivstationen entschied sich die 
Landesregierung, neben der moderaten Erhöhung der 
Personenobergrenzen bei Veranstaltungen sowie bei 
Stadt- und Volksfesten auch im Einzelhandel eine Er-
leichterung zuzulassen, um den Bürgerinnen und Bür-
gern Perspektiven für eine allmähliche Normalisie-
rung zu eröffnen und gleichzeitig einen Anreiz zur 
Einhaltung der in anderen Lebensbereichen bestehen-
den Maßnahmen zu schaffen. Die Landesregierung 
berücksichtigte bei ihrer Entscheidung zu dieser vor-
sichtigen Anpassung insbesondere auch die ständige 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Württemberg, nach der grundsätzlich nicht sämtliche 
Branchen schlagartig zu öffnen und damit nicht allen 
individuellen betrieblichen Gestaltungswünschen wie-
der uneingeschränkt Rechnung zu tragen sind. Viel-
mehr kann sich die Landesregierung grundsätzlich für 
ein stufenweises Vorgehen entscheiden, um im Rahmen 
einer engmaschigen Kontrolle zu beobachten, wie 
sich einzelne Aufhebungen von Einschränkungen auf 
das lnfektionsgeschehen auswirken und welche Kon-
sequenzen im Hinblick auf die Schutzmaßnahmen zu 
ziehen sind.
Dementsprechend wurden zum 9. Februar 2022 Er-
leichterungen zunächst nur bei Großveranstaltungen 
und im Einzelhandel vorgenommen. Damit kam die 
Landesregierung ihrer Verpflichtung nach, als Ver-
ordnungsgeber fortwährend die Verhältnismäßigkeit 
der getroffenen Maßnahmen zu überprüfen. Zudem 
war die vorgenommene Erleichterung der Landesre-
gierung auch in Bezug auf die Vorgaben des Infek-
tionsschutzgesetzes (IfSG) und insbesondere im Hin-

logische Gefährdungspotenzial von geimpften und un-
geimpften Personen nicht vergleichbar ist. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich geimpfte Personen mit dem 
SARS-CoV-2- Virus infizieren, ist zwar nicht Null, 
aber doch sehr deutlich reduziert. Damit verringert 
sich denknotwendig auch die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine geimpfte Person das SARS-CoV-2-Virus an 
Dritte weitergibt, erheblich.
Eine Ungleichbehandlung geimpfter und ungeimpfter 
Personen war sachlich gerechtfertigt. Denn sie knüpft 
an das individuelle Risiko an, sich mit dem SARS-
CoV-2-Virus zu infizieren und das Virus an Dritte 
weiterzugeben. Dieses individuelle Risiko ist nach 
sämtlichen hierzu vorliegenden Studien und Untersu-
chungen bei geimpften Personen deutlich geringer als 
bei Personen, die sich nicht gegen Covid-19 haben 
impfen lassen. Hinsichtlich des Wirkungsgrads von 
Schutzimpfungen mit den in der Europäischen Union 
zugelassenen Covid-19-Impfstoffen liegen seit Früh-
jahr 2021 erste aussagekräftige Studienergebnisse und 
Untersuchungen vor. Sämtliche Studien kommen über-
einstimmend zu dem Ergebnis, dass Schutzimpfungen 
mit allen in der Europäischen Union zugelassenen 
Covid-19-Impfstoffen zu einer erheblichen Reduktion 
der Suszeptibilität, zu einer erheblichen Reduktion 
des Anteils symptomatischer Fälle und Hospitalisie-
rungen und auch zu einer Reduktion der Infektiosität 
von Personen führen, die sich trotz Impfung gegen 
Covid-19 mit dem SARS-CoV-2-Virus infizieren. 
Vor dem Hintergrund dieser gefestigten wissenschaft-
lichen Erkenntnisse zu den Schutzwirkungen von Co-
vid-19-Impfungen ist es folgerichtig und keinesfalls 
willkürlich, bei dem Anwendungsbereich von Schutz-
maßnahmen zwischen immunisierten Personen und 
nicht-immunisierten Personen zu unterscheiden. Die-
se Differenzierung war nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg bereits 
ausdrücklich geboten. Gehen von immunisierten Per-
sonen geringere Risiken bezüglich einer Virusübertra-
gung aus und spielen Geimpfte bei der Epidemiologie 
der Erkrankung wahrscheinlich eine untergeordnete 
Rolle, so lassen sich Schutzmaßnahmen gegenüber 
dieser Bevölkerungsgruppe nur in geringerem Um-
fang rechtfertigen. Die Landesregierung war daher 
gehalten, für immunisierte Personen und für nicht-im-
munisierte Personen jeweils gesondert zu beurteilen, 
welche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor 
einer Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus und zur 
Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der intensiv-
medizinischen Versorgung im Land erforderlich wa-
ren. Die damit konsequenterweise verbundene Un-
gleichbehandlung von immunisierten und nicht-im-
munisierten Personen war verfassungsrechtlich gebo-
ten und letztlich dem Umstand geschuldet, dass eine 
(freiwillige) Impfung gegen Covid-19 sowohl das in-
dividuelle Risiko einer Infektion mit dem SARS-
CoV-2-Virus als auch epidemiologische Risiken für 
die Virustransmission in der Bevölkerung nachweis-
lich verringern.
In Skigebieten und dort insbesondere an den Liftanla-
gen bzw. Bergbahnen treffen regelmäßig eine große 
Zahl von Personen, zudem üblicherweise überregio-
naler Herkunft, aufeinander. Dies führt zu einer Viel-
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raums bei der unteren Ausländerbehörde einen gülti-
gen pakistanischen Reisepass vor.

Die Beschäftigung ist dem Petenten ausländerrecht-
lich erlaubt. Er ist seit April 2017 in der Systemgast-
ronomie beschäftigt. Das Beschäftigungsverhältnis ist 
seit April 2022 unbefristet. 

Die Prüfung hat ergeben, dass bei dem Petenten mitt-
lerweile die Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Beschäftigungsduldung gemäß § 60d Aufenthaltsge-
setz erfüllt sind. Die untere Ausländerbehörde wurde 
bereits vom Regierungspräsidium angewiesen, diese 
Beschäftigungsduldung zeitnah zu erteilen.

Beschlussempfehlung: 

Die Petition wird, nachdem ihr mit Ertei-
lung der Beschäftigungsduldung abgeholfen 
werden kann, für erledigt erklärt. 

Berichterstatter: Marwein

20.  Petition 17/1102 betr. Zufahrt zu einem Grund-
stück

In Verbindung mit dem Ziel, ein Wohnbauvorhaben 
zu errichten, begehrt der Petent die Herstellung einer 
neuen verkehrlichen Erschließung seines Grundstücks. 
Die vorhandene Erschließung über die Straße X ist 
aus seiner Sicht ungeeignet.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Das Baugrundstück befindet sich innerhalb des Gel-
tungsbereichs eines rechtskräftigen Bebauungsplans, 
der am 22. August 1978 in Kraft getreten ist. Der Be-
bauungsplan setzt für das Grundstück nach der Art 
der baulichen Nutzung ein Reines Wohngebiet nach  
§ 3 Baunutzungsverordnung fest. 

Für die verkehrliche Erschließung des Grundstücks 
des Petenten ist im Bebauungsplan eine Zuwegung 
über die Straße X und privaten Grundstücke festge-
setzt. Gesichert wird die Erschließung per Grund-
dienstbarkeit über ein privates Wegerecht. Der dem 
Baugrundstück zugehörige Stellplatz befindet sich auf 
einem Grundstück, an dem der Petent Miteigentümer 
ist.

Nördlich oberhalb des Baugrundstücks verläuft ein 
öffentlicher, nicht befestigter Waldweg. 

Mit dem Ziel, sein Grundstück verkehrlich über den 
Waldweg erschließen zu können, ist der Petent bereits 
mehrfach an die Gemeinde herangetreten. Nachdem 
mehrere entsprechende Bauvoranfragen und Eingaben 
des Petenten ohne Erfolg waren, beantragte er mit An-
trag vom 6. Dezember 2004, eingegangen bei der Bau-
rechtsbehörde des Landratsamts am 27. Dezember 
2004, erneut die Erteilung eines Bauvorbescheids zum 
Neubau eines Wohnbauvorhabens auf dem Grund-
stück mit vier lediglich über den Waldweg anfahrba-

blick auf § 28a Absatz 6 Satz 2 IfSG erforderlich und 
angemessen. Hiernach waren bei der Entscheidung 
über das „Ob“ und „Wie“ von Schutzmaßnahmen auch 
soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswir-
kungen auf den Einzelnen und die Allgemeinheit im 
Rahmen der Gesamtabwägung einzubeziehen und zu 
berücksichtigen, soweit dies mit dem Ziel einer wirk-
samen Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 
vereinbar ist. Dem Einzelhandel kommt nicht nur eine 
wirtschaftliche Bedeutung zu, vielmehr wirken sich 
diese Einschränkungen auf jede einzelne Bürgerin 
und jeden einzelnen Bürger direkt aus. Diese Ent-
scheidung war auch angesichts der bestehenden kon-
sequenten FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen infek-
tiologisch vertretbar.

Mit der ab 19. März 2022 gültigen Fassung der Co-
rona-Verordnung galt für Skilifte die 3G-Regelung. 
Diese war aufgrund des seinerzeitigen Infektionsge-
schehens und der Belastung des Gesundheitssystems 
unter den vorstehend erläuterten Gründen als verhält-
nismäßige Maßnahme anzusehen.

Diese Regelung galt noch bis zum 2. April 2022. Mit 
Inkrafttreten der 12. Corona-Verordnung am 3. April 
2022 entfielen insoweit sämtliche Schutzmaßnahmen.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Marwein

19. Petition 17/1065 betr. Aufenthaltstitel

Der Petent begehrt die Erteilung eines Aufenthalts-
titels.

Bei dem Petenten handelt es sich um einen 40-jähri-
gen pakistanischen Staatsangehörigen. Er reiste eige-
nen Angaben zufolge im September 2015 in die Bun-
desrepublik Deutschland ein und stellte im November 
2015 einen Asylantrag. Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) lehnte seinen Antrag auf 
Anerkennung als Asylberechtigter, auf Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft sowie subsidiären Schut-
zes im März 2017 ab, stellte fest, dass zielstaatsbe-
zogene Abschiebungsverbote nicht vorliegen und for-
derte den Petenten unter Androhung der Abschiebung 
nach Pakistan zur freiwilligen Ausreise auf. 

Gegen diesen Bescheid erhob der Petent im Juni 2017 
Klage, welche mit Urteil des zuständigen Verwal-
tungsgerichts von März 2021 abgewiesen wurde. Das 
Urteil ist seit Ende April 2021 rechtskräftig. Seither 
ist der Petent vollziehbar ausreisepflichtig und wird 
im Bundesgebiet geduldet.

Der Petent wurde Anfang Januar 2022 über die beste-
hende Passpflicht belehrt und mit Verfügung von En-
de Januar 2022 zur Vorlage gültiger Reisedokumente 
oder sonstiger Identitätspapiere bis Ende März 2022 
aufgefordert. Der Petent legte innerhalb dieses Zeit-
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den Festsetzungen des Bebauungsplans abweichen, 
dass dadurch die planerische Grundkonzeption be-
rührt wird. Die Erschließung der in Teilen vierrei-
higen Hangbebauung über die Straße X ist zweifels-
ohne ein fester Bestandteil der planerischen Grund-
konzeption der Gemeinde. 

Eine verkehrliche Erschließung des Baugrundstücks 
über das Wegegrundstück oberhalb des Baugrund-
stücks ist im Übrigen auch aus weiteren Rechtsgrün-
den nicht möglich. Denn der Weg ist zwar beschränkt 
öffentlich, aber lediglich als Feldweg gewidmet. Die 
Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis oder einer 
persönlichen Ausnahmegenehmigung ist vorliegend 
schon deswegen auszuschließen, da ein solcher An-
spruch unter anderem voraussetzen würde, dass der 
Weg von seinem tatsächlichen Ausbauzustand her ge-
eignet ist, als Anliegerstraße zu dienen. Dies ist je-
doch nicht der Fall.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

21.  Petition 17/1104 betr. Windkraftanlagen (Infra-
schall)

I. Gegenstand der Petition

Der Petent fordert, dass Windkraftanlagen in Baden-
Württemberg einen Abstand vom zehnfachen ihrer 
Gesamthöhe zur Wohnbebauung einhalten sollen 
(10-H-Regelung). 

Als Grund nennt er negative gesundheitliche Aus-
wirkungen, insbesondere verursacht durch den von 
Windkraftanlagen ausgehenden Infraschall im Fre-
quenzbereich zwischen 1 und 20 Hertz. Er benennt 
dabei Einflüsse auf das Gehirn sowie auf die Herz-
muskeln. Hierfür weist er auf Forschungen der Uni-
versitäten Mainz und Hamburg hin.

Der Petent fordert in diesem Zusammenhang eine 
Neubewertung der Messungen der Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) unter Einbe-
ziehung unabhängiger Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler. Insbesondere dürften die Frequenzen un-
terhalb von 20 Hertz nicht als Durchschnittswerte 
ausgewiesen werden.

II. Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Sachverhalt

In Baden-Württemberg gibt es keinen allgemeinen, 
für alle Vorhaben gleichermaßen verbindlichen, Min-
destabstand von Windkraftanlagen zur Wohnbebau-
ung. Welcher Abstand konkret zwischen einer Wind-
kraftanlage und der nächstgelegenen Wohnbebauung 
eingehalten werden muss, ergibt sich vielmehr aus 

ren Stellplätzen. Gegen das Bauvorhaben erhoben die 
Eigentümer mehrerer benachbarter Grundstücke Ein-
wendungen, begründet insbesondere mit der geplan-
ten Zufahrt über den Waldweg. Die Baurechtsbehörde 
hat die Bauvoranfrage am 8. März 2005 negativ be-
schieden. Der Widerspruch des Petenten gegen die 
Entscheidung der Baurechtsbehörde wurde durch das 
Regierungspräsidium am 1. Juni 2005, die Klage des 
Petenten gegen die Entscheidung des Regierungs-
präsidiums mit Urteil des Verwaltungsgerichts vom 
10. April 2008 zurückgewiesen.

In Anerkennung der besonderen Erschließungssitua-
tion wurde dem Petenten nach eigener Auskunft der 
Gemeinde in Abstimmung mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde bereits die Möglichkeit eingeräumt, 
den Waldweg während der Bauzeit zu einer Baustel-
lenstraße auszubauen und diese nach Abschluss der 
Bauarbeiten wieder zurückzubauen. Diese Möglich-
keit wurde durch den Petenten ausgeschlagen.

Rechtliche Würdigung:

Nach § 30 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist ein 
Vorhaben im Geltungsbereich eines qualifizierten Be-
bauungsplans zulässig, wenn es den Festsetzungen 
des Bebauungsplans nicht widerspricht und die Er-
schließung gesichert ist. 

Einer Bebauung des Grundstücks mit einem Wohn-
bauvorhaben steht jedenfalls die nach § 30 Absatz 1 
BauGB erforderliche verkehrliche Erschließung nicht 
entgegen. Diese ist über die Straße X und über priva-
te Grundstücke gesichert. Sie ist im rechtswirksamen 
Bebauungsplan dementsprechend festgesetzt und da-
mit Ausdruck des städtebaulichen Gestaltungswillens 
der Gemeinde. Sie entspricht der verkehrlichen Er-
schließung einer Vielzahl sowohl bebauter, als auch 
unbebauter Grundstücke in dem Baugebiet. 

Eine verkehrliche Erschließung des Grundstücks über 
das Wegegrundstück oberhalb des Baugrundstücks 
kann auch nicht durch eine Befreiung von den Fest-
setzungen des Bebauungsplans hergestellt werden. 

Denn nach § 31 Absatz 2 BauGB kann von den Fest-
setzungen des Bebauungsplans nur befreit werden, 
wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt wer-
den und (1.) Gründe des Wohls der Allgemeinheit die 
Befreiung erfordern oder (2.) die Abweichung städte-
baulich vertretbar ist oder (3.) die Durchführung des 
Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtig-
ten Härte führen würde und wenn die Abweichung 
auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit 
den öffentlichen Belangen vereinbar ist.

Die drei Befreiungstatbestände des § 31 Absatz 2 
BauGB setzen jeweils voraus, dass die Abweichung 
unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öf-
fentlichen Belangen vereinbar ist und dass die Grund-
züge der Planung durch die Befreiung nicht berührt 
werden.

Beurteilungsgrundlage für die Feststellung der Grund-
züge der Planung ist die jeweilige Planungssituation. 
Eine Befreiung darf danach nicht in einer Weise von 
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von den Sinneseindrücken Lautstärke und Tonhöhe, 
hin zum Fühlen. Hier ändern sich Qualität und Art der 
Wahrnehmung. Die Tonhöhenempfindung nimmt ab 
und entfällt beim Infraschall ganz. Generell gilt: Je 
niedriger die Frequenz, desto höher muss die Schall-
intensität sein, damit das Geräusch überhaupt gehört 
wird. Tieffrequente Einwirkungen hoher Intensität, wie 
z. B. das Pkw-Innengeräusch bei schneller Fahrt und 
geöffnetem Fenster, werden häufig als Ohrendruck 
und Vibrationen wahrgenommen. Bei dauerhafter 
Einwirkung solch hoher Schallpegel können Dröhn-, 
Schwingungs- oder Druckgefühle im Kopf entstehen.
Neben dem Hörsinn sind auch andere Sinnesorgane 
für tieffrequenten Schall empfindlich. So vermitteln 
etwa die Sinneszellen der Haut Druck- und Vibrati-
onsreize. Infraschall kann auch auf die im Körper vor-
handenen Hohlräume wie Lunge, Nasennebenhöhlen 
und Mittelohr wirken. Infraschall sehr hoher Intensität 
hat eine maskierende Wirkung für den mittleren und 
unteren Hörbereich. Das bedeutet: Bei sehr starkem 
Infraschall ist das Gehör nicht in der Lage, gleichzei-
tig leise Töne in diesem höher gelegenen Frequenz-
bereich wahrzunehmen.
Laboruntersuchungen über Einwirkungen durch Infra-
schall weisen nach, dass hohe Intensitäten oberhalb 
der Wahrnehmungsschwelle ermüdend und konzen-
trationsmindernd wirken und die Leistungsfähigkeit 
beeinflussen können. Die am besten nachgewiesene 
Reaktion des Körpers ist zunehmende Müdigkeit nach 
mehrstündiger Exposition. Auch das Gleichgewichts-
system kann beeinträchtigt werden. Manche Ver-
suchspersonen verspürten Unsicherheits- und Angst-
gefühle, bei anderen war die Atemfrequenz herabge-
setzt. 
Die vom Petenten aus dem Ärzteblatt geschilderten 
Wirkungen beziehen sich auf hohe Schallintensitäten 
oberhalb der Hörschwelle. Die im Umfeld von Wind-
kraftanlagen auftretenden Pegel tieffrequenten Schalls 
sind von solchen Wirkungseffekten weit entfernt. Da 
die Hörschwelle deutlich unterschritten wird, sind Be-
lästigungseffekte durch Infraschall nicht zu erwarten. 
An der Universität Mainz und an der Universität 
Hamburg-Eppendorf wurde bzw. wird Forschung zu 
Infraschall durchgeführt. Konkret wurde an der Uni-
versitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz an der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäß-
chirurgie Experimente an lebenden tierischen und 
menschlichen Herzmuskelproben unter Einwirkung 
von Infraschall durchgeführt. Dabei zeigten sich Ver-
minderungen der vom Herzmuskel entwickelten 
Kraft. Hierüber wurde in der Presse – insbesondere 
auch im Zusammenhang mit der Windenergie – be-
richtet. Aus den Ergebnissen leiten die Autoren so-
wohl einen kritischen Wert als auch einen Vorsorge-
wert für die Exposition mit Infraschall ab. Die o. g. 
Studie befasst sich mit einer möglichen Schädlichkeit 
von Infraschall im Allgemeinen. Fragen zur Höhe von 
Infraschallpegeln bei Windkraftanlagen und deren 
möglicherweise gesundheitsschädliche Auswirkungen 
sind nach Angabe der Autoren nicht Gegenstand der 
Studie. Entsprechende Aussagen werden folgerichtig 
in der Studie nicht getroffen. In der Studie wird je-

den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. Windkraft-
anlagen mit einer Gesamthöhe größer 50 Meter unter-
liegen einer Genehmigungspflicht nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz. Im Rahmen der Genehmi-
gungsverfahren wird u. a. geprüft, ob die Anlagen im 
Hinblick auf die von ihnen verursachten Geräuschim-
missionen die Anforderungen der Technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), als normen-
konkretisierende Verwaltungsvorschrift, einhalten. 
Außerdem erfolgt nach der Inbetriebnahme der Anla-
gen in der Regel eine Abnahmemessung der Ge-
räuschemission bzw. -immission. 

Der Petent begründet seine Forderungen mit einem 
Zitat aus dem Ärzteblatt zur Wahrnehmung von In-
fraschall. Als Infraschall wird üblicherweise der 
Schall unterhalb des eigentlichen Hörbereichs des 
Menschen, mit Frequenzen von weniger als 20 Hertz, 
bezeichnet. Infraschall ist alltäglicher Bestandteil un-
serer technischen und natürlichen Umwelt. Dazu ge-
hören natürliche Quellen wie Wind, Wasserfälle oder 
Meeresbrandung ebenso wie technische, beispielswei-
se Heizungs- und Klimaanlagen, Straßen- und Schie-
nenverkehr, Flugzeuge oder Lautsprechersysteme in 
Diskotheken.

2. Bewertung

Infraschall von genügender Stärke kann unbestritten 
negative gesundheitliche Auswirkungen hervorrufen. 
Die Schwelle für solche Wirkungen liegt nach aktuel-
lem wissenschaftlichen Kenntnisstand in etwa bei der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen für In fraschall. 
Das baden-württembergische „Infraschall-Messprojekt“ 
hat gezeigt, dass der von Windkraftanlagen erzeugte 
Infraschall bereits in 150 Metern Abstand deutlich 
unterhalb (um mehrere Größenordnungen) dieser 
Wahrnehmungsgrenzen liegt, in üblichen Abständen 
der Wohnbebauung entsprechend noch weiter darun-
ter. Die LUBW und das Landesgesundheitsamt kom-
men daher zu dem Schluss, dass nachteilige Auswir-
kungen durch Infraschall von Windkraftanlagen nach 
den vorliegenden Erkenntnissen nicht zu erwarten 
sind. Zu möglichen gesundheitlichen Wirkungen des 
Infraschalls von Windkraftanlagen liegen auch ähn-
lich lautende Aussagen des Robert Koch-Instituts, des 
Umweltbundesamts, von namhaften Umweltmedizi-
nerinnern und Umweltmedizinern und von den obers-
ten Gesundheitsbehörden aller Bundesländer vor. 

Der Petent begründet seine Forderungen mit einem 
Zitat aus dem Ärzteblatt zu gesundheitlichen Wirkun-
gen durch Infraschall. Zitat: „Die Frequenzen von In-
fraschall liegen unterhalb von 20 Hertz, er ist norma-
lerweise für das menschliche Ohr nicht zu hören. Was 
die Betroffenen beschreiben, ist ein Pulsieren oder 
ein Druckgefühl auf dem Trommelfell, auch auf der 
Brust. Die Wahrnehmung der tiefen Frequenzen geht 
offenbar vom Hören zum Fühlen über – perzipiert 
über Mechanorezeptoren. So spüren die Betroffenen 
auch Vibrationen, Erschütterungen oder ein Unsicher-
heitsgefühl.“ (Zitatende)

Im Bereich des tieffrequenten Schalls unterhalb 100 Hz 
gibt es einen fließenden Übergang vom Hören, also 
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eingestellt, in welcher diese Behauptungen zurückge-
wiesen werden. Vor diesem Hintergrund ist auch die 
vom Petenten geforderte Neubewertung der Messun-
gen nicht angezeigt. 
Bund und Länder verfolgen im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten im Immissions- und Gesundheitsschutz kon-
tinuierlich die Erkenntnislage im Hinblick auf Lärm- 
und Infraschallimmissionen – nicht nur im Zusam-
menhang mit Windkraftanlagen. Neue Studien wer-
den in diesem Zusammenhang objektiv geprüft, dis-
kutiert und bewertet. Dies ist ein ständiger und aner-
kannter Prozess. Zusätzlich veröffentlicht die LUBW 
auf ihrer Internetseite regelmäßig Stellungnahmen zu 
neuen Erkenntnissen im Bereich Infraschall von Wind-
kraftanlagen.
In der Sitzung des Petitionsausschusses am 29. Sep-
tember 2022 wurde ein aus der Mitte des Ausschusses 
gestellter Antrag, der Petition abzuhelfen, bei zwei Ja-
Stimmen abgelehnt. Sodann beschloss der Petitions-
ausschuss mehrheitlich, dass der Petition nicht abge-
holfen werden kann.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

22.  Petition 17/1096 betr. Bausache, Neubau von 
zwei Einfamilienhäusern

Die Petenten bitten, die Ablehnung der Bebauung des 
Grundstücks S. Straße 16/1 mit zwei Wohnhäusern 
und Garagen durch die Entscheidung des zuständigen 
Landratsamts auf Rechtmäßigkeit zu überprüfen.
Die Petenten sind der Ansicht, dass sich das Vorhaben 
nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt, insbesondere bezüglich 
der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll.

Die Prüfung der Petition ergab das Folgende:

1. Sachverhalt

Das Vorhabengrundstück ist durch eine Grundstücks-
teilung entstanden. Es stellt ein Hinterliegergrundstück 
dar und ist durch einen Stichweg mit der Erschlie-
ßungsstraße „S.“ verbunden. Das Vorhabengrundstück 
liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, 
befindet sich jedoch innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils (Innenbereich). Die Zulässig-
keit des Vorhabens ist somit nach § 34 BauGB zu be-
urteilen. Damit das Vorhaben nach § 34 BauGB zu-
lässig ist, muss es sich in die Eigenart der näheren 
Umgebung bezüglich Art und Maß der baulichen Nut-
zung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, einfügen. 
Das Landratsamt hat das Vorhaben hinsichtlich sei-
ner Zulässigkeit nach § 34 BauGB geprüft und fest-

doch ein „kritischer Wert“ und ein Vorsorgewert für 
die Exposition des Menschen mit Infraschall abgelei-
tet. Die Studie weist jedoch sowohl in technischer 
Hinsicht (Versuchsaufbau, Versuchsreihen, Infraschall-
Pegelwerte u. a.) erhebliche handwerkliche und hin-
sichtlich des Versuchsdesigns und der Ergebnisaus-
wertung erhebliche methodische Mängel auf. Daher 
lassen sich auf der Basis der Studienergebnisse keine 
Grenzwerte ableiten. Zu dieser Studie hat die LUBW 
auf ihrer Internetseite eine entsprechende Stellung-
nahme eingestellt, in welcher Behauptung einer Ge-
fährdung durch Infraschall von Windkraftanlagen zu-
rückgewiesen werden.
Die vom Petenten angeführte Studie am Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf beschäftigt sich mit 
der Frage, ob Infraschall nahe der Hörschwelle einen 
Einfluss auf die allgemeine Hirnaktivität ausüben 
kann und ob sich die Effekte der Stimulation signifi-
kant von denen unterscheiden, die durch Infraschall 
oberhalb der Hörschwelle hervorgerufen werden. In 
der Studie wurden 14 Probanden mit Infraschall einer 
Frequenz von 12 Hertz und unterschiedlicher Stärke 
beaufschlagt und währenddessen ihre Hirnaktivitäten 
in einem Siemens-MRI-Scanner beobachtet. Einmal 
handelte es sich um Infraschall, der um 2 Dezibel 
knapp unterhalb der individuellen Wahrnehmungs-
schwelle lag; das andere Mal um Infraschall deutlich 
oberhalb dieser Schwelle. Die Studie beschäftigt sich 
mit der Frage, ob Infraschall nahe der Hörschwelle ei-
nen Einfluss auf die allgemeine Hirnaktivität ausüben 
kann und ob sich die Effekte der Stimulation signifi-
kant von denen unterscheiden, die durch Infraschall 
oberhalb der Hörschwelle hervorgerufen werden. Die 
Ergebnisse der vorliegenden Studie werden von den 
Autoren wie folgt zusammengefasst: Eine längere Ex-
position mit Infraschall in der Nähe der individuellen 
Hörschwelle der Teilnehmenden führte zu einer höhe-
ren lokalen Konnektivität in drei verschiedenen Hirn-
arealen, während bei einer Stimulation oberhalb der 
Hörschwelle kein solcher Effekt beobachtet wurde. 
Nach Aussagen der Autoren handelt es sich um die 
erste Studie, die zeigt, dass Infraschall nahe der Hör-
schwelle Veränderungen der neuronalen Aktivitäten 
in mehreren Hirnregionen hervorrufen kann. Da 
Windkraftanlagen bereits in ihrem unmittelbaren Um-
feld lediglich Infraschallpegel erzeugen, die weit un-
terhalb der Wahrnehmungsschwelle liegen (in 300 m 
Entfernung liegt der von einer Windkraftanlage her-
vorgerufenen Pegel bei 12,5 Hertz über 20 Dezibel 
unterhalb dieser Schwelle), sind diese Erkenntnisse 
hierfür nicht relevant.
Im Rahmen des baden-württembergischen Messpro-
jekts zum Infraschall wurden zahlreiche Messungen 
an Windkraftanlagen und anderen Quellen durchge-
führt. Von der Fachwelt wurde der Bericht bundes-
weit und auch international sehr positiv aufgenom-
men. Nach Veröffentlichung des Berichts wurde ge-
genüber der LUBW der Vorwurf erhoben, man hätte 
durch Mittelung der Daten die Infraschallimmissionen 
von Windkraftanlagen beschönigt. Dieser Vorwurf, 
den auch der Petent in der vorliegenden Petition vor-
bringt, ist nicht haltbar. Hierzu hat die LUBW auf 
ihrer Internetseite eine entsprechende Stellungnahme 
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ren Gebäudekante der Hauptgebäude (hier der Wohn-
gebäude) gemessen wird und dadurch eine faktische 
Baugrenze bildet. Die vorhandene Bebauung entlang 
der S. Straße mit den Hausnummern 8, 10, 12, 14, 16 
18 und 22, die hier die nähere Umgebung bezüglich 
der überbaubaren Grundstücksfläche prägen, weisen 
eine Bebauungstiefe von etwa 10 bis 25 Meter auf 
und bilden dadurch eine faktische Baugrenze. Die bei-
den geplanten Bauvorhaben weisen eine Bebauungs-
tiefe bis 38 Meter auf. Damit wird die in der näheren 
Umgebung vorherrschende Bebauungstiefe deutlich 
überschritten. 
Die Bebauung entlang der Sch.-Straße ist städtebau-
lich abgeschlossen und wirkt hier nicht prägend auf 
das Vorhabengrundstück. Daher kann diese Bebauung 
nicht als Referenz für ein Einfügen nach § 34 BauGB 
herangezogen werden und muss unberücksichtigt 
bleiben.
Ein Vorhaben kann sich trotz Überschreitung des 
vorhandenen Rahmens auch dann in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügen, wenn es zwar den vor-
handenen Rahmen überschreitet, im Übrigen aber 
keine nur durch eine Bauleitplanung zu bewältigen-
den bodenrechtlichen Spannungen in das Gebiet hi-
neinträgt. Solche Spannungen können auch darin be-
stehen, dass das Vorhaben, auch wenn es selbst zu 
keiner Verschlechterung der gegenwärtigen Situation 
führt, aufgrund seiner Vorbildwirkung in naheliegen-
der Zukunft eine solche Verschlechterung nach sich 
ziehen kann. Auch ist ein Vorhaben, das zu einer Ver-
schlechterung, Störung oder Belastung der Umwelt 
führt und damit „Unruhe“ stiftet, planungsbedürftig 
und fügt sich in seine Umgebung nicht ein. 
In der hier vorliegenden Sache lässt sich aufgrund der 
bisher fehlenden Bebauung in zweiter Reihe feststel-
len, dass durch die geplanten Bauvorhaben eine un-
erwünschte Vorbildwirkung entstünde, die weitere 
Bauvorhaben in den bisher unbebauten und damit un-
versiegelten rückwärtigen Grundstücksbereichen nach 
sich ziehen würde. 
Der heute städtebaulich geordnete bzw. strukturierte 
Bereich mit der Bebauung entlang der S. Straße, er-
laubt die Entwicklung auch weiterhin auf Grundlage 
des § 34 BauGB. Durch die Bebauung in zweiter Rei-
he, würde diese städtebauliche Ordnung soweit ge-
stört, dass diese nur durch einen Bebauungsplan wie-
derhergestellt werden könnte und damit ein Planungs-
erfordernis auslösen würde.
Aus den genannten Gründen fügen sich die beiden 
Vorhaben nicht in die Eigenart der näheren Umge-
bung ein und sind damit nach § 34 BauGB nicht zu-
lässig.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Dr. Miller

gestellt, dass es sich hinsichtlich der überbaubaren 
Grundstücksfläche nicht in die Eigenart der näheren 
Umgebungsbebauung einfügt. Den Petenten wurde 
daraufhin die Baugenehmigung verwehrt. 

Gegen die Entscheidung des Landratsamts haben die 
Petenten beim Regierungspräsidium Widerspruch ein-
gelegt. Das Regierungspräsidium folgte der Argu-
mentation des Landratsamts und hat dementsprechend 
dem Widerspruch nicht abgeholfen.

Die Petenten haben daraufhin am 8. Dezember 2021 
Klage beim Verwaltungsgericht erhoben. Eine Ent-
scheidung steht noch aus. 

2.  Beurteilung des Falles, insbesondere rechtliche 
Würdigung

Nach § 34 BauGB ist ein Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig, wenn es 
sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 
werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesichert ist. 

Für die Beurteilung der Überbaubarkeit ist die nähere 
Umgebung des Vorhabens maßgeblich. Hierbei kön-
nen nur Hauptgebäude in Betracht kommen, die einen 
prägenden Charakter für das Baugrundstück aufwei-
sen und damit die Eigenart der Umgebungsbebauung 
bestimmen. Gebäude, die räumlich näher liegen prä-
gen das Vorhaben stärker als weiter entfernte. In je-
dem Fall sind die Gebäude der unmittelbaren Nach-
bargrundstücke zu berücksichtigen. Da die Eigenart 
der näheren Umgebung jedoch für jedes Kriterium 
des Einfügens einzeln betrachtet wird, ist auch der 
räumliche Bezug, der die nähere Umgebung be-
stimmt, einzeln zu definieren. Bei der Beurteilung des 
Einfügens bezüglich der überbaubaren Grundstücks-
fläche werden Nebengebäude nicht berücksichtigt, da 
sie nicht die Eigenschaften besitzen, die Eigenart der 
näheren Umgebung zu prägen. Zu den Wesensmerk-
malen einer untergeordneten Nebenanlage gehört, 
dass die Anlage sowohl in ihrer Funktion als auch 
räumlich-gegenständlich dem primären Nutzungs-
zweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke 
(oder des Baugebiets selbst) sowie der diesem Nut-
zungszweck entsprechenden Bebauung dienend zu- 
und untergeordnet ist. Das Vorhaben befindet sich in 
einem Gebiet, dessen Hauptnutzungszweck das Woh-
nen ist. Typische Nebengebäude wie Gartenhäuser, 
Geräteschuppen, Garagen, Schuppen, Scheunen oder 
Ähnliches werden bei der Beurteilung der näheren 
Umgebungsbebauung nicht berücksichtigt.

Zur näheren Begriffsbestimmung der überbaubaren 
Grundstücksfläche wird § 23 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) herangezogen. Die überbaubare Grund-
stücksfläche kann gemäß § 23 Absatz 1 BauNVO durch 
Baulinien, Baugrenzen oder Bautiefen bestimmt wer-
den.

Für die Umgebungsbebauung kann keine einheitliche 
Baulinie festgestellt werden. Die überbaubare Grund-
stücksfläche ergibt sich daher aus der Bebauungstiefe, 
die senkrecht von der Straßengrenze aus bis zur hinte-
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sprechenden Voraussetzungen vorlagen, im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Da-
her konnte sowohl auf eine frühzeitige Unterrichtung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB, als auch 
auf die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Absatz 4 BauGB verzichtet werden. Die vorgeschrie-
bene Beteiligung der Öffentlichkeit fand im Zeitraum 
vom 15. März bis zum 23. April 2021 statt. Die dabei 
eingegangenen Stellungnahmen hat die Gemeinde in 
einer Abwägungstabelle zusammengestellt, mit einem 
Abwägungsvorschlag versehen und in der Sitzung des 
Gemeinderats vom 29. Juni 2021 öffentlich beraten. 
In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan als Satzung beschlos-
sen, die mit der ortsüblichen Bekanntmachung am  
2. Juli 2021 in Kraft getreten ist.

Im Planungs- bzw. Bebauungsplanverfahren hat sich 
in Bezug auf den besonderen Artenschutz (§§ 44 ff. 
Bundesnaturschutzgesetz) gezeigt, dass auf dem Bau-
grundstück ein Mauereidechsenvorkommen besteht. 
In der daraufhin erstellten speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung, welche in der Fassung vom 11. No-
vember 2020 Bestandteil der öffentlichen Auslegung 
des Bebauungsplanentwurfs war, war in Anlage A.2 
(Seite 23) im „Plan zur Vergrämung der Mauereidech-
sen“ u. a. das an das Plangebiet angrenzenden Teil des 
Grundstücks der Petenten als „Bautabuzone“ gekenn-
zeichnet.

Die Petenten haben im Bebauungsplanverfahren Ein-
wendungen vorgebracht, unter anderem gegen die 
„Bautabuzone“, da sie, wie mit der Petition vorgetra-
gen, nachteilige Folgen für die Nutz- und Bebaubar-
keit ihres Grundstücks befürchteten. 

Am 29. Juni 2021 hat der Rechtsanwalt der Petenten 
zudem das Sachgebiet Bauleitplanung des Landrats-
amts telefonisch unter Bezug auf die für den selben 
Tag angesetzte abschließende Beratung des Bebauungs-
plans im Gemeinderat kontaktiert. Problem sei der 
Begriff der „Bautabuzone“ in der Anlage A.2 auf Sei-
te 23 der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung. 

Daraufhin wurde in einem Telefonat zwischen dem 
Landratsamt und der Gemeinde kurzfristig vereinbart, 
die missverständliche Bezeichnung „Bautabuzone“ in 
„befristeter Schutzbereich während der Vergrämungs-
phase“ abzuändern. In der Abwägungstabelle der 
Gemeinde zum Satzungsbeschluss ist zu der entspre-
chenden Einwendung der Petenten bzw. deren anwalt-
lichen Vertretung vermerkt: „Die Flächen, die als „be-
fristeter Schutzbereich während der Vergrämungspha-
se“ bezeichnet sind, dienen ausschließlich für das hier 
beschriebene Vorhaben als Bauausschlussflächen. 
Damit soll gewährleistet sein, dass ein Betreten, Be-
fahren oder die Lagerung von Materialen durch die 
ausführenden Firmen auf diesen Grundstücken nicht 
erfolgt. Die Formulierung in der artenschutzfachli-
chen Untersuchung wird klargestellt.“ 

Bereits am 24. Juni 2021 ging der Bauantrag der Fir-
ma X für das petitionsgegenständliche Vorhaben beim 
Bürgermeisteramt der Gemeinde ein. Im Rahmen der 
daraufhin u. a. als Teil des Genehmigungsverfahrens 
nach § 55 Absatz 1 Landesbauordnung (LBO) durch-

23. Petition 17/989 betr. Bausache

Die Petenten begehren die Überprüfung der durch das 
Landratsamt für die Errichtung eines 5-Familienwohn-
hauses auf ihrem Nachbargrundstück erteilten Bauge-
nehmigung. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans für 
dieses Vorhaben durch die Gemeinde sei ihr Grund-
stück ohne ihr Wissen mit einem „Bautabu“ belastet 
worden. Infolge der Vergrämung von auf dem Bau-
grundstück vorkommenden Mauereidechsen befürch-
ten sie Beeinträchtigungen für ihr eigenes Grundstück 
und begehren eine vertragliche Zusicherung oder 
Ähnliches, dass ihr Grundstück jederzeit und ohne 
Einschränkungen bebaut werden darf. 

Zudem seien ihre Einwendungen als Nachbarn so-
wohl im Bauleitplanverfahren, als auch im Baugeneh-
migungsverfahren nicht ausreichend gewürdigt wor-
den. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Das Landratsamt als untere Baurechtsbehörde hat am 
14. Februar 2022 auf Antrag der Bauherrin X die Bau-
genehmigung für die Errichtung eines 5-Familien-
wohnhauses mit fünf Garagen und fünf Stellplätzen 
(zwei Vollgeschosse und Dachgeschoss) auf dem pe-
titionsgegenständlichen Grundstück erteilt. Die Peten-
ten sind Eigentümer von zwei angrenzenden Grund-
stücken. Eines davon ist bebaut mit ihrem Wohnhaus, 
das andere Grundstück ist unbebaut. 

Das petitionsgegenständliche Baugrundstück stellt 
eine 640 Quadratmeter große Baulücke dar. Der Ge-
meinderat hatte sich dazu entschieden, das bis dahin 
im Besitz der Gemeinde befindliche Grundstück zur 
Schaffung von Wohnraum im Innenbereich an die 
Firma X zu veräußern (Kaufvertrag vom 3. September 
2020). Da die Festsetzungen des Bestandsbebauungs-
plans für das Baugrundstück keine dementsprechende 
Bebauung zugelassen haben, hat sich der Gemeinde-
rat dazu entschieden, einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan aufzustellen, um das Vorhaben der Fir-
ma X planungsrechtlich zu ermöglichen. 

Das Baugrundstück entspricht dem Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans, der am 2. Juli 
2021 in Kraft getreten ist. Der Bebauungsplan, dessen 
Bestandteil der Vorhaben- und Erschließungsplan vom 
15. Oktober 2020 und 4. Februar 2021 ist, bestimmt 
allein die Zulässigkeit des petitionsgegenständlichen 
Vorhabens (vorhabenbezogener Bebauungsplan nach 
§ 12 Baugesetzbuch). 

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung vom  
2. März 2021 die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie dessen öffentliche Auslegung nach  
§ 3 Absatz 2 BauGB und die Einholung der Stellung-
nahmen der berührten Behörden nach § 4 Absatz 2 
BauGB beschlossen. Der Aufstellungs- und zeitglei-
che Offenlagebeschluss wurde am 5. März 2021 orts-
üblich bekannt gemacht. Der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan wurde von der Gemeinde, da die ent-
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wurf beraten und unter den widerstrebenden privaten 
und öffentlichen Belangen, die durch die Planung be-
rührt werden, eine abwägende Entscheidung getrof-
fen. Im Ergebnis wurde der Bebauungsplan einstim-
mig als Satzung beschlossen. 

Im Laufe des Planungs- bzw. Bebauungsplanverfah-
rens wurden im Plangebiet wie dargelegt Mauerei-
dechsen nachgewiesen. Diese gehören zu den streng 
geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtli-
nie sodass die artenschutzrechtliche Verbotsvorschrift 
des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu be-
achten ist. Laut der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung erstreckt sich die dort vorhandene, zusam-
menhängende lokale Population auch auf die anlie-
genden Privatgrundstücke.

Die im Plangebiet nachgewiesenen Mauereidechsen 
gehören aufgrund des bei diesen Individuen festge-
stellten Phänotyps zu einer italienischen, nicht hei-
mischen Unterart. Da durch eine Umsiedlung nicht 
heimischer Individuen auf externe Ersatzflächen ne-
gative Auswirkungen, wie die Gefährdung der gene-
tischen Integrität oder eine Verdrängung der einhei-
mischen Unterart sowie anderer heimischer Reptilien-
arten zu befürchten sind, ist eine Umsiedlung nicht 
heimischer Mauereidechsen aus naturschutzfachlicher 
Sicht abzulehnen.

Stattdessen wurde, um Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG zu vermeiden, ein Maßnahmenkonzept er-
stellt, welches die Vergrämung auf anliegende, auch 
bereits durch nicht heimische Mauereidechsen besie-
delte Nachbarflächen vorsieht und in der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung dargestellt ist. Festge-
legt wurde außerdem, dass nach Abschluss der Bau-
arbeiten bestimmte Flächen auf dem Baugrundstück 
eidechsengerecht aufzuwerten sind und die vor Bau-
beginn bestehende Verbindung innerhalb der lokalen 
Population wiederhergestellt wird. Die Sicherung der 
Maßnahmen erfolgt durch Festsetzungen von Ver-
meidungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Bebau-
ungsplan, über den Durchführungsvertrag zum Be-
bauungsplan zwischen der Gemeinde und der Firma 
X sowie über einen zu diesem Zweck zwischen dem 
Landratsamt als untere Naturschutzbehörde und der 
Gemeinde geschlossenen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag. 

Nach Umsetzung der Maßnahmen ist eine Rückwan-
derung der vergrämten Eidechsen auf die dann auf-
gewerteten Flächen auf dem Baugrundstück zu erwar-
ten. Die Vergrämung der Mauereidechsen erfüllt un-
ter Einhaltung der in der speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung erläuterten Maßnahmen den Verbotstat-
bestand des § 44 BNatSchG nicht, weshalb auch keine 
artenschutzrechtliche Ausnahme für die Maßnahmen 
erforderlich ist.

Anzumerken ist, dass die in der Anlage A.2 auf Sei-
te 23 der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
zunächst verwendete Bezeichnung „Bautabuzone“ in-
soweit missverständlich formuliert war, als dass damit 
nicht gemeint war (und auch nicht Wirkung des Fach-
gutachtens hätte sein können), dass auf den Flächen 
eine Bebauung nicht mehr zulässig sein soll. Stattdes-

geführten Benachrichtigung der Angrenzer haben die 
Petenten Einwendungen erhoben. Die Einwendungen 
wurden bei Erteilung der Baugenehmigung durch 
das Landratsamt nur insoweit berücksichtigt, als der 
Standort der Wärmepumpe verändert wurde. Mit Be-
scheid vom 14. Februar 2022 wurde die Baugenehmi-
gung erteilt.

Rechtliche Würdigung:

1. Bauleitplanverfahren

Die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen – 
dazu zählen insbesondere der Flächennutzungsplan 
und die daraus zu entwickelnden Bebauungspläne – 
gehören zu den nach Artikel 28 Absatz 2 Grundge-
setz garantierten Selbstverwaltungsaufgaben der Ge-
meinden. Die Gemeinden haben nach § 1 Absatz 3 
Satz 1 BauGB die Bauleitpläne aufzustellen, sobald 
und soweit es für ihre städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. 
Nach § 1 Absatz 3 Satz 2 BauGB besteht kein An-
spruch Dritter auf Aufstellung oder Änderung eines 
Bauleitplans. Bau- oder Entwicklungswünsche Dritter 
können aber durchaus den berechtigten Anstoß einer 
Planung darstellen. Die Gemeinde begründet das Er-
fordernis ihrer Planung mit dem Ziel, eine innerört-
liche Baulücke durch ein Mehrfamilienhaus zu schlie-
ßen, um Wohnraum zu schaffen.
Ihre konkreten Planungsentscheidungen treffen die 
Gemeinden selbst, da sie nach § 2 Absatz 1 BauGB 
die Bauleitpläne in eigener Verantwortung aufzustel-
len haben. Dies bedeutet, dass die Gemeinden, ver-
treten durch den von der Bürgerschaft gewählten Ge-
meinderat, die städtebauliche Entwicklung in ihrem 
Gebiet im Rahmen der zu beachtenden Rechtsvor-
schriften, insbesondere des Bauplanungsrechts, z. B. 
aber auch des Naturschutzrechts, selbst bestimmen. 
Bei der Planerstellung und letztlich in der Abwägung 
nach § 1 Absatz 7 BauGB sind im Bauleitplanverfah-
ren die verschiedenen von der Planung berührten Be-
lange zu berücksichtigen und einzustellen. Dafür hat 
die Gemeinde den Bebauungsplanentwurf mit der ent-
sprechend des Verfahrenszeitpunkts vorliegenden Be-
gründung sowie den wesentlichen umweltbezogenen 
Informationen über den Zeitraum von einem Monat 
ausgelegt, um der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 
BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Sie 
hat zudem nach § 4 Absatz 2 BauGB die Stellung-
nahmen der von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange eingeholt. Die 
eingegangenen Stellungnahmen hat die Gemeinde in 
einer Abwägungstabelle zusammengestellt und mit 
einem Abwägungsvorschlag versehen. Ausweislich 
der Abwägungstabelle hat die Gemeinde in ihre Ab-
wägung u. a. auch die Einwendungen der Petenten, 
insbesondere zu der „Bautabuzone“ eingestellt. Wei-
ter wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
erstellt, um die Einhaltung der Bestimmungen zum 
Artenschutz zu gewährleisten. 
Der Gemeinderat hat auf dieser Grundlage in der Sit-
zung vom 29. Juni 2021 über den Bebauungsplanent-
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vatrechtlicher Belange erfolgt durch die beteiligten 
Behörden grundsätzlich nicht.

Die Petenten haben außerdem auf die aus ihrer Sicht 
nicht zufriedenstellende Würdigung ihrer Nachbarein-
wendungen im Baugenehmigungsverfahren verwiesen 
und haben ihre Einwendungen der Petition als Anlage 
erneut beigefügt.

Den Ausführungen der Petenten, wonach ein Verstoß 
gegen das Neutralitätsgebot der Gemeinde vorliege, 
ist entgegenzusetzen, dass Grundlage für die Beurtei-
lung der Zulässigkeit des Bauvorhabens der maßgeb-
liche Bebauungsplan ist. Dieser ist rechtskräftig. Die 
Gemeinde ist Träger der kommunalen Planungshoheit 
und kann daher Bauleitpläne aufstellen, sobald und 
soweit sie dies für erforderlich hält. Auf die vorste-
henden Ausführungen wird ergänzend verwiesen.

Mit den Einwendungen der Petenten wurde außerdem 
aufgeführt, dass im Bauantrag keine Wärmepumpe 
dargestellt war und eine solche auch nicht Gegen-
stand des vorhabenbezogenen Bebauungsplans war. 
Eine Wärmepumpe muss jedoch nicht Gegenstand 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans sein. Der 
Standort der Wärmepumpe wurde im Baugenehmi-
gungsverfahren nachträglich so gewählt, dass keine 
unzumutbaren Beeinträchtigungen für angrenzende 
Grundstücke vorliegen. Nachgewiesen wurde dies 
durch eine Fachunternehmerbescheinigung zur über-
schlägigen Schallimmissionsprognose und durch die 
Zusammenfassung der Schallwerte für die genehmi-
gende Behörde für die einzubauende Wärmepumpe.

Weiterhin wurde von den Petenten beanstandet, dass 
der Baugenehmigungsantrag von den Vorgaben des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans hinsichtlich First-
höhe und Traufhöhe abweiche. Dies ist nicht der Fall. 
Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan angege-
benen Höhen werden nicht überschritten. Auch ein 
Verstoß gegen das nachbarliche Gebot der Rücksicht-
nahme ist nicht ersichtlich. Die maßgeblichen Grenz-
abstandsflächen liegen auf dem Baugrundstück. Es ist 
daher von einer ausreichenden Belichtung und Belüf-
tung auszugehen. Eine erdrückende Wirkung ist bei 
der Anordnung des geplanten Wohnhauses in Bezug 
auf die Lage der Nachbargebäude nicht ersichtlich. 
Der ebenfalls beanstandete Balkon steht nicht im Wi-
derspruch zu den Festsetzungen des Bebauungsplans 
oder zu baurechtlichen Vorschriften. Dasselbe gilt für 
die geplante Länge und Breite des Gebäudes. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplans werden auch hin-
sichtlich der in Anspruch genommenen Grundfläche 
eingehalten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Bauvor-
haben dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht 
widerspricht und die Petenten durch das Vorhaben 
nicht in geschützten nachbarlichen Rechten verletzt 
werden. Die Firma X besaß insofern einen Rechtsan-
spruch auf die Baugenehmigung.

Das unbebaute Grundstück der Petenten liegt nicht im 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans, sondern im Geltungsbereich des bereits beste-
henden Bebauungsplans. Das Grundstück ist insofern 

sen soll gewährleistet werden, dass die für den Zeit-
raum der Bauphase auf die benachbarten Grundstücke 
vergrämten Mauereidechsen durch die auf das petiti-
onsgegenständliche Vorhaben bezogenen Bauarbeiten 
nicht gefährdet werden. Die von den Petenten kriti-
sierte Unklarheit wurde bereits dadurch behoben, dass 
die Bezeichnung „Bautabuzone“ in „befristeter Schutz-
bereich“ geändert wurde, was ausweislich des Proto-
kolls der Gemeinratssitzung auch Grundlage des ab-
wägenden Satzungsbeschlusses vom 29. Juni 2021 
war. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist, wie ausge-
führt, zu erwarten, dass die vergrämten Eidechsen auf 
das Baugrundstück zurückwandern.

2. Baugenehmigung

Nach § 58 Absatz 1 LBO ist die Baugenehmigung 
zu erteilen, wenn dem genehmigungspflichtigen Vor-
haben keine von der Baurechtsbehörde zu prüfenden 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. 
Der Baurechtsbehörde ist hierbei kein Ermessen ein-
geräumt, vielmehr hat der Antragsteller einen Rechts-
anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung, wenn 
das Vorhaben mit den von der Baurechtsbehörde zu 
prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Ein-
klang steht.
Entgegen der Auffassung der Petenten wurde die Ver-
grämung der auf dem Baugrundstück vorkommenden 
Eidechsen nicht zulasten ihres eigenen Grundstücks 
vorgenommen und führt nicht zu rechtlichen Nach-
teilen der Petenten oder zu Nachteilen hinsichtlich der 
Bebauung oder Nutzungsmöglichkeiten ihres eigenen 
Grundstücks. Die Vergrämungsmaßnahmen sind in 
der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung detail-
liert aufgeführt. Die Vergrämung erfolgte vor Bau-
beginn durch Rodungen, die Entfernung von Gehölz-
schnitt und Versteckmöglichkeiten, die Abdeckung 
des Vergrämungsbereichs und das Aufstellen von 
Reptilienzäunen. Nach der Durchführung dieser Maß-
nahmen bestanden seitens der unteren Naturschutzbe-
hörde Zweifel, ob die Vergrämung tatsächlich erfolg-
reich war. Das Landratsamt hat daher eine nochma-
lige Überprüfung durch das beteiligte Fachbüro vor 
Erteilung einer Baufreigabe gefordert. 
Aus dem daraufhin vorgelegten Bericht des Fach-
büros vom 1. April 2022 geht hervor, dass die Ver-
grämung auf dem Baugrundstück erfolgreich war. 
Aus den Ergebnissen der Begehung ist ersichtlich, wo 
Mauereidechsen in der Umgebung festgestellt werden 
konnten. Auf den Grundstücken der Petenten wurden 
keine Mauereidechsen aufgefunden. Das unbebaute 
Grundstück der Petenten ist aufgrund seines aktuell 
sehr gepflegten Zustands als dauerhafter Lebensraum 
für Mauereidechsen ohnehin relativ ungeeignet. Mit 
dem Bauvorhaben sind auf dem Baugrundstück be-
stimmte Außenanlagen als Lebensräume für die Mau-
ereidechsen und deren besondere Lebensraumanfor-
derungen zu errichten. Aus diesem Grund werden sich 
auf dem Grundstück der Petenten nach Ausführung 
des Bauvorhabens auch nicht mehr Eidechsen auf-
halten als vor Durchführung der Vergrämung und des 
Bauvorhabens. Nachteile für die Petenten sind nach 
alledem nicht erkennbar. Eine Prüfung etwaiger pri-
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chergestellt und gepfändet. Außerdem wurden bei der 
Durchsuchung mehrere Handys sichergestellt. Der 
Petentin wurden eine Mehrfertigung des Durchsu-
chungsbeschlusses sowie eine Niederschrift der si-
chergestellten Gegenstände übergeben. 

Mit Schriftsatz vom 11. Mai 2021 beantragte die an-
waltliche Vertreterin der Petentin die Herausgabe des 
Pkw mit der Begründung, dass das Fahrzeug im Al-
leineigentum der Petentin stehe. Zwischen den Ehe-
leuten sei im Dezember 2016 ein Darlehensvertrag 
und eine Sicherungsübereignung des Fahrzeugs an die 
Petentin als Darlehensgeberin und Sicherungsnehme-
rin vereinbart worden. 

Mit Verfügung vom 8. Juli 2021 leitete die Staats-
anwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen die Pe-
tentin wegen des Verdachts der Geldwäsche ein. 
Grundlage für die Verfahrenseinleitung war, dass sich 
im Rahmen des gegen ihren Ehemann geführten Er-
mittlungsverfahrens der Verdacht ergeben hatte, dass 
die Petentin aus den Drogengeschäften ihres Eheman-
nes herrührende Vermögenswerte vereinnahmt hatte. 
So hatten die Finanzermittlungen ergeben, dass seit 
dem 1. Juli 2017 auf das Konto der Petentin mehr als 
132 000 Euro durch Bareinzahlungen erfolgten. 

Mit Beschluss vom 23. Juli 2021 erließ das Amtsge-
richt einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräu-
me der Petentin in der S.-Straße. Vor Ort wurde am 
30. Juli 2021 festgestellt, dass die Petentin nicht mehr 
dort wohnhaft war, sondern in die H.-Straße umge-
zogen war. Im Rahmen der sodann aufgrund einer 
Eilanordnung der Staatsanwaltschaft durchgeführten 
Durchsuchung in der H.-Straße konnte der aufgrund 
einer beantragten Besuchserlaubnis durch einen Notar 
bestehende Verdacht, die Petentin versuche, das auf 
ihren Ehemann als Eigentümer eingetragene Grund-
stück auf sich zu übertragen, insoweit bestätigt wer-
den, als das Grundstück auf sie und ihren Sohn über-
tragen werden sollte. Zudem wurde bekannt, dass 
die Petentin am 29. Mai 2017 ein Grundstück in den 
Niederlanden erworben hatte. Im Rahmen der Durch-
suchung wurden schriftliche Unterlagen über Ver-
mögensverhältnisse und Mobiltelefone aufgefunden 
und sichergestellt. Nachdem die Petentin zunächst mit 
ihrem Rechtsanwalt Rücksprache halten wollte, die-
ser jedoch nicht erreichbar war, wurde keine Beschul-
digtenvernehmung mit der Petentin durchgeführt. Der 
Petentin wurden ein Durchsuchungsbeschluss sowie 
eine Niederschrift der sichergestellten Gegenstände 
übergeben. Die Petentin wurde belehrt, dass sie hier-
über jederzeit eine gerichtliche Entscheidung beantra-
gen könne. Hierbei gab die Petentin an, dass sie den 
Sachverhalt ihrem Rechtsanwalt mitteilen und dieser 
sich um alles Weitere kümmern würde. 

Die Staatsanwaltschaft erwirkte aufgrund der ge-
wonnen Erkenntnisse ferner einen Beschlagnahmebe-
schluss für das in den Niederlanden gelegene Grund-
stück, weil der Verdacht bestand, dass dieser Erwerb 
ebenfalls mit inkriminierten Mitteln erfolgte. Die Be-
schlagnahme schlug indessen fehl, weil die Petentin 
das Grundstück zwischenzeitlich offenbar veräußert 
hatte. 

unverändert entsprechend der Maßgaben der Festset-
zungen dieses Bebauungsplans sowie der weiteren zu 
beachtenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften, zu de-
nen auch die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 
zählen, nutz- bzw. bebaubar. Dafür bedarf es jeden-
falls keiner von den Petenten begehrten zusätzlichen 
vertraglichen Zusicherung zur planungsrechtlichen 
Überbau- bzw. Nutzbarkeit ihres Grundstücks. Viel-
mehr steht es den Petenten jederzeit frei, für ein kon-
kretes, mit ihrer Petition nicht näher benanntes Vor-
haben einen Bauantrag bzw. eine Bauvoranfrage beim 
Landratsamt zu stellen.

Beschlussempfehlung: 
Aufgrund der vorliegenden Sach- und Rechts-
lage kann der Petition nicht abgeholfen wer-
den. 

Berichterstatter: Ranger

24.  Petition 17/725 betr. Beschwerde über die Staats-
anwaltschaft und die Polizei

Die Petentin wendet sich gegen Durchsuchungsmaß-
nahmen und Maßnahmen der Vermögensabschöpfung 
in Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen 
die Petentin wegen des Verdachts der Geldwäsche 
und gegen ihren Ehemann wegen des Verdachts des 
Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. 

Die Prüfung der Petition hat das Folgende ergeben:

Die Staatsanwaltschaft führte gegen den Ehemann der 
Petentin ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes 
gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ihm wurde zur 
Last gelegt, er habe sich spätestens Anfang des Jahres 
2020 entschlossen, gewinnbringende Umsatzgeschäf-
te mit großen Mengen von Marihuana und Kokain 
durchzuführen und sich mit dem Verkauf der Drogen 
eine fortlaufende Einnahmequelle zu erschließen.  
Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens erließ das 
Amtsgericht am 20. Januar 2021 einen Durchsu-
chungsbeschluss für mehrere Wohnobjekte des Ehe-
manns der Petentin sowie einen Haftbefehl gegen die-
sen. Zudem ordnete das Amtsgericht am 22. Januar 
2021 einen Vermögensarrest in Höhe von zunächst 
71 000 Euro in das Vermögen des Ehemanns der Pe-
tentin an. Bei der Durchsuchung des Wohnhauses in 
der H.-Straße am 26. Januar 2021, welches dem Ehe-
mann der Petentin gehört, wurde durch die Einsatz-
kräfte der Beweis- und Festnahmeeinheit des Polizei-
präsidiums die Hauseingangs- und die Wohnungstüre 
gewaltsam geöffnet. Dabei wurden diese beschädigt.
Bei der Durchsuchung des Objekts in der S.-Straße, 
der Meldeadresse der Petentin, wurde diese angetrof-
fen. Aufgrund des durch das Amtsgericht angeordne-
ten Vermögensarrests wurde neben Bargeld und 
Wertgegenständen ein KfZ, Modell Porsche Cayenne, 
der auf den Ehemann der Petentin zugelassen ist, si-
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scheidungen zu überprüfen oder gar abzuändern. Aus-
schließlich mit den gesetzlich vorgesehenen Rechts-
behelfen können richterliche Entscheidungen ange-
griffen werden. Anhaltspunkte dafür, dass die gericht-
lichen Entscheidungen unter keinem denkbaren As-
pekt rechtlich vertretbar und als Akt der Willkür und 
groben Unrechts anzusehen wären, bestehen ersicht-
lich nicht.

Falsch ist die Behauptung der Petentin, das Geständ-
nis ihres Ehemanns im Rahmen der Verfahrensab-
sprache vor dem Landgericht sei erfolgt, weil ihm in 
Aussicht gestellt worden sei, dass bei einem Geständ-
nis die Familie von den Strafverfolgungsbehörden „in 
Ruhe gelassen“ werde. Vielmehr hat der Ehemann 
anwaltlich beraten ein Geständnis abgelegt, um eine 
Strafmilderung zu erreichen, zumal er mit Geständ-
nissen weiterer Tatverdächtiger rechnen musste. Oh-
ne das Geständnis hätte der Ehemann noch mit einer 
weit höheren Freiheitsstrafe rechnen müssen. Auf 
eine Nachfrage des Verteidigers des Ehemanns, wie 
er im Verfahren gegen seine Ehefrau entscheiden wer-
de, hat der zuständige Oberstaatsanwalt diesem mit-
geteilt, dass er an den Mindeststrafrahmen gebunden 
sei, aber trotz des Wertes des gewaschenen Vermö-
gens berücksichtigen müsse, aus welcher Situation die 
Petentin heraus gehandelt habe. 

Die Sachbehandlung der Staatsanwaltschaft ist in 
beiden Ermittlungsverfahren dienstaufsichtsrechtlich 
nicht zu beanstanden. Die Durchsuchungsmaßnahmen 
und Maßnahmen der Vermögensabschöpfung erfolg-
ten jeweils auf Grundlage richterlicher Beschlüsse. 
Soweit die Staatsanwaltschaft bei der Durchsuchung 
am 30. Juli 2021 eine Eilanordnung zur Durchsu-
chung der Wohnräume getroffen hat, ist dies nicht zu 
beanstanden, weil der zuständige Ermittlungsrichter 
nicht erreichbar war. Die Sicherstellung von Beweis-
mitteln im Rahmen der Durchsuchungen ist gleich-
falls nicht zu beanstanden. 

Soweit die Petentin sich gegen die Pfändung des 
Pkw wendet, hat bereits das Landgericht in seinem 
Beschluss vom 28. Juli 2021 festgestellt, dass die 
Darstellungen der Petentin unglaubhaft sind und sie 
versuchte, die wahren Eigentumsverhältnisse zu ver-
schleiern, um das Fahrzeug dem staatlichen Zugriff 
zu entziehen. Soweit die Petentin angibt, sie benöti-
ge aufgrund ihrer Erkrankung ein Fahrzeug, ist zu 
bemerken, dass auf die Petentin am 13. Juli 2020 
und am 7. Juni 2021 jeweils ein Fahrzeug zugelassen 
wurde. Diese wurden in den Ermittlungsverfahren 
weder zu Zwecken der vorläufigen Vermögenssiche-
rung noch sonst sichergestellt oder beschlagnahmt. 
Somit kann die Petentin jederzeit über ein Fahrzeug 
verfügen. 

Zur Einziehung von Vermögenswerten hat die Staats-
anwaltschaft keine Zusagen gemacht. Entscheidend 
für die Frage der Einziehung ist, ob die Petentin oder 
ihr Ehemann Eigentümer der sichergestellten Gegen-
stände war. Auf der Grundlage der durch das Land-
gericht ausgesprochenen Einziehung des Wertes von 
Taterträgen kann in das Eigentum des Ehemanns der 
Petentin vollstreckt werden. Deshalb werden, sobald 

Mit Beschluss vom 28. Juli 2021 lehnte das Landge-
richt den Antrag der Petentin auf Herausgabe des Pkw 
ab. Die Eigentumsvermutung des § 1006 Bürgerliches 
Gesetzbuch spreche dafür, dass der Pkw im Eigentum 
ihres Ehemanns stand und weiterhin steht. Der Pkw 
sei durch diesen zugelassen und genutzt worden. Die 
Versicherungsbeiträge seien von seinem Konto abge-
bucht worden. Die Eigentumsvermutung werde durch 
den vorgelegten Darlehens- und Sicherungsübereig-
nungsvertrag nicht beseitigt. Die von der Staatsan-
waltschaft erbetenen Nachweise, wer den Vertrag für 
die Eheleute aufgesetzt habe, seien nicht erbracht 
worden. Die Behauptung der Petentin, ihre gut situier-
ten Eltern hätten sie in der Vergangenheit und auch 
beim Kauf des Fahrzeugs finanziell unterstützt, sei 
nicht belegt. Ungereimt erscheine der Strafkammer, 
dass von der Petentin keine Angaben zum Verwah-
rungsort des Darlehens- und Sicherungsübereignungs-
vertrages gemacht wurden, falls dieser tatsächlich 
2016 geschlossen worden sein sollte. Anlässlich der 
Durchsuchungen hätte dieser jedenfalls nicht aufge-
funden werden können. Deshalb sei auch unklar, ob 
es sich um eine 2016 gefertigte inhaltlich unrichtige 
Urkunde oder um ein nachträglich gefertigtes Doku-
ment handele. Die Gesamtwürdigung der Umstände 
lasse einen bereits 2016 geschlossenen Darlehens- 
und Sicherungsübereignungsvertrag wenig plausibel 
erscheinen. 
Das Landgericht verurteilte den Ehemann der Petentin 
mit Urteil vom 30. September 2021 wegen unerlaub-
ten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht 
geringer Menge in 22 Fällen zu einer Gesamtfreiheits-
strafe von zehn Jahren und fünf Monaten. Zugleich 
ordnete das Landgericht die Einziehung des Wertes 
von Taterträgen in Höhe von 1 845 608 Euro an. Nach 
der geständigen Einlassung des Ehemanns der Peten-
tin habe dieser Betäubungsmittelgeschäfte durchge-
führt, die sich auf mehr als 620 Kilogramm Marihua-
na und 10,1 Kilogramm Kokain bezogen.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die 
Petentin dauern weiter an. 
Die Petentin wendet sich mit ihrer Petition gegen die 
in den Wohnräumen der Familie durchgeführten Durch-
suchungsmaßnahmen. Sie beanstandet, dass Türen be-
schädigt wurden und Vermögenswerte sowie Beweis-
mittel sichergestellt wurden. 
Die Petentin ist der Auffassung, ihr Ehemann habe 
einer verfahrensverkürzenden Verständigung nur zu-
gestimmt, damit die Familie zukünftig von den Straf-
verfolgungsbehörden in Ruhe gelassen würde, was 
aber nun nicht eingetreten sei. Die Petentin fühlt sich 
getäuscht. 

Der Sachverhalt ist folgendermaßen zu bewerten:

Das Amtsgericht und das Landgericht haben ihre Ent-
scheidungen in richterlicher Unabhängigkeit getrof-
fen. Richterinnen und Richter sind nach dem Grund-
gesetz und der Verfassung des Landes Baden-Würt-
temberg unabhängig und nur dem Gesetz unterwor-
fen. Keiner außerhalb der Judikative stehenden staat-
lichen Stelle ist es daher gestattet, gerichtliche Ent-
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2003 zum Nachteil eines damals bei der Staatsanwalt-
schaft tätigen Oberamtsanwalts erfolgt, der in einem 
gegen den Petenten geführten Strafverfahren in der 
Hauptverhandlung vor einem Amtsgericht am 16. Ok-
tober 2001 die Anklage vertreten hatte.

Da der Schaden des Oberamtsanwalts allein wegen 
dessen dienstlicher Stellung eingetreten war, habe das 
Land Baden-Württemberg als Dienstherr Fürsorge-
leistungen nach § 98 Landesbeamtengesetz (LBG) an 
den Oberamtsanwalt gewährt und diesem zur De-
ckung seiner Aufwendungen für die Schadensbeseiti-
gung eine Entschädigung in Höhe von 8 000 Euro ge-
leistet. Im Gegenzug habe sich das Land die Scha-
densersatzansprüche des Beamten gegen den Petenten 
abtreten lassen. Aus dem abgetretenen Recht habe das 
Land am 8. Dezember 2004 einen Mahnbescheid be-
antragt, gegen den der Petent Widerspruch eingelegt 
habe. Im sich anschließenden streitigen Zivilverfahren 
habe das Landgericht zunächst das Ruhen des Verfah-
rens angeordnet, um den Ausgang des Strafverfahrens 
abzuwarten. Hiergegen habe der Petent wiederholt 
Einwände erhoben, die im Ergebnis zu dem vom Pe-
tenten vorlegten Beschluss des Oberlandesgerichts 
vom 14. Januar 2008 geführt hätten. Durch Urteil des 
Landgerichts vom 14. November 2008 sei der Petent 
schließlich zur Zahlung von 8 000 Euro nebst Zinsen 
und Kosten verurteilt worden. Die Berufung des Pe-
tenten habe das Oberlandesgericht mit Urteil vom  
18. Februar 2010 zurückgewiesen.

Nach Rechtskraft des Zivilurteils habe die General-
staatsanwaltschaft am 19. Juli 2010 die Zwangsvoll-
streckung wegen folgender Forderungen eingeleitet:

–  Urteil des Landgerichts vom 14. November 2008, 
zugestellt am 8. Januar 2009, mit einer Hauptforde-
rung in Höhe von 8 000 Euro nebst Zinsen in Höhe 
von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
seit 10. Juni 2005,

–  Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts vom 
5. Februar 2009, zugestellt am 9. Februar 2009, we-
gen festgesetzter Kosten in Höhe von 1 249,50 Eu-
ro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz seit 12. Januar 2009,

–  Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts vom 
17. Juni 2010, zugestellt am 21. Juni 2010, wegen 
festgesetzter Kosten in Höhe von 1 396,58 Euro 
nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz seit 1. März 2010.

Am 12. August 2010 sei beim Amtsgericht wegen 
dieser Ansprüche ein Pfändungs- und Überweisungs-
beschluss beantragt worden. Nach einer Teilzahlung 
des Petenten in Höhe von 1 369,58 Euro am 7. Juli 
2010 und einer Zahlung von Drittschuldnern in Höhe 
von 3 500 Euro bestünden noch folgende Verbind-
lichkeiten des Petenten gegenüber dem Land Baden-
Württemberg:

–  8 000 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 10. Ju-
ni 2005 und

das Urteil gegen den Ehemann rechtskräftig ist, weite-
re Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen. 
Gemäß den Vorschriften der Strafprozessordnung sind 
die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet, wegen aller 
verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, wenn zurei-
chende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Dabei 
haben die Beamten des Polizeivollzugsdienstes Straf-
taten zu erforschen und alle keinen Aufschub gestat-
tenden Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung 
der Sache zu verhüten. Sie sind hierzu u. a. berechtigt, 
Ermittlungen jeder Art vorzunehmen. 
Die Polizeibeamten handelten bei den durchgeführten 
Durchsuchungsmaßnahmen jeweils aufgrund richter-
licher Durchsuchungsbeschlüsse bzw. auf Anweisung 
der Staatsanwaltschaft. Die Petentin wurde über ihre 
Rechte belehrt und erhielt eine Niederschrift über die 
sichergestellten Gegenstände. Ein Antrag auf Scha-
densersatz der Familie der Petentin bezüglich der be-
schädigten Türen liegt dem Polizeipräsidium nicht 
vor. Das Verhalten der eingesetzten Polizeibeamten 
war ordnungsgemäß und somit nicht zu beanstanden.

Beschlussempfehlung: 
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Salomon

25. Petition 17/815 betr. Erlass einer Forderung

Mit seiner Petition beantragt der Petent den Erlass 
 einer Forderung des Landes Baden-Württemberg ge-
gen ihn. In der Sache trägt er wie folgt vor: Er sei zur 
Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 8 000 Euro 
an das Land Baden-Württemberg verurteilt worden, 
obwohl er die ihm vorgeworfene streitgegenständli-
che Sachbeschädigung nicht begangen und kein Be-
weis seiner Täterschaft vorgelegen habe. Er ist der 
Meinung, die Verurteilung sei zu Unrecht erfolgt. Ge-
gen die auf Grundlage der Verurteilung vom Land 
 Baden-Württemberg eingeleitete Zwangsvollstreckung 
wendet sich der Petent mit der Begründung, dass ihm 
wegen der durch das Land eingeleiteten Pfändung und 
einer weiteren Pfändung seiner Ehefrau nur noch der 
Pfändungsfreibetrag bleibe. Er sei 89 Jahre alt und bei 
schlechter Gesundheit und bitte daher um „Verzicht“ 
auf die Forderung.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Generalstaatsanwaltschaft führt in ihrem Bericht 
aus, der Petent sei durch rechtskräftiges Urteil des 
Landgerichts X vom 26. September 2008 nach 33-tä-
giger Hauptverhandlung wegen Sachbeschädigung in 
65 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jah-
ren und sechs Monaten verurteilt worden. Nach den 
Feststellungen in dem rechtskräftigen Urteil hatte der 
Petent in den Jahren 1999 bis 2006 überwiegend 
Hausfassaden mit ölhaltigen Substanzen beschüttet. 
Eine dieser Sachbeschädigungen sei am 25. Februar 
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hang gerissen und werden im Beschluss des Oberlan-
desgerichts wie folgt fortgesetzt:
„Eine Verurteilung des Beklagten wegen des streitge-
genständlichen Sachverhalts kommt demnach sowohl 
im Straf- als auch im Zivilverfahren angesichts be-
strittener Täterschaft allenfalls aufgrund von Indizien 
in Betracht – wie etwa der in Anl. K 1 [...] erwähnten 
Äußerung des Beklagten gegenüber dem Landgericht 
vom 21. April 2003 einerseits, der Geschädigte werde 
‚einige Feinde haben, wenn er – wie in meinem Falle 
– im Wissen um die Unschuld eines Angeklagten sei-
ne Bestrafung beantragt‘ in Verbindung mit und vor 
allem einer Überführung des Beklagten in gleichgear-
teten Fällen andererseits.“
Eine solche Verurteilung ist nachfolgend jedoch so-
wohl straf- als auch zivilrechtlich erfolgt. Die Urtei-
le sind rechtskräftig. Eine Änderung oder Aufhebung 
der in richterlicher Unabhängigkeit getroffenen Ent-
scheidungen durch die Exekutive ist aus Gründen der 
Gewaltenteilung nicht zulässig.
Die rechtskräftig festgestellte Forderung kann auch 
weder erlassen noch niedergeschlagen werden.
Eine besondere Härte, die nach § 59 Absatz 1 Num-
mer 3 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Würt-
temberg (LHO) einen Erlass der Forderung begründen 
könnte, liegt nicht vor. Diese ergibt sich insbesondere 
nicht aus der vom Petenten vorgetragenen finanziel-
len Zwangslage. Denn der Petent hat diese behauptete 
Mittellosigkeit selbst herbeigeführt, indem er wie be-
reits dargestellt ab Oktober 2008 – und damit in Er-
wartung des am 24. November 2008 ergangenen Ur-
teils des Landgerichts – zugunsten seiner Ehefrau auf 
erhebliche Vermögenswerte verzichtet hat. Die zeit-
liche Nähe der Vermögensübertragungen zu dem da-
mals laufenden Zivilverfahren legt nahe, dass der Pe-
tent handelte, um eine drohende Vollstreckung durch 
das Land zu vereiteln. Wirtschaftlich nachvollziehba-
re und zu billigende Gründe für die Vermögensver-
schiebungen sind nicht nur nicht erkennbar, sie liegen 
fern. Vor diesem Hintergrund stellt die Fortsetzung 
der Zwangsvollstreckung keine besondere Härte dar, 
die einen Erlass rechtfertigen könnte.
Auch eine Niederschlagung nach § 59 Absatz 1 Num-
mer 2 LHO und Nummer 2.4 zu § 59 der VV-LHO 
vom 20. Dezember 2018 kommt nicht in Betracht. Es 
ist nicht anzunehmen, dass die Einziehung des An-
spruchs wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Petenten oder aus anderen Gründen dauernd ohne 
Erfolg bleiben wird. Der Petent trägt selbst vor, dass 
nach Beendigung der Pfändung durch seine Ehefrau 
das Land bis zur Grenze des pfändungsfreien Betrags 
auf seine Altersrente werde zugreifen können. Auch 
stehen die Kosten der Einziehung nicht außer Verhält-
nis zur Höhe des Anspruchs.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Salomon

–  1 249,50 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz seit 12. Januar 
2009

abzüglich der durch Drittschuldner gezahlten 3 500 Eu-
ro. Zum 1. Februar 2022 belaufe sich die Gesamtfor-
derung unter Einschluss von Zinsen auf 13 575,62 Eu-
ro. Die Vermögensauskunft sei zuletzt am 25. Mai 
2020 abgenommen worden.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft weiter berichtet, sei 
im Rahmen der 2010 eingeleiteten Zwangsvollstre-
ckung bekannt geworden, dass der Petent sein hälfti-
ges Miteigentum an einer 4-Zimmer-Wohnung in be-
vorzugter Ortsrandlage an einem Südhang sowie vier 
dortige Kfz-Abstellplätze bereits durch Willenserklä-
rung vom 24. Oktober 2008 an seine Ehefrau übertra-
gen habe, wobei zu seinen Gunsten gleichzeitig eine 
Reallast wegen Pflegeverpflichtung, ein Wohnungs-
recht in Form einer beschränkten persönlichen Dienst-
barkeit und eine Rückerwerbsvormerkung bewilligt 
worden seien. Zugunsten seiner Ehefrau sei eine 
Grundschuld über 150 000 Euro nebst 15 Prozent Zin-
sen eingetragen worden. Die Eintragung ins Grund-
buch sei am 14. November 2008 erfolgt.

Am 27. Februar 2009 sei zudem ein zuvor bestehen-
der Nießbrauch des Petenten im Grundbuch gelöscht 
worden, der zugunsten des Petenten und seiner Ehe-
frau in Gesamtberechtigung nach § 428 Bürgerliches 
Gesetzbuch an einer Eigentumswohnung nebst einer 
Garage in guter Wohnlage bestanden habe, welche 
im Eigentum des Sohns des Petenten gestanden habe. 
Der Nießbrauch der Ehefrau habe fortbestanden mit 
der Folge, dass diese nun allein berechtigt sei, alle Er-
träge zu vereinnahmen. Der Zeitpunkt der notariellen 
Verzichtserklärung des Petenten sei nicht bekannt.

Hinsichtlich einer Sicherungshypothek über 80 000 Euro 
an einem früheren Wohneigentum des Petenten habe 
sich der Petent, vertreten durch seine Ehefrau, schließ-
lich gegen Zahlungen der Drittschuldner an das Land 
Baden-Württemberg mit der Begründung gewehrt, er 
habe seinen Anteil an der noch ausstehenden Kauf-
preisforderung am 25. August 2008 schenkweise an 
seine Ehefrau abgetreten. Da die privatschriftliche 
Schenkung formnichtig gewesen sei und die Dritt-
schuldner die Abtretung nicht eingewandt hätten, hät-
ten die Drittschuldner 3 500 Euro an das Land Baden-
Württemberg gezahlt.

Bewertung: 

Soweit der Petent gegen die Fortsetzung der Zwangs-
vollstreckung vorbringt, er sei nicht der Verursacher 
der Fassadenbeschädigung und deshalb sowohl straf- 
als auch zivilrechtlich zu Unrecht verurteilt worden, 
stehen dem die rechtskräftigen Urteile in der Straf- 
und Zivilsache entgegen.

Aus dem vom Petenten zitierten Auszug aus dem Be-
schluss des Oberlandesgerichts vom 14. Januar 2008 
ergibt sich nichts Gegenteiliges. Zum einen ist Gegen-
stand des Beschlusses nur die Entscheidung über die 
Anordnung des Ruhens des Verfahrens. Zum anderen 
sind die zitierten Ausführungen aus dem Zusammen-
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Sicherungsverwahrten zur freien Verwendung aus 
Haushaltsmitteln (3.).

Die Prüfung der Petition hat das Folgende ergeben:

Zu 1. (Anstaltseinkauf): 

Strafgefangene erhalten gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1 
Justizvollzugsgesetzbuch Buch 3 (JVollzGB III) die 
Möglichkeit, unter Vermittlung der Justizvollzugsan-
stalt in angemessenem Umfang einzukaufen. Gleichlau-
tende Regelungen bestehen für Untersuchungsgefange-
ne (§ 11 Absatz 2 Satz 1 Alternative 1 JVollzGB II) und 
Sicherungsverwahrte (§ 20 Absatz 1 Satz 1 JVollzGB V). 
Hierbei ist zu beachten, dass kein Anspruch auf einen 
Einkauf zu marktüblichen Preisen, sondern nur zu 
marktgerechten Preisen besteht (vgl. Beschluss des 
OLG Karlsruhe vom 30. Juni 2021). Die Grenze zu 
überhöhten Preisen ist insoweit bei einem Drittel zu 
sehen (OLG Karlsruhe), wobei die Preise nicht mit 
Sonderangeboten, sondern mit regulären Preisen zu 
vergleichen sind; allerdings werden auch im Bereich 
des Anstaltseinkaufs regelmäßig Sonderangebote ge-
macht. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben sind 
keine Fälle bekannt, in denen – nach den geltenden 
Verwaltungsvorschriften regelmäßig von den Justiz-
vollzugsanstalten durchzuführende – Überprüfungen 
der Preisgestaltung des Anstaltskaufmanns zu Bean-
standungen geführt hätten. 
Soweit die Justizvollzugsanstalt vorliegend halbjähr-
lich einen Preisvergleich mit zwei Supermärkten durch-
führt, hat die letzte Stichprobe vom 23. Mai 2022 be-
treffend 34 häufig gekaufte Produkte im Mittelwert 
Gesamtabweichungen von 0,17 bzw. –1,10 Prozent 
ergeben. Die Abweichungen betreffend die im Rah-
men der Stichprobe geprüften 22 Lebensmittel lagen 
im Mittelwert bei 2,18 bzw. –3,38 Prozent – und da-
mit deutlich im dargestellten Toleranzbereich. Dies 
gilt auch bei Betrachtung lediglich der im Vergleich 
teureren Lebensmittel (also ohne Berücksichtigung 
der günstigeren Lebensmittel). Insoweit ergab sich im 
Mittelwert eine Abweichung von 22,30 bzw. 26,82 Pro-
zent, wobei diese Abweichung im Wesentlichen auf 
einzelne Produkte zurückgeht. Namentlich war der 
Kaffee derselben Marke – als eines der von Gefange-
nen meistbegehrten Lebensmittel – in Vergleich zu 
einem Supermarkt 75,19 Prozent teurer, während er 
im Vergleich zum anderen Supermarkt 6,68 Prozent 
günstiger war. Dies zeigt, dass eine Beurteilung ledig-
lich anhand einzelner Produkte nicht repräsentativ ist, 
weshalb dem Mittelwert aller Produkte umso größere 
Bedeutung zukommt.
Ergänzend ist zu bemerken, dass die Marktverhält-
nisse des Anstaltseinkaufs sich nicht unmittelbar 
mit denen eines Supermarkts oder Discounters ver-
gleichen lassen. Bereits das Warensortiment ist stark 
eingeschränkt und überproportional entsprechend der 
Bedürfnisse der Gefangenen und Untergebrachten 
von Kaffee und preisgebundenem Tabak bestimmt. 
Insbesondere sind daneben in der Kalkulation des 
den Anstaltseinkauf durchführenden Unternehmens 
organisatorische Maßnahmen sowie die Vorhaltung 
besonderer, anstaltsspezifischer Logistik zu berück-

26.  Petition 17/1217 betr. Sicherungsverwahrung, 
Tragen von Schutzmasken

Der Petent begehrt, für die Bediensteten des Justiz-
vollzugs zur Verhinderung der Ausbreitung des SARS-
CoV-2-Virus weiterhin das Tragen von Schutzmasken 
zwingend vorzuschreiben.

Die Prüfung der Petition ergab das Folgende:

Zutreffend ist, dass für die Bediensteten im Justizvoll-
zug seit dem 26. Mai 2022 keine Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Gesichtsmaske mehr gilt. Diese 
Änderung ist durch das Auslaufen der durch das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales erlassenen 
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung zum 25. Mai 
2022 bedingt, welche insoweit nicht mehr als Rechts-
grundlage herangezogen werden kann.

Zur Reduzierung der Gefahr einer Infektion von Voll-
zugsbediensteten mit dem SARS-CoV-2 Virus wäh-
rend der Dienstverrichtung wird durch das Ministeri-
um für Justiz und Migration allerdings weiterhin die 
Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu 
anderen Personen, das Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske („OP Maske“) oder einer Atemschutz-
maske (FFP2 oder vergleichbar) bei Unterschreiten 
des Mindestabstands in geschlossenen Räumen sowie 
eine ausreichende Hygiene empfohlen. Diese Emp-
fehlung gilt auch für Fremdpersonen während ihres 
Aufenthalts in Justizvollzugseinrichtungen. Medizini-
sche Gesichtsmasken werden den Bediensteten von 
ihren jeweiligen Dienststellen zur Verfügung gestellt. 
Weiterhin wird empfohlen, dass Bedienstete, die in 
für die Aufgabenerfüllung der Justizvollzugseinrich-
tung besonders bedeutsamen oder in besonders infek-
tionsgefährlichen Bereichen, z. B. der Kammer, der 
Zugangsabteilung, der Quarantäneabteilungen, dem 
Krankenrevier und der Bettenstationen, der Küche so-
wie der Torwache, tätig sind, eine FFP2-Maske tragen. 

Insofern besteht für das Begehren des Petenten keine 
Rechtsgrundlage. Im Übrigen wird dem Infektions-
schutz durch die Empfehlungen des zuständigen Mi-
nisteriums ausreichend Genüge getan.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Salomon

27.  Petition 17/1253 betr. Sicherungsverwahrung, 
Nebenkosten und Aufwendungen für Lebens-
mittel

Der Petent beanstandet die Kosten im Anstaltseinkauf 
(1.), begehrt das Absehen von der Erhebung eines 
Stromkostenbeitrags sowie der Kosten für Fernseh-
empfang (2.) und verlangt die Zahlung eines monat-
lichen Betrags von 20 Euro an jeden Gefangenen und 



43

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3320

gen, für die es in Freiheit vergleichbare Regelungen 
gibt oder deren Entstehung in der persönlichen Ent-
scheidung der oder des Einzelnen steht, gemäß § 52 
Absatz 2 JVollzGB V – entsprechend dem Anglei-
chungsgrundsatz – durch Erhebung von Kostenbeiträ-
gen in angemessener Höhe beteiligt werden; dies gilt 
insbesondere für Stromkosten, die durch die Nutzung 
der in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände, insbe-
sondere zum Beispiel durch Fernsehgeräte entstehen. 
Auch hier erfolgt die Beteiligung durch die Erhebung 
einer Pauschale (vgl. dazu Beschluss des OLG Karls-
ruhe vom 20. August 2014), wobei ein angemessener 
Betrag festzusetzen ist, der die tatsächlichen Kosten 
nicht erreichen oder überschreiten darf. Für alle elek-
trischen Geräte mit einer Leistungsaufnahme unter  
20 Watt wird keine Entschädigung erhoben. Eine Kos-
tenerhebung erfolgt nach den Vorgaben des Justiz-
vollzugsgesetzbuchs nicht, soweit dies die Erreichung 
der Vollzugsziele gefährden würde; außerdem soll in 
Zeiten, in denen Sicherungsverwahrte bedürftig sind, 
ebenfalls von einer Kostenerhebung abgesehen wer-
den (§ 52 Absatz 3 JVollzGB V).
Mit Blick auf die vom Petenten angesprochenen Kos-
ten ist zu ergänzen, dass insbesondere aufgrund der 
in einzelnen Monaten im Frühjahr 2020, zum Jahres-
wechsel 2020/2021 und im Frühjahr 2022 teilwei-
se oder vollständig erfolgten Schließung einzelner 
Arbeitsbetriebe des Vollzuglichen Arbeitswesens als 
Kompensation der damit für die Gefangenen verbun-
denen Verdienstausfälle für die Monate April bis ein-
schließlich Juni 2020, im Februar 2021 und für die 
Monate Januar bis April 2022 allen Insassen kosten-
loses Fernsehen gewährt und eine Stromkostenbeteili-
gung erlassen wurde.

Zu 3. (Betrag zur freien Verwendung): 

Aktuell sind keine Ausgleichszahlungen zugunsten 
der Gefangenen vorgesehen. Zwar liegt die Inflation 
seit März 2022 auf einem sehr hohen Niveau von mo-
natlich über sieben Prozent, was parallel zu einer ent-
sprechenden Verteuerung auch im Anstaltseinkauf ge-
führt. Dennoch sind die Gefangenen nicht in gleichem 
Maße von den erheblichen Preissteigerungen betrof-
fen wie die in Freiheit lebende Bevölkerung. Denn 
zum einen liegen die diese betreffenden Preissteige-
rungen insbesondere in den extrem gestiegenen Ener-
giekosten (für Strom, Gas, Benzin usw.) begründet 
mit Preissteigerungen von mittlerweile knapp 40 Pro-
zent; diese betreffen die Gefangenen jedoch nicht un-
mittelbar. Zum anderen nehmen die Gefangenen an 
der Gemeinschaftsverpflegung teil, sodass – anders 
als in Freiheit – ihr Grundbedarf an Lebensmitteln 
(anders als bei der in Freiheit lebenden Bevölkerung) 
bereits ohne inflationsbedingte zusätzliche Kosten ge-
sichert ist. 
Soweit Sicherungsverwahrte zur Ermöglichung einer 
eigenständigen Lebensgestaltung die Möglichkeit 
haben, sich – statt an der kostenfreien Anstaltsver-
pflegung teilzunehmen – selbst zu verpflegen, tragen 
sie gemäß § 19 Absatz 3 Satz 1 JVollzGB V die an-
fallenden Kosten. Die Justizvollzugsanstalt unterstützt 
die Sicherungsverwahrten gemäß § 19 Absatz 3 Satz 2 

sichtigen. Im Bereich Elektrogeräte sind zudem zur 
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung der 
Justizvollzugsanstalt teils erhebliche Umbauarbei-
ten (beispielsweise Verplombungen, Stilllegung be-
stimmter Anschlüsse) für eine Zulassung im Jus-
tizvollzug erforderlich. Um einen Anstaltseinkauf 
wirtschaftlich betreiben zu können, ist daher eine an-
dere von üblichen Marktverhältnissen abweichende 
Mischkalkulation erforderlich.
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass Siche-
rungsverwahrte – soweit pandemiebedingte Einschrän-
kungen oder Erfordernisse der Sicherheit nicht entge-
genstehen – die gesetzlich vorgesehenen Ausführun-
gen beispielsweise in die Innenstadt dazu nutzen kön-
nen, Kleidung, Lebensmittel oder andere Gegenstände 
zu den dortigen Preisen einzukaufen.

Zu 2. (Kostenbeteiligung Strom und Fernsehen): 

Gemäß § 59 Absatz 2 JVollzGB III, § 41 Absatz 2 
JVollzGB II sowie § 55 Absatz 2 JVollzGB V kann 
die Justizvollzugsanstalt den Betrieb von Empfangs-
anlagen und die Ausgabe von Hörfunk- und Fernseh-
geräten einem Dritten übertragen. Sofern sie hiervon 
Gebrauch macht, können Insassen nicht den Besitz 
eigener Geräte verlangen. Sicherungsverwahrten wird 
allerdings – entsprechend dem Abstandsgebot im Ge-
gensatz zu Gefangenen – gestattet, eigene TV-Geräte 
zu erwerben, sodass in Folge keine weiteren Mietkos-
ten anfallen.
Im Falle der Miete von TV-Geräten fallen für die In-
sassen im Rahmen einer durch das Ministerium der 
Justiz und für Migration ausgeschriebenen Dienst-
leistungskonzession zum Abschluss und zur Abwick-
lung von Verträgen über die Vermietung von Fern-
sehgeräten an Gefangene im baden-württembergi-
schen Justizvollzug, welcher mittlerweile annähernd 
alle Justizvollzugsanstalten unterfallen, monatliche 
Kosten von jeweils 4,95 Euro an. Der Mietvertrag 
des jeweiligen Insassen mit dem Konzessionsnehmer 
betrifft insoweit im Wesentlichen die Bereitstellung, 
Wartung sowie den Austausch bei Defekt von – für 
die Sicherheitsbelange des Justizvollzugs modifizier-
ten und manipulationssicheren – Fernsehgeräten samt 
Zubehör.
Darüber hinaus können Gefangene gemäß § 9 Absatz 2 
JVollzGB I an den Betriebskosten der in ihrem Besitz 
befindlichen Geräte – mithin auch an den Strom- und 
Kabelkosten – beteiligt werden. Hierbei werden nur 
Beiträge für den Betrieb von privaten elektrischen 
Geräten erhoben, die außerhalb der Grundversorgung 
durch die Justizvollzugsanstalt anfallen (z. B. Spiel-
geräte, Fernseher, etc.). Die Beteiligung erfolgt durch 
die Erhebung einer Pauschale (vgl. dazu Beschluss 
des OLG Stuttgart vom 20. Juli 2015), wobei ein an-
gemessener Betrag festzusetzen ist, der die tatsäch-
lichen Kosten nicht erreichen oder überschreiten darf. 
Für alle elektrischen Geräte mit einer Leistungsauf-
nahme unter 20 Watt wird keine Entschädigung er-
hoben.
Ebenso können Sicherungsverwahrte an – außerhalb 
der Grundversorgung liegenden – Kosten für Leistun-
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gen Gemeinden, eigenständig über die Verleihung 
von Ehrenbürgerrechten zu entscheiden. Eine Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde ist insoweit nicht not-
wendig. 
Der Gemeinderatsbeschluss ist in Kenntnis der Sach- 
und Rechtslage ordnungsgemäß zustande gekom-
men.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Seimer

29.9.2022 Der Vorsitzende:
 Marwein

JVollzGB V durch einen zweckgebundenen Zuschuss 
mindestens in Höhe der ersparten Sachaufwendun-
gen.

Um den von der bereits angesprochenen Kostenstei-
gerung auch für Lebensmittel in diesem Rahmen stär-
ker als Gefangene betroffenen Sicherungsverwahrten 
entgegenzukommen, wurde zunächst für das Jahr 2022 
von einer Herabsetzung des an sich – entsprechend 
der Verwaltungsvorschrift zum Justizvollzugsgesetz-
buch – aus den aus dem Vorjahreswert (2021) der 
Kostenartengruppe „Lebensmittel und Verbrauchsma-
terial“ der Kosten-Leistungsrechnung der jeweiligen 
Justizvollzugsanstalt zu errechnenden Werten festzu-
setzenden Zuschusses von 77,42 Euro auf 74,55 Euro 
abgesehen. Zudem wurde aufgrund der seit März 
2022 auf einem sehr hohen Niveau von monatlich 
über sieben Prozent befindlichen Inflationsrate mit 
Erlass vom 13. April 2022 eine Erhöhung des Zu-
schusses auf 85 Euro pro Monat festgesetzt, was einer 
Anhebung um 9,79 Prozent zum (höheren) Vorjahres-
wert entspricht.

Ergänzend ist zu bemerken, dass auch bei Selbstver-
pflegung auf Kosten der Anstalt zusätzlich Anstalts-
brot und für Sicherungsverwahrte, die einer Beschäf-
tigung nachgehen, das sogenannte „Arbeiterfrühstück“ 
angeboten wird.

Insofern besteht weder Anlass noch Notwendigkeit 
dafür, dem Begehren des Petenten zu entsprechen.

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Salomon

28. Petition 17/1017 betr. Ehrenbürgerrecht

Der Petent beanstandet die Ehrenbürgerschaft des 
ehemaligen Bürgermeisters einer Stadt. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Der Gemeinderat der betreffenden Stadt hat gegen 
Ende der Amtszeit des Bürgermeisters mehrheitlich 
beschlossen, dass ihm das Ehrenbürgerrecht der Stadt 
verliehen wird. Die Stadtverwaltung hat den Gemein-
derat im Vorfeld eingehend über die gesetzlichen 
Grundlagen informiert.

Nach § 22 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg kann eine Gemeinde (lebenden) Personen, 
die sich besonders verdient gemacht haben, das Eh-
renbürgerrecht verleihen. Das Ehrenbürgerrecht ist 
eine reine Ehrenbezeichnung und weder mit beson-
deren Rechten noch mit besonderen Pflichten ver-
bunden. Die Verleihung fällt in die Zuständigkeit des 
Gemeinderats; diese kann er nicht auf beschließende 
Ausschüsse oder auf die Bürgermeisterin bzw. den 
Bürgermeister übertragen. Es ist Sache der jeweili-
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